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BMF: Neue Selbsterklarung zu staatlichen Beihilfen im Energie- und Strom-
steuerrecht

Ab dem 01.01.2017 ist fur die Inanspruchnahme von den unter das Beihilferecht
fallenden Steuerentlastungen das neue amtliche Formblatt 1139 (Selbsterklarung
zu staatlichen Beihilfen) beim zustandigen Hauptzollamt einzureichen. Nach An-
sicht der Finanzverwaltung stellt die Selbsterklarung eine zwingende Antragsvo-
raussetzung fur die Entlastungsantrage dar. Betroffen sind z.B. die Steuerentlas-
tungen fur Unternehmen des Produzierenden Gewerbes nach 88 9b, 10
StromStG bzw. 88 54, 55 EnergieStG und die Steuerentlastungen fur KWK-
Anlagen nach 88 53a, 53b EnergieStG.

Mit dem neuen Vordruck 1139 soll sichergestellt werden, dass Unternehmen in
wirtschaftlichen Schwierigkeiten keine Steuerbegulinstigungen mehr erhalten. Ein
Unternehmen soll sich dabei nicht nur in Schwierigkeiten befinden, wenn die Vo-
raussetzungen der Insolvenzordnung fir die Erdéffnung eines Insolvenzverfahrens
vorliegen, sondern bei Unternehmen u.a. auch, wenn in den letzten beiden Ka-
lenderjahren der buchwertbasierte Verschuldungsgrad tber 7,5 und das Verhalt-
nis des EBITDA zu den Zinsaufwendungen unter 1 lag. Auch Unternehmen, die
Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfen erhalten haben, soll zukinftig keine
energie- und stromsteuerrechtlichen Beihilfen mehr gewéhrt werden, solange die
diesbeziiglichen Verfahren noch nicht abgeschlossen sind. Die entsprechenden
Voraussetzungen sind jeweils im Einzelfall zu prifen.

AulRerdem wird mit dem neuen Vordruck 1139 abgefragt, ob die Unternehmen
samtliche zu Unrecht erhalten staatlichen Beihilfen zurtickgezahlt haben. Sofern
die Européaische Kommission die Unvereinbarkeit einer Beihilferegelung mit dem
Unionsrecht festgestellt und die entsprechende Beihilfe zuriickgefordert hat, sol-
len den betroffenen Unternehmen keine staatlichen Beihilfen im Energie- und
Stromsteuerrecht mehr gewéhrt werden dirfen, solange die Rickforderungsan-
spriche bestehen. Der amtliche Vordruck 1139 schrankt die Anforderung dabei
weder hinsichtlich der Art der zu bertcksichtigenden Beihilfen (z.B. Betriebs-, In-
vestitions-, Regional-, Umstrukturierungs- und Ausbildungsbeihilfen) noch hin-
sichtlich der gewahrenden nationalen Institution oder des Zeitraums ein.

Bereits bei der Beantragung der Anrechnung voraussichtlicher Steuerentlastun-
gen auf die Strom- und Energiesteuervorauszahlungen ist der neue Vordruck
1139 beim zustandigen HZA einzureichen. Die Selbsterklarung stellt selbst kei-
nen Antrag auf Anrechnung nach 8 80 EnergieStV bzw. § 6 StromStV dar. Bei
der Beantragung der Anrechnung sind dabei lediglich die Felder 1, 2, 8 und 9 des
Vordrucks 1139 auszufiillen, wahrend bei der spateren Beantragung der Steu-
erentlastung die Felder 1, 2, 4 bis 6 des Vordrucks 1139 auszufillen sind.

Daneben sind neuerdings unter www.zoll.de zudem die amtlichen Vordrucke
1461, 1462 und 1463 abrufbar, mit denen die Meldepflichten aus der Verordnung
zur Umsetzung unionsrechtlicher Transparenzpflichten im Energie- und
Stromsteuergesetz (EnSTransV) erfllt werden sollen. Die EnSTransV verpflich-
tet die Begunstigten, jahrlich die von ihnen in Anspruch genommenen staatlichen
Beihilfen an die Zollverwaltung zu melden. Die EnSTransV unterscheidet dabei
zwischen einer Anzeigepflicht fir Steuerbefreiungen und SteuerermaRRigungen
(Vordruck 1461) sowie einer Erklarungspflicht fur Steuerentlastungen (Vordruck
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1462). Die gemeldeten Daten sollen zukinftig in einer allgemein zuganglichen
Online-Datenbank der Europaischen Kommission veréffentlicht werden. Sofern
bestimmte Wertgrenzen nicht tberschritten werden, kénnen sich Beglinstigte zu-
dem auf Antrag von der Anzeige- und Erklarungspflicht befreien lassen (Vordruck
1463).

BFH: Grof3er Senat verwirft Sanierungserlass des BMF

Der X. Senat hatte mit Entscheidung vom 25.03.2015 (X R 23/13) dem Grol3en
Senat des BFH die Frage vorgelegt, ob der sog. Sanierungserlass (BMF-
Schreiben vom 27.03.2003 erganzt durch BMFE-Schreiben vom 22.12.2009) ge-
gen den Grundsatz der GesetzmalRigkeit der Verwaltung verstofit.

Mit Beschluss vom 28.11.2016 (GrS 1/15) hat der Grof3e Senat des BFH nun
entschieden, dass die im Sanierungserlass des BMF vorgesehene Steuerbe-
glunstigung von Sanierungsgewinnen gegen den Grundsatz der GesetzmalRigkeit
der Verwaltung verstoR3t (vgl. auch Pressemitteilung des BFH vom 07.02.2017).

Im Streitfall hatten Glaubigerbanken des Klagers im Streitjahr 2007 teilweise auf
ihre Forderungen verzichtet. Die Forderungen wurden daraufhin insoweit er-
tragswirksam bzw. mit Gewinn (im Folgenden ,Sanierungsgewinn®) ausgebucht.
Im Erhebungsverfahren beantragte der Klager den Erlass der auf den Sanie-
rungsgewinn entfallenden Einkommensteuer. Der gegen die Ablehnung dieses
Antrags erhobene Einspruch wurde von der Finanzverwaltung mit der Begriin-
dung zurtickgewiesen, dass die Voraussetzungen des Sanierungserlasses nicht
vorlagen. Insbesondere fehle es an der Sanierungseignung, da im Folgejahr wie-
derum ein Verlust erzielt worden sei. Zudem hatte der Klager durch Vornahme
von Teilwertabschreibungen auf Grundbesitz die Besteuerung des Sanierungs-
gewinns umgehen koénnen.

Die gegen die Einspruchsentscheidung erhobene Klage blieb erfolglos. Das Fi-
nanzgericht lie3 offen, ob die Voraussetzungen des Sanierungserlasses vorlie-
gen. Einem Erlass der Einkommensteuerschuld stehe schon entgegen, dass der
Gesetzgeber mit der Abschaffung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. zum Ausdruck ge-
bracht habe, dass Sanierungsgewinne unterschiedslos besteuert werden sollen.

Der vorlegende X. Senat hatte jedoch — ebenso wie die Finanzverwaltung und
der wohl Gberwiegende Teil der Literatur — in der Anwendung des Sanierungser-
lasses keinen Verstol3 gegen den Grundsatz der GesetzméaRigkeit der Verwal-
tung gesehen. Aufgrund der uneinheitlichen Rechtsprechung der verschiedenen
Senate des BFH und der Finanzgerichte war die Vorlage zum Grol3en Senat an-
gezeigt.

Nach dem nunmehrigen Beschluss des Grof3en Senats des BFH verstol3t der
Sanierungserlass jedoch gegen den Grundsatz der Gesetzmaligkeit der Verwal-
tung. Einer Stellungnahme zu sich im Zusammenhang mit dem Sanierungserlass
stellenden beihilferechtlichen Fragen bedurfte es nicht.

Dass Sanierungsgewinne der Einkommen- oder Kdrperschaftsteuer unterliegen
sollen, habe der Gesetzgeber im Jahr 1997 ausdriicklich entschieden, indem er
die bis dahin hierfur geltende gesetzliche Steuerbefreiung (8 3 Nr. 66 EStG a.F.)
abgeschafft habe. Der Finanzverwaltung sei es verwehrt, diese Gewinne auf-
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grund eigener Entscheidung gleichwohl von der Besteuerung zu befreien. Sie
verstol3e gegen den Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung, indem sie
mit dem Sanierungserlass die Besteuerung eines trotz Ausschépfung der Ver-
lustverrechnungsmaglichkeiten verbleibenden Sanierungsgewinns unter Bedin-
gungen, die der damaligen gesetzlichen Steuerbefreiung ahnlich sind, allgemein
als sachlich unbillig erklart und von der Besteuerung ausnimmt. Die im Sanie-
rungserlass aufgestellten Voraussetzungen fir einen Steuererlass aus Billigkeits-
grinden beschreiben keinen Fall sachlicher Unbilligkeit i.S. der 88 163, 227 AO.
Mit der Schaffung typisierender Regelungen fir einen Steuererlass aul3erhalb der
nach 88 163 und 227 AO im Einzelfall méglichen BilligkeitsmaRnahmen nehme
das BMF eine strukturelle Gesetzeskorrektur vor und verletze damit das sowohl
verfassungsrechtlich (Art. 20 Abs. 3 GG) als auch einfachrechtlich (§ 85 S. 1 AO)
normierte Legalitatsprinzip.

Aus der Entscheidung des Grof3en Senats folgt aber nicht, dass Billigkeitsmal3-
nahmen auf der Grundlage einer bundesweit geltenden Verwaltungsanweisung
generell unzulassig sind. Vorauszusetzen ist nur, dass in jedem davon betroffe-
nen Einzelfall tatsachlich ein Billigkeitsgrund fir die Ausnahme von der Besteue-
rung vorliegt. Die Entscheidung des GroRen Senats steht auch nicht einem im
Einzelfall méglichen Erlass von Steuern auf einen Sanierungsgewinn aus person-
lichen Billigkeitsgrinden entgegen.

Auf der Grundlage des Beschlusses des Gro3en Senats ist davon auszugehen,
dass finanzgerichtliche Klagen auf Gewahrung einer Steuerbeglinstigung nach
dem Sanierungserlass keinen Erfolg mehr haben werden. Unberihrt bleiben indi-
viduelle BilligkeitsmalRnahmen, die auf besonderen, aul3erhalb des Sanierungser-
lasses liegenden Griinden des Einzelfalls wie etwa auf persdnlichen Billigkeits-
grinden beruhen.

Es sei hier noch darauf hingewiesen, dass sich die Entscheidung des GrofR3en
Senats grundsétzlich nicht mehr auswirken wird, wenn ein Schulderlass bereits
ausgesprochen und das Sanierungsverfahren abgeschlossen wurde. Sofern nach
Sanierung die Steuer zwar noch nicht erlassen, jedoch vor dem Schulderlass ei-
ne verbindliche Auskunft zur steuerlichen Behandlung des Sanierungsgewinns
erteilt worden ist, sollte die Entscheidung ebenfalls in der Regel ohne Folgen
bleiben. In diesen Fallen wirkt die Selbstbindung der Verwaltung durch die ver-
bindliche Auskunft gerade zugunsten des Steuerpflichtigen.

Auch der Gesetzgeber scheint nun kurzfristig aktiv werden und moglicherweise
eine gesetzliche Regelung schaffen zu wollen. Ob sich die Politik noch rechtzeitig
vor der Bundestagswahl im September 2017 auf das weitere Vorgehen verstan-
digen kann, ist allerdings noch nicht absehbar. Sollten sich Bund und L&nder
schnell einig werden, wiirde die Zeit bis zur Sommerpause 2017 noch ausreichen
fur ein Gesetzgebungsverfahren.

BFH: Wirtschaftliches Eigentum bei Sale-and-lease-back-Gestaltungen

Der BFH hatte im Urteil vom 13.10.2016 (IV R 33/13) dariiber zu entscheiden, ob
bei den streitbefangenen Sale-and-lease-back-Gestaltungen den Leasingneh-



TAX WEEKLY

# 06

10.02.2017

Seite 4 von 8

Wts TAX LEGAL CONSULTING

mern das — vom Zivilrecht — abweichende wirtschaftliche Eigentum geman § 39
Abs. 2 Nr. 1 S. 1 AO an Leasinggegenstanden zuzurechnen war.

Im Streitfall war Gegenstand des von einer KG betriebenen Unternehmens das
Verleasen von Wirtschaftsgltern. Im Streitjahr 2007 gewann die KG die A-GmbH
und die B-GmbH als Leasingnehmerinnen, von denen sie die Leasinggegenstan-
de ankaufte und sogleich an diese als Leasinggeberin zurtickverleaste ("Sale-
and-lease-back-Verfahren"). Die in Rede stehenden Leasingvertrage lieRen da-
rauf schlieRen, dass die betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer der Leasinggegen-
stande langer als die Grundmietzeit war. In den Leasingvertragen wurden dem
Leasinggeber auch Andienungsrechte zu fir ihn sehr gunstigen Konditionen ein-
gerdumt. Bei wirtschaftlich verninftiger Entscheidungsfindung war also mit der
Ausuibung des Andienungsrechts durch den Leasinggeber zu rechnen.

Das Finanzamt und das Finanzgericht kamen zur Auffassung, dass das wirt-
schaftliche Eigentum an den Leasinggegenstanden dem Leasingnehmer zuzu-
rechnen sei. Den von der KG geltend gemachten Abschreibungsbetrdgen auf die
Leasinggegenstande wurde die Anerkennung versagt.

Der BFH hat nunmehr das Urteil der Vorinstanz aufgehoben und zur anderweiti-
gen Verhandlung und Entscheidung zurtickverwiesen. Nach Uberzeugung des
BFH hatte das Finanzgericht die Vorschrift des 8 39 Abs. 2 Nr. 1 S. 1 AO rechts-
fehlerhaft ausgelegt, was dazu gefuhrt habe, dass das Finanzgericht zu Unrecht
zum Schluss gekommen sei, das wirtschaftliche Eigentum wirde im Rahmen der
gewahlten Sale-and-lease-back-Gestaltung beim Leasingnehmer liegen. Entge-
gen der vom Finanzgericht vertretenen Auffassung komme es fir die Frage des
wirtschaftlichen Eigentums nicht darauf an, ob die Austibung dieses Andienungs-
rechts fur den Leasinggeber wirtschaftlich vorteilhaft sei. Denn auch in einem sol-
chen Fall ware der Leasingnehmer gerade rechtlich nicht in der Lage, den Lea-
singgeber i.S.d. 8 39 Abs. 2 Nr. 1 S. 1 AO fur die gesamte Nutzungsdauer von
der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich auszuschlie3en. Vielmehr
stehe es im freien Ermessen des Leasinggebers, wie er nach Ablauf der Grund-
mietzeit mit dem Wirtschaftsgut verfahren mochte. Selbst wenn von vornherein
eine vertragliche Gestaltung gewahlt worden sei, welche die Auslibung des An-
dienungsrechts als wirtschaftlich verniinftig habe erscheinen lassen, bleibe es
dabei, dass es sich hierbei um eine rechtliche Befugnis des Leasinggebers und
nicht — wie dies bei Mietverlangerungsoptionen oder Kaufoptionen der Fall sei —
um eine solche des Leasingnehmers handele.

Die Zurickverweisung der Sache an das Finanzgericht erfolgte aufgrund des
Umstands, dass bei einem der streitbefangenen Leasingvertrage noch nicht zwei-
felsfrei die betriebsgewthnliche Nutzungsdauer ermittelt werden konnte, infolge
dessen nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das wirtschaftliche Eigentum
doch beim Leasingnehmer geblieben sei, ndmlich dann, wenn sich die betriebs-
gewdhnliche Nutzungsdauer nicht auf einen langeren Zeitraum als die Grund-
mietzeit belaufen hétte und die Leasinggegenstande mit Ablauf der Grundmietzeit
keinen nennenswerten Verkaufswert mehr besessen hatten.
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BFH: Erbschaft als Betriebseinnahme einer Pflegeheim-GmbH

Nach dem Urteil des BFH vom 06.12.2016 (I R 50/16) ist der Erwerb einer Erb-
schaft durch eine GmbH auch dann kérperschaftsteuerpflichtig, wenn der Erban-
fall zugleich der Erbschaftsteuer unterliegt.

Im Streitfall betrieb eine GmbH ein Seniorenpflegeheim. Sie wurde mit notariell
beurkundetem Testament von einem ledigen Heimbewohner mit der Auflage zu
dessen Alleinerbin eingesetzt, das Erbvermdgen ausschliel3lich fir Zwecke des
Heimbetriebs zu verwenden. Nach dem Versterben des Heimbewohners setzte
das Finanzamt zum einen Erbschaftsteuer in Hohe von 300.510 € fest. Zum an-
deren erhéhte es den von der GmbH erklarten Gewinn um das ihr nach Abzug
der Testamentsvollstreckungskosten verbliebene Erbvermdgen von gut € 1 Mio.
und setzte dementsprechend Korperschaftsteuer fest. Einspruch und Klage blie-
ben ohne Erfolg.

Der BFH bestatigte die Klageabweisung. Nach seinem Urteil verfiigt die GmbH
als Kapitalgesellschaft ertragsteuerrechtlich Gber keine auf3erbetriebliche Sphéare.
Der Bereich ihrer gewerblichen Gewinnerzielung umfasst samtliche Einkunfte und
damit auch Vermdgensmehrungen, die nicht unter die Einkunftsarten des EStG
fallen. Dies gilt auch fir Vermégenszugénge aufgrund unentgeltlicher Zuwendun-
gen einschliellich eines Erbanfalls.

Nach dem Urteil des BFH liegt keine verfassungsrechtlich unzuléssige Kumulati-
on von Korperschaftsteuer und Erbschaftsteuer vor. Das Verfassungsrecht gebie-
tet nicht, alle Steuern aufeinander abzustimmen und Liicken sowie eine mehrfa-
che Besteuerung des namlichen Sachverhalts zu vermeiden. So ist es beispiels-
weise nicht zu beanstanden, dass der ndmliche Gewinn sowohl der Einkommen-
oder Korperschaftsteuer sowie zusatzlich der Gewerbesteuer unterworfen wird.
Dies gilt auch fir eine Kumulation von Ertrag- und Erbschaftsteuer, wie die Milde-
rungsregelung des 8§ 35b EStG verdeutlicht.

Der BFH verneint auch einen Verstol3 gegen Art. 3 Abs. 1 GG im Hinblick auf ei-
ne unterschiedliche Behandlung von Erbanféllen bei nattirlichen und juristischen
Personen. Denn Art. 3 Abs. 1 GG enthélt kein allgemeines Verfassungsgebot ei-
ner rechtsformneutralen Besteuerung. Es obliegt dem Gestaltungsspielraum des
Gesetzgebers, ob er die progressive Einkommensteuerbelastung gemaf 8§ 32a
EStG mit Riicksicht auf die Erbschaftsteuerbelastung der Einklinfte abfedert

(8 35b EStG) und ob sowie in welcher Form er diese Entlastung auf den linearen
Kdrperschaftsteuertarif gemaf § 23 Abs. 1 KStG (im Streitjahr: 15 %) erstreckt.

Schliel3lich verneint der BFH auch einen Verstold gegen die Eigentumsgarantie
des Art. 14 GG. Im Streitfall kam dies bereits deshalb nicht in Betracht, da die
Klagerin von der Gewerbesteuer befreit (§ 3 Nr. 20 GewStG) war und der Erban-
fall deshalb insgesamt mit Erbschaft- und Kdrperschaftsteuer in Hohe von ledig-
lich 45 % belastet war.
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Urteile und Schlussantrage des EuGH bis zum 20.01.2017
Aktenzeichen ‘ Datum ‘ Stichwort

(Reference for a preliminary ruling — Value added tax (VAT) — Exemptions —
Intra-Community transactions — Supply of new means of transport — Condi-
tions for the grant of the exemption to the vendor — Residence of the purchas-
er in the Member State of destination — Temporary registration in the Member
State of destination — Risk of tax evasion — Good faith — Obligation of dili-
gence on the part of the vendor)

C-26/16 01.02.2017

Alle am 08.02.2017 verdffentlichten Entscheidungen des BFH (V)

Aktenzeichen Entscheidungs- | Stichwort

datum

Steuererlass aus Billigkeitsgriinden nach dem sog. Sanierungserlass des BMF
- Entscheidungserheblichkeit einer dem GroRen Senat vorgelegten Rechtsfra-
ge

siehe auch: Pressemitteilung Nr. 10/17 vom 8.2.2017

GrS 1/15 28.11.2016

Pflegeheim-GmbH: Erbschaft als Betriebseinnahme - rechtsformneutrale Be-
| R 50/16 06.12.2016 steuerung - Halbteilungsgrundsatz
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 8/17 vom 8.2.2017

Keine Zweckbetriebseigenschaft einer Kostiimparty in der Karnevalswoche

VRS3/15 30.11.2016 siehe auch: Pressemitteilung Nr. 9/17 vom 8.2.2017
| |
IV R 33/13 13.10.2016 Wirtschaftliches Eigentum an Leasinggegenstanden im Rahmen von Sale-and-
— lease-back-Gestaltungen
| |
VIII R 4/14 02.08.2016 Zur steuerlichen Behandlung von in einem Verlagsvertrag vereinbarten sog.
— Vorschusszahlungen
| |
IX R 48/15 06.12.2016 Ubergangsr?gelung zur yerrechnung von Verllfsten_ aus privaten Veraufie-
I rungsgeschéaften mit Aktien - Verfassungsgemafheit der Ubergangsregelung
| |
XIR 35/14 16.11.2016 Zur Steuerfreiheit von Umsétzen im Zahlungs- und Uberweisungsverkehr

Alle am 08.02.2017 verdffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)

Aktenzeichen Entscheidungs- | Stichwort

datum

Unterbliebene Auflésung einer Ansparabschreibung bei Gewinnermittlung nach

X R 21/15 03.08:2016 ¢4 Abs. 3 EStG
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187351&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=508619
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34228&pos=0&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34227&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34229&pos=1&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34225&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34230&pos=2&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34226&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34231&pos=3&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34232&pos=4&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34233&pos=5&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34234&pos=6&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34235&pos=7&anz=52
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Aktenzeichen Entscheidungs- | Stichwort

datum
I R9/15 07.09.2016 Kein gewerbesteuerrechtlicher Korrespondenzausgleich bei Teilwertaufholung
| |
V B 100/16 07.12.2016 Kindergeld und Aufenthaltstitel
| |
I1B16,17/16 28.11.2016 Antrag auf Aufhebung des Termins zur mindlichen Verhandlung

Alle bis zum 10.02.2017 veroffentlichten Erlasse

Aktenzeichen Datum Stichwort

Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens; Erteilung von Zu-

%012 06.02.2017 wendungsbestatigungen nach amtlich vorgeschriebenem Muster in Form von
= schreibgeschiitzten Dateien (§ 10b EStG, § 50 EStDV)

|
%%‘7/31 003 03.02.2017 Umsatzsteuer; Umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von Sale-and-lease-back-
1006 o Geschaften; Konsequenzen des BFH-Urteils vom 6. April 2016, V R 12/15
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https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34236&pos=8&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34237&pos=9&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34238&pos=10&anz=52
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-02-06-Erteilung-von-Zuwendungsbestaetigungen-in-Form-von-schreibgeschuetzten-Dateien.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-02-06-Erteilung-von-Zuwendungsbestaetigungen-in-Form-von-schreibgeschuetzten-Dateien.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-02-03-Sale-and-lease-back-Geschaefte.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-02-03-Sale-and-lease-back-Geschaefte.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-02-03-Sale-and-lease-back-Geschaefte.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Selbsterklarung zu staatlichen Beihilfen nach Eingangsstempel - Hauptzollamt

§§ 3, 3a, 28 Satz 1 Nummer 1, 50, 53a, 53b, 54,
55, 56, 57 EnergieStG und §§ 9 Absatz 2,
Absatz 3, 9b, 10 StromStG sowie § 14a
StromStV

Vor dem Ausfiillen bitte Hinweise beachten und Zutreffendes ankreuzen [x] oder ausfiillen

1.

An das Hauptzollamt

Angaben zum Unternehmen (Name, Anschrift und Rechtsform) Bearbeiter/in (Name, Telefon, ggf. Fax und E-Mail-Adresse)

Unternehmensnummer:

Agrardieselnummer: |A| | | | | | |

Die Steuerentlastungen nach §§ 50, 53a, 53b, 54, 55, 56, 57 EnergieStG und §§ 9b, 10 StromStG sowie § 14a StromStV, die
Steuerermafigungen nach §§ 3, 3a EnergieStG sowie § 9 Absatz 2 und 3 StromStG und die Steuerbefreiung nach § 28 Satz 1 Nummer 1
EnergieStG stellen staatliche Beihilfen im Sinn des Vertrags uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (AEUV) dar. Diese
Steuerbeglinstigungen kdnnen daher nur gewahrt oder in Anspruch genommen werden, wenn alle europarechtlichen Vorgaben, die an die
Vergabe einer staatlichen Beihilfe geknlpft sind, eingehalten werden.

Die nachfolgende Selbsterklarung stellt sicher, dass die unter 5. und 6. angefiihrten Voraussetzungen zur Gewahrung einer staatlichen Beihilfe
in lhrem Unternehmen vorliegen.

Die Restriktionen, die an die Gewahrung einer staatlichen Beihilfe geknlpft sind, beziehen sich ausschlieRlich auf Unternehmen im
beihilferechtlichen Sinn. Als Unternehmen im beihilferechtlichen Sinn gelten alle Einheiten, soweit diese wirtschaftliche Tatigkeiten austben.
Der Begriff ,wirtschaftliche Tatigkeit* wird als ,,Anbieten von Waren und Dienstleistungen auf dem Markt* definiert. Der beihilferechtliche
Unternehmensbegriff ist damit rein funktional, d.h. nur von der Art der ausgelibten Tatigkeit abhangig. So werden z.B. auch Unternehmen, die
als gemeinnitzig anerkannt (Verein, Stiftung, gGmbH) oder in einer als Hoheitstrager ausgestalteten Rechtsform (z.B. Anstalten des
offentlichen Rechts) tatig werden, dann vom Unternehmensbegriff erfasst, soweit sie einer wirtschaftlichen Tatigkeit nachgehen. Dies gilt auch
fir kommunale Regie- oder Eigenbetriebe.

|:| Ich gelte nicht als Unternehmen im beihilferechtlichen Sinn. In diesem Fall ist das Ausfiillen der Felder 4 bis 9 nicht erforderlich.

Ort/Datum/Unterschrift

Die nachfolgenden Selbsterklarungen unter 5. bis 9. beziehen sich auf folgende Steuerbegtinstigungen

§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG (begiinstigten Anlagen, deren mechanische Energie ausschlieBlich der Stromerzeugung dient, z.B. KWK-Anlagen oder BHKW)

§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EnergieStG (begiinstigten Anlagen, die ausschlieRlich der gekoppelten Erzeugung von Kraft und Warme dienen, z.B. KWK-Druckluft-Anlagen)
§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EnergieStG (begiinstigten Anlagen, die ausschlieRlich dem leitungsgebundenen Gastransport oder der Gasspeicherung dienen)

§ 3a EnergieStG (Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen, die ausschlieRlich dem Giiterumschlag in Seehéfen dienen)

§ 28 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG (Steuerbefreiung fiir gasférmige Energieerzeugnisse zu den in § 2 Absatz 3 Satz 1 EnergieStG genannten Zwecken in begtinstigten Anlagen)
§ 9 Absatz 2 StromStG (Verkehr mit Oberleitungsomnibussen oder fiir den Fahrbetrieb im Schienenverkehr)

§ 9 Absatz 3 StromStG (Landseitige Stromversorgung von Wasserfahrzeugen fiir die Schifffahrt)

§ 50 EnergieStG

§ 53a EnergieStG |:| § 56 EnergieStG
§ 53b Absatz 1 EnergieStG |:| § 57 EnergieStG
§ 53b Absatz 4 EnergieStG |:| § 9b StromStG
§ 54 EnergieStG |:| § 10 StromStG
§ 55 EnergieStG |:| § 14a StromStG

Ich versichere, dass ich alle Steuerbefreiungen/-ermaRigungen sowie Steuerentlastungen, die als staatliche Beihilfe im Energie- bzw.
Stromsteuerrecht gelten und die von mir in Anspruch genommen werden bzw. gewahrt worden sind, bei meiner Erklarung bericksichtigt
(angekreuzt) habe.

Ort/Datum/Unterschrift
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5.1

52

5.3

Selbsterklarung "Erhalt von unzuldssigen/unvereinbaren Beihilfen"

Bitte kreuzen Sie das Feld an, welches fiir Sie zutrifft.

Ich versichere, dass ich keinerlei staatliche Beihilfen erhalten habe, deren Unzulassigkeit und Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt durch
die EU-Kommission festgestellt worden ist.

|:| Ich habe eine staatliche Beihilfe erhalten, deren Unzuléssigkeit und Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt durch die EU-Kommission
festgestellt worden ist. Ich versichere, dass ich der Riickzahlungsanordnung der zusténdigen nationalen Institution nachgekommen bin
und gegen mich keine offenen Forderungen hieraus vorliegen.

Ich habe eine staatliche Beihilfe erhalten, deren Unzulassigkeit und Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt durch die EU-Kommission
festgestellt worden ist und bin der Aufforderung der gewahrenden Institution zur Riickzahlung nicht nachgekommen.

Erkléarung zu Feld 5:

Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollstéandig und richtig gemacht habe. Mir ist bewusst, dass eine
gewahrte Steuerbeglinstigung zuriick gefordert werden kann, wenn sich im Nachhinein heraus stellt, dass die Voraussetzungen fiir die
Gewahrung einer staatlichen Beihilfe im maRgebenden Zeitraum nicht erfiillt waren. Die Hinweise zum Vordruck habe ich zur Kenntnis
genommen und beachtet.

Ort/Datum/Unterschrift

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Selbsterklarung "Unternehmen in Schwierigkeiten™

Ein Unternehmen gilt als Unternehmen in Schwierigkeiten, wenn mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfiillt ist.

Bitte kreuzen Sie das Feld an, welches fiir Sie zutrifft. Sofern keines zutrifft, kann in Zeile 6.6 das Feld ,Nein“ angekreuzt werden. Sofern fiir
Sie die Angaben in den Feldern 6.1 bis 6.5 zutreffen, sind Sie verpflichtet, in Feld 6.6 Angaben zum zeitlichen Rahmen zu machen.

Mein Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens bzw. erfiillt die Voraussetzungen der Insolvenzordnung fiir die Eréffnung
eines Insolvenzverfahrens

Im Falle von Gesellschaften mit beschrankter Haftung im Sinn des Anhang | der Richtlinie 2013/34/EU (z.B. AG, GmbH und KGaA):

Mehr als die Halfte meines gezeichneten Stammkapitals ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen.

(Dies ist der Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Riicklagen (und allen sonstigen Elementen, die im
Allgemeinen den Eigenmitteln des Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer Betrag ergibt, der mehr als der Halfte
des gezeichneten Stammkapitals entspricht.). Der Begriff ,Stammkapital“ umfasst gegebenenfalls alle Agios.

Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschrankt fiir die Schulden der Gesellschaft haften (z.B. OHG,
KG, GbR): Mehr als die Halfte der in meinen Geschaftsbichern ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste
verlorengegangen.

|:| Bei meinem Unternehmen (ausgenommen KMU) lag in den vergangenen beiden Kalenderjahren
i) der buchwertbasierte Verschuldungsgrad tber 7,5 und
ii) das Verhaltnis des EBITDA zu den Zinsaufwendungen unter 1,0

|:| Mein Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht zurlickgezahlt oder die Garantie ist noch nicht
erloschen beziehungsweise hat mein Unternehmen eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer noch einem Um-
strukturierungsplan.

Ich bin oder war nach Artikel 2 Nr. 18 AGVO bzw. Ziffer 17 der Leitlinie fur staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014 — 2020
(UEBLL; ABI. C 200 vom 28. Juni 2014, Seite 1) in Verbindung mit den Ziffern 20 und 24 der Leitlinien fir staatliche Beihilfen zur Rettung und
Umstrukturierung ein Unternehmen in Schwierigkeiten.

|:| Ja |:| Nein

|:| Ich befinde mich seit in Schwierigkeiten im Sinn der o.g. Leitlinien.
|:| Ich befand mich von bis in Schwierigkeiten im Sinn der o.g. Leitlinien.

7. |:| Ich gelte als Kleinstunternehmen bzw. als kleines oder mittleres Unternehmen und bestehe weniger als 3 Jahre.

8. Ich bin als Lieferer von Erdgas Steuerschuldner nach dem Energiesteuerrecht und leiste gemaf § 39 Absatz 2 in Verbindung mit § 39
Absatz 5 EnergieStG auf die entstehende Energiesteuer Vorauszahlungen. Bei der Festsetzung der Hohe der Vorauszahlungen sollen
nach § 80 Absatz 2 EnergieStV voraussichtlich im gleichen Zeitraum zu gewahrende Steuerentlastungen nach §§ 53a, 53b, 54 und/oder
55 EnergieStG berlicksichtigt werden. Ich versichere, dass ich derzeit weder eine zu Unrecht erhaltene Beihilfe im Sinn des Feldes 5 nicht
zuriickgezahlt habe, noch dass ich nach Feld 6 als Unternehmen in Schwierigkeiten gelte.

9. Ich bin als Versorger oder Eigenerzeuger Steuerschuldner nach dem Stromsteuerrecht und leiste gemaR § 8 Absatz 4 in Verbindung mit §

8 Absatz 6 StromStG auf die entstehende Stromsteuer Vorauszahlungen. Bei der Festsetzung der Hohe der Vorauszahlungen sollen nach
§ 6 Absatz 2 StromStV voraussichtlich im gleichen Zeitraum zu gewahrende Steuerentlastungen nach §§ 9b und/oder 10 StromStG
berlicksichtigt werden. Ich versichere, dass ich derzeit weder eine zu Unrecht erhaltene Beihilfe im Sinn des Feldes 5 nicht zurtickgezahit
habe, noch dass ich nach Feld 6 als Unternehmen in Schwierigkeiten gelte.

Erkldarung zu den Feldern 6 bis 9:

Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollstéandig und richtig gemacht habe. Mir ist bewusst, dass eine
gewahrte Steuerbeglinstigung zuriick gefordert werden kann, wenn sich im Nachhinein heraus stellt, dass die Voraussetzungen fiir die
Gewahrung einer staatlichen Beihilfe im maRgebenden Zeitraum nicht erfiillt waren. Die Hinweise zum Vordruck habe ich zur Kenntnis
genommen und beachtet.

Ort/Datum/Unterschrift
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Bitte beachten Sie folgende Hinweise

Zu Feld 3 — Rechtsgrundlagen nach dem Unionsrecht und zum Unternehmensbegriff

Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a und c in Verbindung mit Artikel 2 Nummer 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014
zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des
Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union — sog. ,Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung“ (AGVO; ABI. L 187 vom
26. Juni 2014, Seite 1)

Ziffer 17 und 16 der Leitlinien fir staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020 (UEBLL; ABI. C 200 vom 28. Juni 2014,
Seite 1) in Verbindung mit den Ziffern 20 und 24 der Leitlinien fiir staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung
nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (RuU-LL; ABI. C 249 vom 31. Juli 2014, Seite 1)

Privatpersonen, z.B. Betreiber privater KWK-Anlagen in Eigenheimen, gelten im Sinn des Unionsrechts nicht als Unternehmen, selbst
wenn sie dem nationalen Umsatzsteuerrecht unterliegen. Auch Wohnungseigentiimergesellschaften sind in der Regel nicht unter den
Unternehmensbegriff nach dem Unionsrecht zu fassen.

Zu Feld 4

Da die Voraussetzungen fir die Gewahrung der staatlichen Beihilfen auf alle unter 4. angefiihrten Rechtsnormen gleichermalen
gelten, sind Sie verpflichtet, alle zutreffenden Tatbestdnde anzukreuzen, die fir Ihr Unternehmen zutreffend sind.

Zu Feld 5

Bitte kreuzen Sie das zutreffende Feld an. Trifft 5.3. flr Sie zu, wird lhr Antrag auf Steuerentlastung abgelehnt bzw. in Anspruch
genommene Steuerbeglinstigungen kénnen zurtickgefordert werden.

Zu Feld 6

Bitte kreuzen Sie das Feld an, welches flir Sie zutrifft. Sofern keines zutrifft, kann in Zeile 6.6 das Feld ,Nein“ angekreuzt werden.
Sofern fur Sie Angaben in den Feldern 6.1 bis 6.5 zutreffen, sind Sie verpflichtet, in Feld 6.6 Angaben zum zeitlichen Rahmen zu
machen.

Zu Feld 6.2

Fir die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff ,Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschrankt
fur die Schulden der Gesellschaft haften” insbesondere auf die in Anhang | der Richtlinie 2013/34/EU des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 26. Juni 2013 Uber den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Anderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates genannten Arten von Unternehmen.

Zu Feld 6.3

Fir die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff ,Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschrankt
fur die Schulden der Gesellschaft haften® insbesondere auf die in Anhang Il der Richtlinie 2013/34/EU des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 26. Juni 2013 Uber den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Anderung der Richtlinie 2006/43/EG des Européischen Parlaments und des Rates
und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates genannten Arten von Unternehmen.

Zu Feld 6.4 und Feld 7

Mafgeblich fir die Einstufung als KMU ist die Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition
der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABI. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) in der jeweils geltenden
Fassung. Weitere Information zur Einstufung als KMU kénnen Sie auch dem Benutzerleitfaden zur Definition von KMU der
Europadischen Kommission entnehmen.

Zu Feld 6.5

Das in diesem Feld angefiihrte Kriterium ist nicht maRgeblich, wenn Sie eine Steuerentlastung nach § 53a EnergieStG bzw. eine
Steuerbefreiung nach § 28 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG in Anspruch nehmen. Die Angaben beziehen sich auf Beihilfen im Sinne der
Leitlinien fur staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (ABI. C 249 vom
31.Juli 2014; RuU-LL).

Zu Feld 6.6

Fir den Zeitraum, in dem sich das Unternehmen in Schwierigkeiten befand oder befindet, kann keine Beihilfe gewahrt oder in
Anspruch genommen werden. Bei Entlastungsantragen ist daher eine tagegenaue Aufteilung der zu entlastenden Mengen
vorzunehmen, wenn sich das Unternehmen im Entlastungszeitraum nur zeitweise in Schwierigkeiten befunden hat. Solange sich das
Unternehmen in Schwierigkeiten befindet, wird eine Entlastung nicht ausgezahit.

Die steuerfreie Verwendung von Energieerzeugnissen ist fir den Zeitraum, in dem sich das Unternehmen in Schwierigkeiten befindet,
ausgeschlossen. Sachgemale Schatzungen sind zulassig, sofern keine Zahler 0.a. installiert sind.
Zu Felder 8 und 9

Diese Felder sind nur auszufillen, wenn Sie als Lieferer von Erdgas nach dem Energiesteuergesetz bzw. als Versorger/
Eigenerzeuger nach dem Stromsteuerrecht Steuerschuldner sind und Sie die Anrechnung voraussichtlicher Steuerentlastungen, die
als staatliche Beihilfe gelten, auf die Vorauszahlungen beantragen. Diese Felder sind bei Beantragung der Anrechnung gemaf § 80
EnergieStV bzw. § 6 StromStV auszufillen. Bei der Beantragung der Steuerentlastung sind die Felder 4 bis 6 auszufiillen. Diese
Selbsterklarung stellt keinen Antrag nach § 80 EnergieStV bzw. § 6 StromStV dar.

Hinweis nach § 4 Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes
Die mit der Selbsterklarung angeforderten Daten werden auf Grund unionsrechtlicher Vorschriften erhoben.
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Bundesfinanzhof w

Oberster Gerichtshof des Bundes fir Steusrn und Zolle

BUNDESFINANZHOF Urteil vom 13.10.2016, IV R 33/13
ECLI:DE:BFH:2016:U.131016.IVR33.13.0

Wirtschaftliches Eigentum an Leasinggegenstanden im Rahmen von Sale-and-lease-back-Gestaltungen

Leitsatze

Wirtschaftliches Eigentum nach § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO des Leasingnehmers an dem Leasinggegenstand
kommt nicht in Betracht, wenn die betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer des Leasinggegenstandes langer als die
Grundmietzeit ist und dem Leasinggeber ein Andienungsrecht eingeraumt ist.

Tenor

Auf die Revision des Klagers wird das Urteil des Niedersachsischen Finanzgerichts vom 3. Juli 2013 4 K 188/11
aufgehoben.

Die Sache wird an das Niedersachsische Finanzgericht zurlickverwiesen.

Diesem wird die Entscheidung uber die Kosten des Revisionsverfahrens tGbertragen.

Tatbestand

1 Der Klager und Revisionsklager (Klager) ist als ehemaliger und einziger Kommanditist prozessualer
Rechtsnachfolger der wahrend des Revisionsverfahrens im Jahr 2014 vollbeendeten ... GmbH & Co. KG
(KG).

2  Die KG wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 12. Dezember 2006 gegrundet. Der Klager war an der KG als
einziger Kommanditist mit einer Kommanditeinlage von 160.000 EUR beteiligt. Alleinige personlich haftende
Gesellschafterin war zunachst die X-GmbH. lhr oblag die Geschéaftsfuhrung und Vertretung der KG. Sie war
am Kapital der KG nicht beteiligt und erhielt u.a. eine jahrliche Geschéaftsfihrungs- und Haftungsvergitung in
Hohe von 4.000 EUR sowie Aufwendungsersatz. Mit der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens Gber ihr
Vermdgen durch Beschluss vom ... Dezember 2008 schied die X-GmbH --wie im Gesellschaftsvertrag
vereinbart-- aus der KG aus. An ihre Stelle trat durch Vertrag vom 25. August 2008 die Y-GmbH.

3  Gegenstand des von der KG betriebenen Unternehmens war das Verleasen von Wirtschaftsgutern. Im
Streitjahr 2007 gewann die KG die A-GmbH und die B-GmbH als Leasingnehmerinnen, von denen sie die
Leasinggegenstande ankaufte und sogleich an diese als Leasinggeberin zuriickverleaste ("Sale-and-lease-
back-Verfahren").

4  Die A-GmbH stellte aus erworbenen Komponenten elektronische Informationssysteme bestehend aus
Plasmabildschirmen, Medienrechnern und Wandhalterungen zusammen, die zur Ausstrahlung von
Informationsprogrammen und Werbesendungen an werbewirksamen Standorten aufgestellt wurden. Der
Neupreis der verschiedenen Hardware-Komponenten eines Informationssystems belief sich auf
ca. 3.000 EUR. Die KG erwarb im April 2007 zwoIf und im Juli 2007 ein weiteres dieser Informationssysteme
zum Preis von jeweils ... EUR zuzuglich Umsatzsteuer. Auf die Rechnungsbetrage von brutto gesamt ... EUR
zahlte die KG Teilbetrage von gesamt ... EUR. In Hohe der Restkaufpreise von gesamt ... EUR gewahrte die
A-GmbH der KG ein Lieferantendarlehen, das in seiner jeweiligen Hohe mit 4,5 % jahrlich zu verzinsen war.
Die Darlehen sollten in 48 gleichbleibenden --Zins und Tilgung enthaltenden-- Raten zuriickgefuhrt werden.
Aufgrund von im April und August 2007 geschlossenen Leasingvertragen UberlieR die KG die erworbenen
Informationssysteme der A-GmbH zur Nutzung. Die Leasingvertrage hatten eine Laufzeit von 48 Monaten.
Die monatliche Leasingrate pro Gerat belief sich auf ... EUR zuzuglich Umsatzsteuer. Ferner schloss die KG
mit der A-GmbH Ruckkaufvereinbarungen ab. Danach war die A-GmbH auf Verlangen der KG verpflichtet, die
Leasingobjekte bei Beendigung des Leasingvertrags zurlickzukaufen. Bei Ausubung des Ruckkaufverlangens
zum Ende der vereinbarten Leasinglaufzeit sollte der Riickkaufpreis 20 % des Nettoverkaufspreises abzlglich
eventueller Zulassungs- und Uberfiihrungskosten betragen. Durch Beschluss des Amtsgerichts im Oktober
2009 wurde Uber das Vermdgen der A-GmbH das Insolvenzverfahren eréffnet, so dass es nicht zu einer
vollstandigen Durchfihrung der Vertrage kam.

5 Die B-GmbH stellte Bakterienkulturen her, die im Bereich der Aquaristik eingesetzt wurden, um die fir die

Aufzucht und Erhaltung der Fischpopulationen erforderlichen Bedingungen zu schaffen. Die Bakterienkulturen
konnten dem Wasser entweder in Tablettenform oder in flissiger Form zugefuhrt werden. Die Zuflihrung in

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bf... 10.02.2017
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flissiger Form erfolgte durch Dosierautomaten, die vor allem in Zoofachhandlungen aufgestellt wurden und
dort zugleich als Verkaufsautomaten fir die flissigen Bakterienkulturen dienten. Die KG schloss im Marz
2007 mit der B-GmbH Vertrage ab, die den mit der A-GmbH getroffenen Vereinbarungen entsprachen. Sie
erwarb 46 Dosierautomaten zum Stiickpreis von ... EUR zuziiglich Umsatzsteuer. Uber zwei Drittel des
Nettokaufpreises gewahrte die Verkauferin der KG ein mit 4,5 % jahrlich zu verzinsendes und in

48 Monatsraten zuriickzufiihrendes Lieferantendarlehen. Die Laufzeit des Leasingvertrags betrug ebenfalls
48 Monate, die Leasingrate belief sich auf monatlich ... EUR zuziiglich Umsatzsteuer. Am Ende der
Vertragslaufzeit war die B-GmbH auf Verlangen der KG verpflichtet, die Dosierautomaten zu einem Preis
von ... EUR zuziglich Umsatzsteuer zuriickzukaufen.

Im Juni 2010 reichte die KG bei dem Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt --FA--) fur das Jahr 2007
(Streitjahr) eine Erklarung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung der Besteuerungsgrundlagen und
einen Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2007 ein. In der Bilanz waren die Leasinggegenstande
(Informationssysteme und Dosierautomaten) als ihr Anlagevermdgen ausgewiesen. In den erklarten
Einklnften aus Gewerbebetrieb (Gesamtgewinn der Mitunternehmerschaft) in Hohe von ./. ... EUR war die
der Komplementarin zustehende Geschaftsflihrungs- und Haftungsvergitung in Héhe von 4.000 EUR
enthalten, so dass sich die Héhe des laufenden --allein dem Klager zuzurechnenden-- Gesamthandsgewinns
auf ./. ... EUR belief. Bei der Ermittlung der Einkunfte hatte die KG auf die Leasinggegenstande degressive
Absetzungen fur Abnutzung (AfA) in Hohe von 30 % der Anschaffungskosten vorgenommen. Dies entsprach
einem Betrag von ... EUR.

In dem Bescheid Uber die gesonderte und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen
(Gewinnfeststellungsbescheid) 2007 vom 5. August 2010 stellte das FA u.a. einen laufenden
Gesamthandsgewinn der KG in Hohe von ... EUR fest. Darin nicht berticksichtigt war die als Betriebsausgabe
erklarte AfA in Hohe von ... EUR, da die Leasinggegenstande nach Ansicht des FA nicht der KG zuzurechnen
seien. Den hiergegen gerichteten Einspruch wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 20. Juli 2011 als
unbegrindet zurlck.

Die daraufhin erhobene Klage hatte teilweise Erfolg (Urteil des Finanzgerichts --FG-- vom 3. Juli

2013 4 K 188/11). Zur Begrindung fihrte das FG im Wesentlichen aus, das FA habe zwar in dem
angefochtenen Bescheid zu Recht das wirtschaftliche Eigentum an den Leasinggegenstanden nicht der KG
zugerechnet, aus den durchgefiihrten "Sale-and-lease-back-Verfahren" aber keine vollstandig zutreffenden
Folgerungen fur ihre Gewinnermittlung gezogen. So hatte nicht allein die AfA rickgangig gemacht werden
dirfen. Die "Sale-and-lease-back-Verfahren" seien insgesamt als jeweils ein verzinsliches Darlehen der KG
an die Leasingnehmerinnen in Hohe der jeweils geleisteten Anzahlungen zu werten. Diese Darlehen seien
durch die sich im Laufe der weiteren Vertragsabwicklung --aus Leasingraten und Raten der
Lieferantendarlehen-- ergebenden monatlichen Zahlungsiiberschiisse zugunsten der KG verzinst und getilgt
worden. Das zivilrechtliche Eigentum an den Leasinggegensténden sei nur zu Sicherungszwecken auf die KG
Ubertragen worden. Danach ergebe sich ein laufender Gesamthandsgewinn der KG in Héhe von ... EUR.

Mit der Revision rugt der Klager eine Verletzung materiellen und formellen Bundesrechts.

Er beantragt,

das FG-Urteil aufzuheben und den Feststellungsbescheid 2007 vom 5. August 2010 und die hierzu
ergangene Einspruchsentscheidung vom 20. Juli 2011 dahingehend abzuandern, dass der laufende
Gesamthandsgewinn auf ./. ... EUR festgestellt wird.

Das FA beantragt,

die Revision zurlickzuweisen.

Die Y-GmbH schied am ... Juni 2014 aus der KG aus. Hiervon wurde der Senat erst mit Schreiben der
Prozessbevollmachtigten vom 1. Dezember 2016 unterrichtet. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits die
mundliche Verhandlung durchgefiihrt, ebenso die Urteilsformel den Beteiligten formlos bekanntgegeben
worden.

Entscheidungsgriinde

Die Revision ist begriindet. Sie fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurtickverweisung der
Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Im Rubrum ist Herr ... als ehemaliger Kommanditist der KG als Klager
aufzunehmen (dazu 1.). Soweit das FG zu dem Ergebnis gekommen ist, dass das wirtschaftliche Eigentum
an den Informationssystemen im Rahmen des gewahlten "Sale-and-lease-back-Verfahrens" bei der A-GmbH
verblieben sei, hat es § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) rechtsfehlerhaft ausgelegt (dazu 2.
bis 5.). Mangels Spruchreife ist die Sache an das FG zurlickzuverweisen (dazu 6.).
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1. Aufgrund der Vollbeendigung der KG sind die Beteiligtenstellung und Prozessfiihrungsbefugnis der KG
uneingeschrankt auf den Klager --den ehemaligen Kommanditisten-- ibergegangen. Eine
Verfahrensunterbrechung nach § 155 FGO i.V.m. § 239 Abs. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO) ist nicht
eingetreten. Das Rubrum war entsprechend zu andern.

a) Die KG, die zulassigerweise gemal § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO Klage gegen den Feststellungsbescheid 2007
erhoben und Revision gegen die Vorentscheidung eingelegt hatte, ist wahrend des Revisionsverfahrens
erloschen. Wie sich aus den vom FA vorgelegten Unterlagen ergibt, ist die Y-GmbH am ... Juni 2014 aus der
KG ausgeschieden. Damit ist deren Gesamthandsvermdgen auf den verbliebenen Gesellschafter --den
Klager-- im Wege der Anwachsung gemaf § 161 Abs. 2, § 105 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs (HGB) i.V.m.
§ 738 Abs. 1 Satz 1 des Birgerlichen Gesetzbuchs ohne Liquidation tbergegangen. Die KG wurde damit
sofort vollbeendet (z.B. Beschluss des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 17. Oktober 2013 IV R 25/10, Rz 18,
m.w.N.).

b) Erlischt eine Personengesellschaft durch Vollbeendigung ohne Abwicklung, kann nach standiger
Rechtsprechung des BFH ein Gewinnfeststellungsbescheid nur noch von den friiheren Gesellschaftern
angefochten werden, deren Mitgliedschaft die Zeit beriihrt, die der anzufechtende
Gewinnfeststellungsbescheid betrifft. Die Befugnis der Personengesellschaft, in Prozessstandschaft fur ihre
Gesellschafter Rechtsbehelfe gegen die Gewinnfeststellungsbescheide einzulegen, ist mit deren
Vollbeendigung daher erloschen. Insoweit lebt die bis zum Zeitpunkt der Vollbeendigung Uberlagerte
Klagebefugnis der einzelnen Gesellschafter wieder auf. Die Klagebefugnis geht deshalb auch nicht auf den
Gesamtrechtsnachfolger der Personengesellschaft Gber (z.B. BFH-Beschluss vom 17. Oktober 2013

IV R 25/10, Rz 19, m.w.N.).

c) Tritt die Vollbeendigung --wie im Streitfall-- wahrend des Revisionsverfahrens ein, sind grundsatzlich die
durch den angefochtenen Gewinnfeststellungsbescheid beschwerten Gesellschafter, die im Streitzeitraum an
der Personengesellschaft beteiligt waren, als deren prozessuale Rechtsnachfolger anzusehen (vgl. BFH-
Urteil vom 28. Oktober 2008 VIII R 71/06, unter 1ll.1.b). Die Beteiligtenstellung und Prozessfuhrungsbefugnis
gehen mit der Vollbeendigung auf diese ehemaligen Gesellschafter uiber (BFH-Urteil vom 25. April 2006

VIII R 52/04, BFHE 214, 40, BStBI 1l 2006, 847, unter 11.A.1.a). Dabei erstreckt sich die prozessuale
Rechtsnachfolge nicht auf solche Gesellschafter, die bereits vor Klageerhebung aus der Gesellschaft
ausgeschieden sind (BFH-Beschluss vom 17. Oktober 2013 IV R 25/10, Rz 20, m.w.N.).

d) Der Eintritt der ehemaligen Gesellschafter ist verfahrensrechtlich wie ein Fall der Gesamtrechtsnachfolge
i.S. von § 155 FGO i.V.m. § 239 ZPO zu beurteilen (grundlegend BFH-Urteil vom 22. November 1988
VIII R 90/84, BFHE 155, 250, BStBI Il 1989, 326, unter 2.).

aa) War die Prozessstandschafterin, hier die KG, durch einen Prozessbevollmachtigten vertreten, so greift
insoweit § 246 ZPO ein. Danach tritt in den Fallen des § 239 ZPO eine Unterbrechung des Verfahrens nicht
ein, wenn ein postulationsfahiger Prozessbevollmachtigter bestellt war und dieser und der Prozessgegner
keinen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens gemaf § 246 Abs. 1 ZPO stellen.

bb) Nach § 155 FGO i.V.m. § 86 ZPO wird die Vollmacht durch den Wegfall des Vollmachtgebers nicht
aufgehoben. Die Vollmacht behalt im Verhaltnis zu den Rechtsnachfolgern, die anstelle des Vollmachtgebers
Klager geworden sind, ihre Wirkung (z.B. BFH-Beschluss vom 17. Oktober 2013 IV R 25/10, Rz 23, m.w.N.).
§ 86 ZPO gilt entsprechend bei einem Wedfall der gesetzlichen Prozessstandschaft.

cc) Macht der Prozessbevollméachtigte von der Aussetzungsmdglichkeit (§ 155 FGO i.V.m. § 246 Abs. 1
Satz 1 Halbsatz 2 ZPO) keinen Gebrauch, so mussen die prozessualen Rechtsnachfolger die
Prozesshandlungen des Prozessbevollméachtigten auch dann gegen sich gelten lassen, wenn sie den
Bevollmachtigten nicht selbst mit ihrer Vertretung beauftragt haben (z.B. BFH-Beschluss vom 17. Oktober
2013 IV R 25/10, Rz 24, m.w.N.).

e) Diese Rechtsfolgen treten auch dann ein, wenn im Falle einer liquidationslosen Vollbeendigung ein --wie
ggdf. hier-- noch nicht endgultig abgewickelter Streit mit den Finanzbehdrden uber eine Betriebssteuer der
ehemaligen Personengesellschaft besteht. Die Personengesellschaft kann bei einem noch andauernden
Streit Uber eine Betriebssteuer nur dann fir steuerrechtliche Zwecke als fortbestehend angesehen werden,
wenn sie in das Liquidationsstadium eingetreten ist und nicht ohne Liquidation vollbeendet wurde (vgl. BFH-
Beschluss vom 12. April 2007 IV B 69/05, BFH/NV 2007, 1923, unter 1.c).

f) Ausgehend von diesen Rechtsgrundsatzen war das Revisionsverfahren ohne Unterbrechung allein mit dem
Klager als prozessualem Rechtsnachfolger der KG fortzusetzen. Die KG war bereits vor dem FG durch die im
Revisionsverfahren auftretenden Prozessbevollmachtigten vertreten. Die Prozessbevollmachtigten haben die
Aussetzung des Revisionsverfahrens nicht beantragt.

g) SchlieBlich ist der Senat nicht gehalten, die mindliche Verhandlung unter Ladung des Klagers nach § 121
i.V.m. § 93 Abs. 3 Satz 2 FGO wiederzueréffnen.
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25 Der Senat ist erst nach Durchfiihrung der mindlichen Verhandlung und nach formloser Bekanntgabe der
Urteilsformel von der Vollbeendigung der KG informiert worden. Die formlose Bekanntgabe der Urteilsformel
fuhrt dazu, dass das Gericht an seine Entscheidung gebunden ist (BFH-Beschluss vom 18. September 2014
IXB 19/14, Rz 9, m.w.N.). Nach diesem Zeitpunkt ist eine Wiedereroffnung der miindlichen Verhandlung nicht
mehr maéglich (z.B. BFH-Beschluss vom 8. Marz 2011 IV S 14/10, Rz 9, m.w.N.; Graber/Herbert,
Finanzgerichtsordnung, 8. Aufl., § 93 Rz 8, m.w.N.). Damit bleibt der Klager als prozessualer
Rechtsnachfolger der KG an diese Entscheidung gebunden.

26 2. Wirtschaftsgiiter sind nach § 39 Abs. 1 AO grundsétzlich dem zivilrechtlichen Eigentiimer zuzurechnen. Ubt
ein anderer als der Eigentumer die tatsachliche Herrschaft Gber ein Wirtschaftsgut in der Weise aus, dass er
den Eigentiimer im Regelfall fir die gewohnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut
wirtschaftlich ausschlieen kann, so ist ihm das Wirtschaftsgut zuzurechnen (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO).

27 3. Diese Definition des wirtschaftlichen Eigentums umfasst eine Mehrzahl ungleichartiger "zivilrechtlicher
Rechtslagen", die Nichteigentimern eine eigentumsahnliche Rechtsposition verschaffen. Die Anwendung des
§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO erfordert deshalb nach der Rechtsprechung die Bildung von Fallgruppen und
deren wertende Zuordnung (z.B. BFH-Urteil vom 24. Juni 2004 Il R 42/02, BFH/NV 2005, 164, unter 11.2.a).
Ein wirtschaftlicher Ausschluss des zivilrechtlichen Eigentimers i.S. des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO wird u.a.
angenommen, wenn der Herausgabeanspruch des Eigentimers keine wirtschaftliche Bedeutung mehr hat
(grundlegend BFH-Urteil vom 26. Januar 1970 IV R 144/66, BFHE 97, 466, BStBI Il 1970, 264, unter C.111.1.).
Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist nach dem Gesamtbild der Verhaltnisse im jeweiligen Einzelfall zu
beurteilen.

28 a) Ein schuldrechtlich oder dinglich Nutzungsberechtigter hat in der Regel kein wirtschaftliches Eigentum in
diesem Sinne an dem ihm zur Nutzung Uberlassenen Wirtschaftsgut. Etwas anderes kann dann gelten, wenn
der Nutzungsberechtigte statt des Eigentimers die Kosten der Anschaffung oder Herstellung eines von ihm
selbst genutzten Wirtschaftsguts tragt und ihm auf Dauer, namlich fiir die voraussichtliche Nutzungsdauer,
Substanz und Ertrag des Wirtschaftsguts wirtschaftlich zustehen (BFH—Urteil vom 28. Mai 2015 IV R 3/13,
Rz 21, m.w.N.).

29 b) Dies gilt gleichermalien fiir das Leasing von beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgitern. Ob

Substanz und Ertrage des Leasingguts wahrend der gesamten betriebsgewdhnlichen Nutzungsdauer
(ausnahmsweise) vollstandig dem Leasingnehmer zustehen, ist in jedem Einzelfall nach den konkreten
Umstanden zu beurteilen. Nach héchstrichterlicher Rechtsprechung kommt eine Zurechnung des
Leasingguts zum Vermdgen des Leasingnehmers insbesondere in Betracht (Fallgruppen), wenn

- der Leasinggegenstand speziell auf die Verhaltnisse des Leasingnehmers zugeschnitten ist und nach
Ablauf der Grundmietzeit nur noch beim Leasingnehmer eine sinnvolle Verwendung finden kann
(Spezialleasing),

- sich die betriebsgewohnliche Nutzungsdauer des Leasinggegenstandes und die Grundmietzeit
annahernd decken oder

- die betriebsgewodhnliche Nutzungsdauer zwar langer als die Grundmietzeit ist, dem Leasingnehmer aber
ein Recht auf Verlangerung der Nutzungstuberlassung oder eine Kaufoption zu so guinstigen Konditionen
zusteht, dass bei wirtschaftlich vernlnftiger Entscheidungsfindung mit der Ausiibung des Rechts zu
rechnen ist

(vgl. z.B. BFH-Urteile in BFHE 97, 466, BStBI Il 1970, 264, unter C.1I.2.; vom 30. Mai 1984 | R 146/81,
BFHE 141, 509, BStBI || 1984, 825, unter I1.2.; vom 9. Dezember 1999 Il R 74/97, BFHE 191, 125, BStBI ||
2001, 311, unter 11.1.b; vom 28. Mai 2015 IV R 3/13, Rz 22, m.w.N.; vom 2. Juni 2016 IV R 23/13, Rz 31).

30 c)Da es sich auch bei dem "Sale-and-lease-back-Verfahren" grundsatzlich um ein Leasing handelt (Urteil des
Bundesgerichtshofs --BGH-- vom 29. November 1989 VIIlI ZR 323/88, BGHZ 109, 250, unter 11.2.c), finden die
genannten Grundsatze auch auf solche Gestaltungen Anwendung. Das "Sale-and-lease-back" ist dadurch
gekennzeichnet, dass sich der Leasinggeber den Leasinggegenstand nicht von einem Dritten, sondern vom
Leasingnehmer beschafft (BGH-Urteil in BGHZ 109, 250, unter 11.2.a). Der Leasinggegenstand wird zunachst
von dem Leasingnehmer auf den Leasinggeber (ibertragen (Ubertragungsgeschaft) und dann vom Zweit- an
den Erstgenannten im Rahmen eines Leasingvertrags zur Nutzung uberlassen (Gelhausen/Henneberger, Die
Bilanzierung von Leasingvertragen, Handbuch des Jahresabschlusses --HdJ--, Abt. VI/1 Rz 6;
Adler/During/Schmaltz, Rechnungslegung und Prifung der Unternehmen, 6. Aufl., HGB § 246 Rz 395). Wird
bei einem "Sale-and-lease-back" der Leasingvertrag derart ausgestaltet, dass das wirtschaftliche Eigentum
dem Leasingnehmer zuzurechnen ist, verbleibt es durchgehend beim Leasingnehmer. Es findet kein
Ubergang des wirtschaftlichen Eigentums auf den Leasinggeber und wieder zuriick auf den Leasingnehmer
statt.

31 4. Hochstrichterlich noch nicht geklart ist die Frage, ob wirtschaftliches Eigentum des Leasingnehmers auch
dann in Betracht kommt, wenn die betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer langer als die Grundmietzeit ist,
allerdings nicht dem Leasingnehmer ein Optionsrecht (Verlangerungs- oder Kaufoption), sondern dem
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Leasinggeber als zivilrechtlichem Eigentimer ein Andienungsrecht zu so gunstigen Konditionen eingeraumt
ist, dass bei wirtschaftlich vernunftiger Entscheidungsfindung mit der Austibung des Rechts zu rechnen ist.
Diese Frage ist --entgegen der Rechtsauffassung des FG (wie Vorinstanz aber auch FG KéIn, Beschluss vom
20. September 2011 12 V 1524/11, unter 11.1.a, und Urteile vom 1. September 2016 15 K 444/12 --Revision
anhangig unter IV R 55/16--, 15 K 445/12, und 15 K 446/12 --Revision anhangig unter IV R 56/16--;
Schmidt/Weber-Grellet, EStG, 35. Aufl., § 5 Rz 725; Kleinmanns, Betriebs-Berater 2012, 3198; vgl. auch
Gelhausen/Henneberger, a.a.0., HdJ, Abt. VI/1 Rz 253)-- zu verneinen.

a) § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO erfordert, dass ein anderer den zivilrechtlichen Eigentimer fur die gewéhnliche
Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschlieRen kann. Es wird zwar nur
ein wirtschaftlicher Ausschluss des zivilrechtlichen Eigentiimers verlangt. Aus dem Wortlaut dieser Norm
("kann") ergibt sich aber, dass der andere diesen Ausschluss bewirken kdnnen muss. Ist in Leasingfallen die
betriebsgewodhnliche Nutzungsdauer des Leasinggegenstandes langer als die Grundmietzeit, kann der
Leasingnehmer (der "andere") den Leasinggeber nur dann fir die verbleibende Nutzungsdauer von der
Einwirkung auf den Leasinggegenstand ausschlieRen, wenn ihm eine entsprechende rechtliche Befugnis
zusteht. Der Senat stimmt daher insoweit der Rechtsauffassung des Klagers zu, wonach der
Nutzungsberechtigte (Leasingnehmer) in solchen Fallen ber eine den wirtschaftlichen Ausschluss
herbeifiihrende Befugnis (z.B. Verlangerungs- oder Kaufoption) verfiigen muss. Ist in einem derartigen Fall
darliber hinausgehend mit der Ausiibung dieses Rechts durch den Leasingnehmer bei wirtschaftlich
vernunftiger Entscheidungsfindung zu rechnen, wird der Leasingnehmer den Leasinggeber auf Dauer von
jeglicher Einwirkung auf den Leasinggegenstand ausschlieRen (BFH-Urteil in BFHE 97, 466, BStBI 1l 1970,
264, unter C.111.2.b und c); der Leasinggegenstand ist dem Leasingnehmer als wirtschaftlichem Eigentimer
zuzurechnen.

b) Hingegen kann dem Leasingnehmer kein wirtschaftliches Eigentum zugerechnet werden, wenn die
betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer des Leasinggegenstandes langer als die Grundmietzeit ist und dem
Leasinggeber als zivilrechtlichem Eigentimer ein Andienungsrecht eingerdumt ist. Dabei kommt es --anders
als das FG meint-- nicht darauf an, ob die Auslibung dieses Andienungsrechts fir den Rechtsinhaber
(Leasinggeber) wirtschaftlich vorteilhaft ist. Fir Wahrscheinlichkeitserwagungen ist an dieser Stelle kein
Raum. Denn in einem solchen Fall ist der Leasingnehmer rechtlich nicht in der Lage, den Leasinggeber i.S.
des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO fur die gesamte Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut
wirtschaftlich auszuschlie®en. Vielmehr ist der Leasinggeber in der Lage, nach Ablauf der Grundmietzeit nach
seinem Belieben mit dem Wirtschaftsgut zu verfahren. Selbst dann, wenn von vornherein eine vertragliche
Gestaltung gewahlt wurde, welche die Ausubung des Andienungsrechts als wirtschaftlich vernuinftig
erscheinen lasst, bleibt es dabei, dass es sich hierbei um eine rechtliche Befugnis des Leasinggebers und
nicht um eine solche des Leasingnehmers handelt.

5. Ausgehend von diesen Rechtsgrundsatzen hat das FG rechtsfehlerhaft entschieden, dass das
wirtschaftliche Eigentum an den Informationssystemen bei der A-GmbH verblieben sei, weil der KG ein
Andienungsrecht zugestanden habe, das die KG unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten (zwingend) habe
austben mussen.

Selbst wenn der KG ein wirtschaftlich vorteilhaftes Andienungsrecht zugestanden haben sollte, lieRe sich
hieraus --wie dargelegt (dazu oben 4.)-- kein wirtschaftliches Eigentum der A-GmbH herleiten. Denn die
A-GmbH konnte die KG fiir den Fall einer verbleibenden Nutzungsdauer --mangels rechtlicher Befugnis--
insoweit nicht i.S. des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO von der Einwirkung auf die Informationssysteme
ausschlieRRen.

6. Auf Grundlage der bisherigen Feststellungen kann der Senat nicht abschlieRend beurteilen, ob die
A-GmbH ggf. aus anderen Griinden wirtschaftliche Eigentimerin der Informationssysteme geblieben und das
FG-Urteil deshalb im Ergebnis zutreffend ist.

a) Nach den Ausfiihrungen des FG, wonach die betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer der
Informationssysteme moglicherweise ein Jahr kirzer oder bis zu zwei Jahre langer als die Grundmietzeit von
48 Monaten gewesen sei (unter |.1.c der Griinde des angefochtenen Urteils), ist es denkbar, dass sich die
betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer der Informationssysteme und die Grundmietzeit anndhernd gedeckt
haben. Danach ist es moglich, dass die A-GmbH unter diesem Aspekt wirtschaftliche Eigentiimerin der
Informationssysteme geblieben ist. Diese Frage war --unter Zugrundelegung des Rechtsstandpunkts des FG-
- nicht entscheidungserheblich.

b) Dem FG wird hiermit Gelegenheit gegeben, im zweiten Rechtsgang die betriebsgewothnliche
Nutzungsdauer der Informationssysteme zu ermitteln. Sollte diese nicht Ianger gewesen sein als die
Grundmietzeit von 48 Monaten und hatten die Informationssysteme mit Ablauf der Grundmietzeit keinen
nennenswerten Verkaufswert mehr besessen, ware die Annahme gerechtfertigt, dass das wirtschaftliche
Eigentum an diesen Leasinggegenstanden bei der A-GmbH verblieben ist.

7. Im Ubrigen weist der Senat fiir den zweiten Rechtsgang auf Folgendes hin:
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a) Soweit das "Sale-and-lease-back-Verfahren" mit der B-GmbH in Rede steht, ist die Wirdigung des FG,
wonach ein Fall des Spezialleasings vorgelegen habe und deshalb das wirtschaftliche Eigentum bei der
B-GmbH (Leasingnehmerin) verblieben sei, nicht zu beanstanden.

aa) Das FG kam zu dem Ergebnis, dass die Leasinggegenstande speziell auf die Verhaltnisse des
Leasingnehmers zugeschnitten und nach Ablauf der Grundmietzeit nur noch bei diesem wirtschaftlich sinnvoll
verwertbar gewesen seien. Diese Tatsachenwirdigung ist unter Bericksichtigung des bisher vom FG
festgestellten Sachverhalts moglich; sie verstot nicht gegen Denkgesetze.

bb) Ebenso konnte das FG davon absehen, die betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer der Dosierautomaten zu
bestimmen.

Denn nach der Rechtsprechung des BFH ist beim Spezialleasing eine wirtschaftliche Einwirkungsmaoglichkeit
des Leasinggebers ohne Rucksicht auf das Verhaltnis zwischen Grundmietzeit und betriebsgewdhnlicher
Nutzungsdauer zu verneinen. Dies hat der BFH bisher zwar nur fiir Falle angenommen, in denen dem
Leasingnehmer ein Optionsrecht eingeraumt war (BFH-Urteil in BFHE 97, 466, BStBI 11 1970, 264, unter
C.111.2.e; dies offenlassend BFH-Urteil vom 1. Oktober 1970 V R 49/70, BFHE 100, 272, BStBI Il 1971, 34,
unter 1.). Gleiches muss aber auch dann gelten, wenn dem Leasingnehmer --wie hier-- kein derartiges Recht
zusteht (gleicher Ansicht Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 19. April 1971

IV B/2 -S 2170- 31/71, BStBI | 1971, 264, unter 111.4.; offenlassend BFH-Urteil vom 30. November 1989

IV R 97/86, BFH/NV 1991, 432, unter 1.c). Als maRgeblich hierfir sieht der Senat an, dass beim
Spezialleasing der Herausgabeanspruch des Leasinggebers --unabhangig von einer Option des
Leasingnehmers-- stets (wirtschaftlich) wertlos ist. Selbst wenn der Leasinggeber den Leasinggegenstand vor
Ablauf der betriebsgewdhnlichen Nutzungsdauer zuriickerhalten sollte, bliebe es dabei, dass er diesen
Gegenstand wirtschaftlich nicht anderweitig nutzen oder verwerten kann.

cc) Schlie3lich hat das FG seine Entscheidung, wonach ein Fall des Spezialleasings gegeben sei, auch nicht
in Verkennung der Regeln Uber die Feststellungslast getroffen. Im Gegenteil hat es den Sachverhalt ermittelt
und hieraus eigene Schlussfolgerungen gezogen.

b) Soweit das FG das wirtschaftliche Eigentum an den Leasinggegenstanden --so wie bereits fiir die an die
B-GmbH verleasten Dosierautomaten geschehen-- zu Recht der Leasingnehmerin zugerechnet hat, hat es
das "Sale-and-lease-back-Verfahren" zutreffend als ein Darlehen der KG an die Leasingnehmerin in Héhe der
geleisteten Anzahlungen gewertet.

aa) Verbleibt das wirtschaftliche Eigentum an den Leasinggegenstanden beim Leasingnehmer, kann der
--dem Leasingvertrag zeitlich vorgelagerte-- Kaufvertrag mangels Ubertragung des wirtschaftlichen
Eigentums weder als ein gewinnrealisierender Umsatzakt (vgl. § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB) durch den
Leasingnehmer (dazu auch BFH-Urteil vom 24. Juli 1996 | R 94/95, BFHE 181, 64, BStBI 1l 1997, 122, unter
I1.B.1.; Gelhausen/ Henneberger, a.a.O., HdJ, Abt. VI/1 Rz 254; Adler/Diring/ Schmaltz, a.a.0., HGB § 246
Rz 395) noch als eine Anschaffung durch den Leasinggeber (vgl. BFH-Urteil vom 13. Oktober 1983

IV R 160/78, BFHE 139, 273, BStBI Il 1984, 101, unter A.1., zum Begriff der Anschaffung) gewertet werden.
Ebenso kann der zeitlich nachgelagerte Leasingvertrag beim Leasinggeber weder als erneuter
gewinnrealisierender Umsatzakt (mangels Ruckiibertragung des wirtschaftlichen Eigentums durch den
Leasinggeber) noch als eine Gebrauchsiberlassung (mangels Verbleibs des wirtschaftlichen Eigentums beim
Leasinggeber; vgl. BFH-Urteil vom 4. September 1996 XI R 20/96, BFH/NV 1997, 336, unter I1.2.) beurteilt
werden. Vielmehr ist der Leasinggegenstand steuerrechtlich ununterbrochen dem Leasingnehmer
zuzurechnen und bei ihm zu aktivieren; bilanziell erfolgt weder ein Ab- noch Zugang
(Gelhausen/Henneberger, a.a.0., HdJ, Abt. VI/1 Rz 254).

bb) In einem derartigen Fall besitzt das "Sale-and-lease-back-Verfahren" eine Finanzierungs- und
Sicherungsfunktion (vgl. BFH-Urteil vom 9. Februar 2006 V R 22/03, BFHE 213, 83, BStBI Il 2006, 727, unter
I1.1.b cc, zur Umsatzsteuer; Forst/Schaaf in Prinz/Kanzler, NWB Praxishandbuch Bilanzsteuerrecht, 2. Aufl.,
Rz 2212). Es dient wirtschaftlich dazu, dem Leasingnehmer Liquiditat zu beschaffen (z.B. zur Finanzierung
der Leasinggegenstande). Die Ubertragung des zivilrechtlichen Eigentums auf den Leasinggeber erfolgt
(lediglich) zu Sicherungszwecken. Die Kaufpreiszahlung durch den Leasinggeber an den Leasingnehmer ist
wirtschaftlich als ein Darlehen zu betrachten, das mit der Zahlung der Leasingraten zuriickgefuhrt wird
(Forst/Schaaf in Prinz/Kanzler, a.a.O., Rz 2212).

cc) Etwas anderes ergibt sich im Streitfall nicht daraus, dass zugleich die KG von der Leasingnehmerin ein
Darlehen zur Finanzierung eines Teils des "Kaufpreises" erhalten hat (Lieferantenkredit).

Diese Gegenfinanzierung des "Kaufpreises" fiihrte lediglich zu einer Reduzierung, nicht aber zur Beseitigung
der Finanzierungsfunktion. Einkommensteuerrechtlich konnte dem Lieferantenkredit (Darlehen) schon
deshalb keine eigenstandige Bedeutung zukommen, weil --bei Verbleib des wirtschaftlichen Eigentums bei
den Leasingnehmerinnen-- mangels Lieferung der Leasinggegenstande an die KG keine zu finanzierenden
"Kaufpreise" existierten. Den "Sale-and-lease-back-Verfahren" kam daher nur insoweit eine
Finanzierungsfunktion zu, als die KG selbst die "Kaufpreise" in Hohe der Anzahlungen aufbringen musste.
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Auf Seiten der KG lag wirtschaftlich insgesamt ein Darlehensgeschéft vor. Dies wird auch dadurch bestatigt,
dass in den Lieferantenkreditvertragen ein Gleichlauf zwischen der Zahlung der Leasingraten und der
Darlehensraten aus den Lieferantendarlehen hergestellt ist. So hat die Leasingnehmerin der KG ihre
Darlehensraten so lange gestundet, bis die Leasingrate fir den entsprechenden Monat bei der KG
eingegangen ist. Damit sind die monatlichen Zahlungsstrome aus den Leasingvertradgen (Leasingraten an
KG) und den Lieferantenkreditvertragen (Zins und Tilgung an Leasingnehmer) miteinander zu saldieren. Der
sich hieraus zugunsten der KG ergebende Zahlungsiliberschuss stellt wirtschaftlich die monatlich von den
Leasingnehmerinnen gezahlte Darlehensrate dar, die ihrerseits in einen erfolgswirksamen Zins- und in einen
erfolgsneutralen Tilgungsanteil aufzuteilen ist. Da es sich bei den monatlichen Zahlungsstrémen um der Hohe
nach fest vereinbarte Raten handelt, ist von einem Annuitatendarlehen auszugehen.

50 dd) Dieser Beurteilung steht nicht das BFH-Urteil vom 6. April 2016 V R 12/15 (BFHE 253, 475) entgegen.
Nach dieser Entscheidung kann ein "Sale-and-lease-back-Geschaft" aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht als
eine Mitwirkung des Leasinggebers (Kaufers) an einer bilanziellen Gestaltung des Leasingnehmers
(Verkaufers) zu werten sein, die eine umsatzsteuerpflichtige sonstige Leistung des Leasinggebers an den
Leasingnehmer darstellt. Dieses Urteil besagt aber nicht, dass das "Sale-and-lease-back-Verfahren"
Uberhaupt keine Finanzierungsfunktion mehr besitzt, sondern nur, dass der Zweck
"Darlehensgewahrung" (steuerfrei nach § 4 Nr. 8 Buchst. a des Umsatzsteuergesetzes) aus
umsatzsteuerrechtlicher Sicht hinter den Zweck "Mitwirkung an einer bilanziellen Gestaltung" zurlcktritt, wenn
die "Kaufpreiszahlung" durch den Leasinggeber wieder zu zwei Dritteln vom Leasingnehmer gegenfinanziert
wird (BFH-Urteil in BFHE 253, 475, Rz 34). Rickschlisse auf die einkommensteuerrechtliche Behandlung
lassen sich hieraus nicht ziehen. Im Ubrigen hat sich der V. Senat in dem genannten Urteil nur mit der
bilanziellen Behandlung beim Leasingnehmer, nicht mit der im Streitfall entscheidungserheblichen bilanziellen
Behandlung beim Leasinggeber beschéftigt.

51 ee) SchlieBllich hat das FG --soweit es die "Sale-and-lease-back-Verfahren" zutreffend als Darlehen gewertet
hat-- die sich hieraus ergebenden bilanzsteuerrechtlichen Gewinnauswirkungen zutreffend erfasst.

52 8. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 6.12.2016, | R 50/16
ECLI:DE:BFH:2016:U.061216.IR50.16.0

Pflegeheim-GmbH: Erbschaft als Betriebseinnahme - rechtsformneutrale Besteuerung - Halbteilungsgrundsatz

Leitsatze

Die fur den Betrieb einer Pflegeheim-GmbH bestimmte Erbschaft unterliegt ungeachtet ihrer
erbschaftsteuerrechtlichen Belastung der Kérperschaftsteuer (Anschluss an BFH-Urteil vom 14. Marz 2006 VIII R
60/03, BFHE 212, 535, BStBI 1l 2006, 650).

Tenor

Die Revision der Klagerin gegen das Urteil des Niedersachsischen Finanzgerichts vom 28. Juni 2016 10 K 285/15
wird als unbegriindet zurickgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klagerin zu tragen.

Tatbestand

1 Die Klagerin und Revisionsklagerin (Klagerin), eine GmbH, betreibt ein Seniorenpflegeheim. Sie wurde mit
notariell beurkundetem Testament vom 8. Oktober 2008 von ihrem ledigen Heimbewohner H mit der Auflage
zu dessen Alleinerbin eingesetzt, das Erbvermdgen ausschlieRlich fir Zwecke des Heimbetriebs
(Instandhaltung, Modernisierung etc.) zu verwenden; zugleich ernannte H eine Testamentsvollstreckerin, die
u.a. die Aufgabe hatte, die zweckgebundene Verwendung des Nachlasses zu liberwachen. H wurde vom
beurkundenden Notar dartber belehrt, dass seine letztwillige Verfligung dem Annahmeverbot des § 14 des
Heimgesetzes (HeimG) unterliege und die hiernach erforderliche Ausnahmegenehmigung von der zustandigen
Behorde bereits am 22. September 2008 erteilt worden sei. H ist am 19. November 2012 verstorben.

2 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) setzte zum einen mit Bescheid vom 20. November
2013 fur den Nachlasserwerb (Gesamtwert: 1.050.902 EUR) Erbschaftsteuer in Héhe von 300.510 EUR fest.
Zum anderen erhohte er den von der Klagerin erklarten Gewinn des Streitjahrs (2012) um das ihr nach Abzug
der Testamentsvollstreckungskosten verbliebene (Erb-)Vermdgen (1.041.659,65 EUR) und setzte die
Korperschaftsteuer 2012 mit Bescheid vom 11. Dezember 2013 auf 172.576 EUR fest. Einspruch und Klage
blieben ohne Erfolg. Das Finanzgericht (FG) hat hierzu u.a. ausgefuhrt, dass die testamentarische Zuwendung
das Betriebsvermogen der Klagerin vermehrt und sie die Zuwendung ausschlieRlich aufgrund ihrer
gewerblichen Betatigung erlangt habe (Niedersachsisches FG, Urteil vom 28. Juni 2016 10 K 285/15,
Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2016, 1366).

3 Mit der Revision beantragt die Klagerin sinngemaR, das vorinstanzliche Urteil sowie den
Koérperschaftsteuerbescheid 2012 vom 11. Dezember 2013 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom
18. November 2015 aufzuheben und die Kdrperschaftsteuer 2012 auf der Grundlage eines um
1.041.659,65 EUR geminderten Einkommens festzusetzen.

4 Das FA beantragt sinngemaf, die Revision zuriickzuweisen.
Entscheidungsgriinde

5 Die Reuvision ist nicht begriindet und daher zuriickzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--
). Das FG hat zu Recht angenommen, dass die Erbschaft das Einkommen der Klagerin im Streitjahr (2012)
erhoht hat (§ 8 Abs. 1 Satz 1 des Kérperschaftsteuergesetzes --KStG-- i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 1 des
Einkommensteuergesetzes --EStG--; jeweils in der fir das Streitjahr geltenden Fassung).

6 1. Da die Klagerin als inlandische Kapitalgesellschaft nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG unbeschrankt
korperschaftsteuerpflichtig ist, sind alle von ihr erzielten Einkiinfte gemaf § 8 Abs. 2 KStG als Einkiinfte aus
Gewerbebetrieb zu behandeln. Hieraus ist nach standiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH)
abzuleiten, dass eine solche Kapitalgesellschaft ertragsteuerrechtlich Gber keine auRerbetriebliche Sphare
verfiigt, die ihr zuzurechnenden Wirtschaftsgiiter ausnahmslos als Betriebsvermdgen zu qualifizieren sind
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(grundlegend Senatsurteil vom 4. Dezember 1996 | R 54/95, BFHE 182, 123) und der Bereich ihrer
gewerblichen Gewinnerzielung sdmtliche Einkunfte umfasst, gleichviel in welcher Form und Art sie ihr
zuflieRen (Senatsurteil vom 28. Februar 1956 | 92/54 U, BFHE 62, 416, BStBI Il 1956, 154; Senatsbeschluss
vom 15. Februar 2012 | B 97/11, BFHE 236, 458, BStBI Il 2012, 697; dazu Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts --BVerfG-- vom 12. Mai 2015 2 BvR 1407/12, 2 BvR 1608/12, juris). Erfasst
werden deshalb auch Vermdgensmehrungen, die nicht unter eine der sieben Einkunftsarten des § 2 Abs. 1
EStG fallen (Senatsurteil vom 22. August 1990 | R 67/88, BFHE 162, 439, BStBI Il 1991, 250), mithin auch
Vermdgenszugange aufgrund unentgeltlicher Zuwendungen einschlieflich des im anhangigen Verfahren zu
beurtei-lenden Erbanfalls (Senatsurteile in BFHE 62, 416, BStBI Il 1956, 154; vom 24. Marz 1993 | R 131/90,
BFHE 171, 185, BStBI 11 1993, 799; FG Nurnberg, Urteil vom 29. Juli 2010 4 K 392/2009, EFG 2011, 361;
Neu, EFG 2016, 1367).

2. Der Erfolgswirksamkeit des Erbanfalls steht das als handelsrechtlicher Grundsatz ordnungsmafiger
Buchfiihrung auch fiir den Steuerbilanzausweis zu beachtende Realisationsprinzip des § 252 Abs. 1 Nr. 4
Halbsatz 2 des Handelsgesetzbuchs (i.V.m. § 5 Abs. 1 EStG und § 8 Abs. 1 KStG) nicht entgegen (dazu
BFH-Urteil vom 14. Marz 2006 VIII R 60/03, BFHE 212, 535, BStBI 1l 2006, 650; Tiedchen in
Herrmann/Heuer/Raupach, § 5 EStG Rz 399 "Bestrittene Forderungen" a.E.). Zwar unterfallen letztwillige
Verfligungen, die dem Heimtrager bekannt geworden sind, grundsatzlich dem praventiven Verbot des § 14
Abs. 1 HeimG i.V.m. § 134 des Biirgerlichen Gesetzbuchs (s. zu Einzelheiten --einschlieRlich der Fortgeltung
der Vorschrift in Niedersachsen gemaf Art. 125a Abs. 1i.V.m. Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 des Grundgesetzes [GG]--
Dickmann/Karl, Heimrecht, 11. Aufl. 2014, D.IIIl. Rz 20, 23, 53). Im Streitfall wurde H jedoch vor Errichtung
des Testaments eine Ausnahmegenehmigung gemaf § 14 Abs. 6 HeimG erteilt; hinzu kommt, dass die
Wirksamkeit der Erbeinsetzung der Klagerin nach den Feststellungen der Vorinstanz von keiner Seite
bestritten wurde.

3. Der auf der Erbschaft der Klagerin beruhende steuerbilanzielle Gewinn ist nicht durch den Abzug einer
Einlage zu neutralisieren (§§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 5 Abs. 1 Satz 1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 KStG).

a) Kennzeichen einer Einlage ist die durch das Gesellschaftsverhaltnis veranlasste Zuflihrung von
Wirtschaftsgutern (Senatsurteil vom 15. April 2015 | R 44/14, BFHE 249, 493, BStBI Il 2015, 769:
einschliellich Wegfall von Passivposten). Dementsprechend hat der Senat in standiger Rechtsprechung auch
unentgeltliche (freigebige) Zuwendungen eines Gesellschafters ebenso wie den Sachverhalt, dass der
Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft diese zur Erbin einsetzt, als Einlage angesehen (Urteile in BFHE 62,
416, BStBI 11l 1956, 154; in BFHE 171, 185, BStBI Il 1993, 799). Im Streitfall ist dies jedoch ausgeschlossen.
Dabei hat der Senat nicht dazu Stellung zu nehmen, ob und unter welchen Voraussetzungen die
testamentarische Verfligung eines Dritten, mit der eine Kapitalgesellschaft als Erbin bedacht wird,
ertragsteuerrechtlich als mittelbar (verdeckte) Einlage des Gesellschafters gedeutet werden kann (s. hierzu
allgemein Gosch/Roser KStG, 3. Aufl., § 8 Rz 110). Hierauf ist deshalb nicht einzugehen, weil die Klagerin die
Erbschaft nicht aufgrund etwaiger personlicher oder beruflicher Beziehungen zwischen H und ihren
Gesellschaftern, sondern --so die Feststellungen der Vorinstanz-- die letztwillige Zuwendung ausschlief3lich
aufgrund ihrer (eigenen) gewerblichen Betatigung erlangt habe und diese Wiirdigung den Senat bindet (§ 118
Abs. 2 FGO). Sie wird zudem --im Einklang mit den Erwagungen des BFH-Urteils in BFHE 212, 535, BStBI Il
2006, 650-- vor allem durch die Verwendungsbestimmungen des Erblassers zugunsten des Betriebs der
Klagerin gestutzt.

b) Anderes ergibt sich nicht aus der mit dem Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur
Anderung steuerlicher Vorschriften (Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz) vom 7. Dezember 2011 (BGBI |
2011, 2592, BStBI 1 2011, 1171) eingeflgten Regelung des § 7 Abs. 8 Satz 1 des Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG), nach der als Schenkung auch die Werterhéhung von Anteilen an einer
Kapitalgesellschaft gilt, die eine an der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligte nattrliche Person
oder Stiftung (Bedachte) durch die Leistung einer anderen Person (Zuwendender) an die Gesellschaft erlangt.
Zu berUcksichtigen ist insoweit nicht nur, dass die Vorinstanz keine Feststellungen zum Gesellschafterkreis
der Klagerin getroffen hat, dartiber hinaus es mit Riicksicht auf die systematische Stellung in § 7 ErbStG
zweifelhaft ist, ob zu den Leistungen i.S. von § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG auch der Erbanfall zu rechnen ist
(ablehnend Gebel in Troll/Gebel/Julicher, ErbStG, § 7 Rz 414) und das FA --mutmaRlich im Hinblick auf die
Anweisung zu Tz 3.2 der gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehdrden der Lander vom 14. Marz
2012 (BStBI 1 2012, 331), denen zufolge Leistungen gesellschaftsfremder Dritter an die Kapitalgesellschaft,
die darauf abzielen, diese zu bereichern, nicht unter § 7 Abs. 8 ErbStG fallen, sondern als steuerbare
Zuwendung an die Kapitalgesellschaft zu erfassen sind (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG)-- die Erbschaftsteuer
gegenuber der Klagerin aufgrund des Erwerbs von Todes wegen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG) --bestandskraftig--
festgesetzt hat. Gegen die Anwendbarkeit von § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG im anhangigen --die
Koérperschaftsteuer der Klagerin betreffenden-- Verfahren spricht vor allem, dass diese Bestimmung nach
dem Willen des Gesetzgebers darauf gerichtet ist, im Wege einer Fiktion ("gilt") die aufgrund der
Rechtsprechung des BFH zum Schenkungsteuerrecht (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 9. Dezember 2009 Il R 28/08,
BFHE 228, 169, BStBI 11 2010, 566) bestehenden Besteuerungsliicken in Fallen zu schlie3en, in denen
(disquotale) Einlagen der Gesellschafter oder Zuwendungen eines Dritten an die Kapitalgesellschaft nicht auf
eine originare Bereicherung der Kapitalgesellschaft, sondern auf die mittelbare Bereicherung der (Mit-)
Gesellschafter abzielen (so BTDrucks 17/7524, S. 20 f.). Die Vorschrift ist mithin --selbst im Rahmen ihres
Tatbestands-- lediglich auf die Modifikation der schenkungsteuerrechtlichen Folgen solcher Zuwendungen
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gerichtet, nicht hingegen kann sie dazu fiihren, die dargestellte und auf den tatsachlichen Verhaltnissen
fuRende ertragsteuerrechtliche Beurteilung (hier: ausschlieRliche Absicht der Mehrung des
Betriebsvermdgens der Klagerin) im Wege einer Fiktion durch die Annahme einer Zuwendung an die
Gesellschafter der Klagerin und einer hierauf gestutzten mittelbar verdeckten Einlage umzuqualifizieren (a.A.
KeR, Zeitschrift fir Erbrecht und Vermdgensnachfolge --ZEV-- 2015, 254, 257). Letzteres bedirfte --auch
unter dem Gesichtspunkt der Einheit der Rechtsordnung-- einer ausdriicklichen gesetzlichen Anordnung (vgl.
aus Sicht des Erbschaftsteuerrechts auch BFH-Urteil vom 17. April 1996 Il R 16/93, BFHE 180, 464, BStBI Il
1996, 454).

4. Die Geltung der vorstehenden Grundsatze wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass sie unter den
Voraussetzungen des Streitfalls mit einer Kumulation von Kérperschaftsteuer und Erbschaftsteuer (§ 3 Abs. 1
Nr. 1 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG) einhergehen. Insbesondere schlieRen beide Besteuerungstatbestande
einander --auch bezogen auf den nadmlichen Vorgang (Erbanfall)-- tatbestandlich nicht aus.

a) Letzteres entspricht dem BFH-Urteil in BFHE 212, 535, BStBI Il 2006, 650, das die betrieblich bedingte
Erbeinsetzung eines Seniorenheims in der Rechtsform einer GbR betraf und fur das Verhaltnis von
Einkommen- und Erbschaftsteuer eine tatbestandliche Alternativitat mit der Begriindung verneinte, dass dem
Gewerbebetrieb und damit dem steuerbaren Bereich des § 15 EStG alle betrieblich veranlassten
Zuwendungen zuzuordnen und hierzu bei Vorliegen eines wirtschaftlichen Bezugs zum Betrieb auch
unentgeltliche und der Schenkungsteuer unterliegende Zuwendungen zu rechnen seien (gl.A. BFH-Urteil vom
6. September 1990 IV R 125/89, BFHE 161, 552, BStBI 1l 1990, 1028).

b) Hieran ist auch mit Ricksicht auf die Folgerechtsprechung des BFH jedenfalls fiir den im anhangigen
Verfahren zu beurteilenden Sachverhalt festzuhalten.

aa) Dies gilt zunachst fur die (jingere) Rechtsprechung des Il. Senats des BFH, nach der es sich bei (nicht
betrieblich veranlassten) Zuwendungen im Verhaltnis von Kapitalgesellschaften und ihren Gesellschaftern
(und umgekehrt) um gesellschaftsrechtliche Vorgange handele, die als Gewinnausschiittungen,
Kapitalriickzahlungen oder Einlagen anzusehen seien und damit keine unentgeltlichen (freigebigen)
Zuwendungen begriinden kénnten (BFH-Urteil vom 20. Januar 2016 |l R 40/14, BFHE 252, 453; BFH-
Beschluss vom 2. September 2015 1l B 146/14, BFH/NV 2015, 1586). Auch dies bedarf vorliegend keiner
Erdrterung. Zum einen ist im anhangigen Verfahren nicht die Erbschaftsteuerfestsetzung, sondern die Hohe
des korperschaftsteuerrechtlichen Gewinns der Klagerin im Streit; zum anderen ist nicht uber
Vermdgensubertragungen, die ihre Veranlassung im Gesellschaftsverhaltnis zur Klagerin haben, sondern
Uber (ausschlieB3lich) betrieblich veranlasste Zuwendungen Dritter zu entscheiden, die mit der Klagerin nicht
gesellschaftsrechtlich verbunden sind.

bb) Nichts anderes ergibt sich aus den Erwagungen des VIIl. Senats des BFH, nach denen dann, wenn der
namliche Sachverhalt sowohl der Einkommen- als auch der Schenkung- oder Erbschaftsteuer unterfalle, die
Einkommensteuer zuriicktreten musse, weil die Schenkung/der Erbanfall nicht Gegenstand einer auf die
Einkunftserzielung am Markt gerichteten Erwerbshandlung sei und damit nicht zu den Einkinften i.S. von § 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7 EStG gehore (BFH-Beschluss vom 12. September 2011 VIII B 70/09, BFH/NV 2012,
229; BFH-Urteil vom 20. Oktober 2015 VIl R 40/13, BFHE 252, 260, BStBI 1l 2016, 342; ahnlich Crezelius,
ZEV 2015, 392, 395: Erbeinsetzung ist privater Vorgang). Abgesehen davon, dass auch diese
Entscheidungen sich nicht mit den Griinden des BFH-Urteils in BFHE 212, 535, BStBI Il 2006, 650
auseinandersetzen und die Klagerin des anhangigen Verfahrens nach den tatrichterlichen Feststellungen
wegen ihres Pflegeheimbetriebs, d.h. wegen ihrer "Tatigkeit am Markt" zur Erbin des H eingesetzt wurde, ist
--wie erlautert-- die Erfolgswirksamkeit einer Vermégensmehrung bei einer unbeschrankt
korperschaftsteuerpflichtigen Kapitalgesellschaft aufgrund der Gewerblichkeitsfiktion des § 8 Abs. 2 KStG
nicht daran gebunden, dass die Vermdgensmehrung den Einkunftstatbestanden des
Einkommensteuergesetzes zugeordnet werden kann.

cc) Ahnliches gilt fiir den BFH-Beschluss vom 6. Dezember 2013 VI B 89/13 (BFH/NV 2014, 511), nach dem
die Zuwendung eines Dritten an einen Arbeitnehmer im Sinne einer tatbestandlichen Alternativitat entweder
als freigebige, d.h. unentgeltliche Zuwendung (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG) oder als Gegenleistung fur die
Arbeitsleistung, d.h. als Arbeitslohn (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG), zu erfassen und deshalb eine doppelte
Besteuerung des namlichen Vorgangs ausgeschlossen sei. Auch diese Rechtsprechung griindet auf einer
tatbestandlichen Begrenzung des Umfangs steuerbarer (Lohn-)Einkiinfte (vgl. BFH-Urteil in BFHE 212, 535,
BStBI Il 2006, 650) und damit auf einer Beschrankung, die der durch die umfassende Annahme eines
Gewerbebetriebs gekennzeichnete Besteuerungszugriff geman § 8 Abs. 2 KStG nicht kennt.

5. Das durch den Erbanfall bei der Klagerin bedingte Zusammentreffen von Kérperschaftsteuer und
Erbschaftsteuer verstot schlieRlich nicht gegen Verfassungsrecht.

a) Auszugehen ist hierbei davon, dass die Bundesrepublik Deutschland uber kein einheitliches Steuersystem
verfugt, das Grundgesetz selbst vielmehr eine Vielzahl von Steuern kennt (vgl. Art. 105 ff. GG) und es
deshalb auch keinen Verfassungsgrundsatz des Inhalts gibt, dass alle Steuern aufeinander abgestimmt und
Licken sowie eine mehrfache Besteuerung des namlichen Sachverhalts vermieden werden missten
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(BVerfG-Beschluss vom 8. Januar 1999 1 BvL 14/98, BStBI Il 1999, 152). Demgemal ist es beispielsweise
nicht zu beanstanden, dass der namliche Gewinn sowohl der Einkommen- oder Korperschaftsteuer sowie
zusatzlich der Gewerbesteuer unterworfen wird. Nichts anderes gilt --wie auch die Milderungsregelung des

§ 35b EStG verdeutlicht (vgl. Schmidt/Kulosa, EStG, 35. Aufl., § 35b Rz 1; Blimich/Schallmoser, § 35b EStG
Rz 1; Fischer in Kirchhof, EStG, 15. Aufl., § 35b Rz 1)-- fur eine Kumulation von Ertrag- und Erbschaftsteuer
(BFH-Urteile vom 17. Februar 2010 Il R 23/09, BFHE 229, 363, BStBI Il 2010, 641; vom 18. Januar 2011

X R 63/08, BFHE 232, 441, BStBI 1l 2011, 680; FG Nirnberg, Urteil in EFG 2011, 361; FG des Saarlandes,
Urteil in EFG 2012, 922).

b) Das Zusammentreffen von Erbschaft- und Kérperschaftsteuer verstofit ferner nicht deshalb gegen Art. 3
Abs. 1 GG, weil bei einem Erbanfall, der bei einer natirlichen Person neben der Erbschaftsteuer auch der
Einkommensteuer unterliegt (dazu BFH-Urteil in BFHE 212, 535, BStBI Il 2006, 650), letztere
Steuerbelastung durch die Tarifvorschrift des § 35b EStG gemildert wird, wahrend eine solche Entlastung im
Rahmen der Korperschaftsteuerfestsetzung nicht gewahrt wird (dazu Senatsurteil vom 14. September 1994

I R 78/94, BFHE 176, 122, BStBI Il 1995, 207; Schmidt/Kulosa, a.a.0., § 35b Rz 3, m.w.N;
Blimich/Schallmoser, § 35b EStG Rz 7). Zu berucksichtigen ist insoweit, dass Art. 3 Abs. 1 GG kein
allgemeines Verfassungsgebot einer rechtsformneutralen Besteuerung enthalt und deshalb in der
Abschirmung der Vermdgenssphare der Kapitalgesellschaft und ihrer hieran ankniipfenden eigenstandigen
Steuerpflicht ein hinreichender sachlicher Grund fur die unterschiedliche steuerrechtliche Behandlung
gegenuber dem Sachverhalt zu sehen ist, dass die namliche gewerbliche Tatigkeit durch eine nattrliche
Person eigenstandig oder aufgrund ihrer Beteiligung an einer dem sog. Transparenzprinzip unterliegenden
Personengesellschaft ausgeubt wird (z.B. BVerfG-Beschluss vom 24. Marz 2010 1 BvR 2130/09,
Hochstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 2010, 756; Senatsurteil vom 5. September 2001 | R 27/01,
BFHE 196, 293, BStBI 11 2002, 155; BFH-Urteil vom 13. Juli 2016 VIII R 56/13, BFHE 254, 398, BStBI Il 2016,
936). Demgemal obliegt es auch dem Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, ob er die progressive
Einkommensteuerbelastung gemaf § 32a EStG mit Ricksicht auf die Erbschaftsteuerbelastung der Einkinfte
abfedert (§ 35b EStG) und ob sowie in welcher Form er diese Entlastung auf den linearen
Korperschaftsteuertarif gemaf § 23 Abs. 1 KStG (im Streitjahr: 15 %) erstreckt.

c) SchlieRlich verstdRt die aus dem Erbanfall resultierende Steuerbelastung auch nicht gegen die
Eigentumsgarantie des Art. 14 GG. Abgesehen davon, dass aus der Vorschrift nach zwischenzeitlich
standiger Rechtsprechung keine allgemein verbindliche, absolute Belastungsobergrenze im Sinne eines
"Halbteilungsgrundsatzes" abzuleiten ist und auch eine Gesamtbelastung von (rund) 60 % des erworbenen
Vermégens nicht gegen das UbermaRverbot verstdRt (BVerfG-Beschliisse vom 18. Januar

2006 2 BVR 2194/99, BVerfGE 115, 97; vom 7. April 2015 1 BvR 1432/10, HFR 2015, 695; BFH-Urteil in
BFHE 232, 441, BStBI 11 2011, 680), kommt im Streitfall hinzu, dass die Klagerin von der Gewerbesteuer
befreit (§ 3 Nr. 20 des Gewerbesteuergesetzes) und der Erbanfall deshalb insgesamt mit Steuern (Erbschaft-
und Korperschaftsteuer) in Hohe von (lediglich) 45 % belastet war.

6. Die Sache ist hiernach spruchreif. Das Urteil des FG ist zu bestatigen, die Revision der Klagerin bleibt ohne
Erfolg.

7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.

Siehe auch: Pressemitteilung Nr. 8/17 vom 8.2.2017
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Vor dem Ausfiillen bitte Hinweise beachten und Zutreffendes ankreuzen [x ] oder ausfiillen

1. | Antragsteller (Name, Anschrift, ggf. E-Mail, Rechtsform) Fur zollamtliche Vermerke

Bearbeiter/in

Telefon E-Mail

Abgabefrist: 30. Juni

Hauptzollamt

Anzeige uber die im vorangegangenen Kalenderjahr (20 ) in Anspruch genommenen
Steuerbegunstigungen (§ 4 EnSTransV)

2. |Bitte geben Sie alle vorhandenen Nummern an.

Meine Unternehmensnummer lautet:

Meine Agrardieselnummer lautet: |A| | | | | | |

|:| Ich verfuge weder Uber eine Unternehmens- noch Agrardieselnummer.

Meine Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet: |D|E| | | | | | | | | |

I:' Ich verfuge Uber keine Umsatzsteueridentifikationsnummer

3. |Im vorangegangenen Kalenderjahr (Verwendungszeitpunkt der eingesetzten Energieerzeugnisse bzw. Entnahme des Stroms) habe ich folgende
Steuerbeglinstigungen (Steuerermafiigung / Steuerbefreiung) in Anspruch genommen:

|:| § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG (begiinstigten Anlagen, deren mechanische Energie ausschlieBlich der Stromerzeugung dient, z.B. KWK-Anlagen oder BHKW)

I:' § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EnergieStG (beglinstigten Anlagen, die ausschlieRlich der gekoppelten Erzeugung von Kraft und Warme dienen, z.B. KWK-Druckluft-Anlagen)
I:' § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EnergieStG (beglinstigten Anlagen, die ausschlieBlich dem leitungsgebundenen Gastransport oder der Gasspeicherung dienen)

I:' § 3a EnergieStG (Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen, die ausschlieRlich dem Giterumschlag in Seehafen dienen)

I:' § 28 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG (Steuerbefreiung fiir gasférmige Energieerzeugnisse zu den in § 2 Absatz 3 Satz 1 EnergieStG genannten Zwecken in begiinstigten Anlagen)
I:' § 9 Absatz 2 StromStG (Verkehr mit Oberleitungsomnibussen oder fiir den Fahrbetrieb im Schienenverkehr)

I:' § 9 Absatz 3 StromStG (Landseitige Stromversorgung von Wasserfahrzeugen fiir die Schifffahrt)

4. |lIch bin zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Anzeige der folgenden Klasse der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2003)

zuzuordnen, vgl. § 2 Nummer 2a StromStG i.V.m. § 15 StromStV:

5. [Zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Anzeige bin ich ein Kleinstunternehmen, kleines oder mittleres Unternehmen im Sinne der Empfehlung
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 (ABI. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).

|:| ja |:| nein

6. |lIch versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen unter Beachtung der Hinweise vollstandig und richtig gemacht habe.

Ort, Datum, Unterschrift
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Allgemeine Hinweise

Die mit der Anzeige angeforderten Daten werden aufgrund der beihilferechtlichen Vorschriften der Europaischen Union erhoben. Die aufgefiihrten
Steuerbegunstigungen im Energiesteuer- und im Stromsteuerrecht sind Beihilfen im Sinne der Artikel 107 ff. des Vertrags Uber die Arbeitsweise
der Europaischen Union. Nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe ¢ und Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung Nr. 651/2014 der Kommission vom
17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108
des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (ABI L 187 vom 26. Juni 2014, Seite 1 ff.) und Ziffer 105 f. der Leitlinien flr staatliche
Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020 (2014/C 200/01) (ABI C 200 vom 28. Juni 2014, Seite 1 ff.) werden die Daten auf einer allgemein
zuganglichen Internetseite ab einer Hohe je Beihilfetatbestand von mehr als 500.000 EUR verdffentlicht.

Als Beglnstigter gilt der Verwender der Energieerzeugnisse. Analog gilt dies auch fir elektrischen Strom. Hier ist derjenige, der den Strom fir die
begtinstigten Zwecke entnimmt fiir die Abgabe der Anzeige verantwortlich. Haben Sie neben der Steuerentlastung nach § 57 EnergieStG
(Erklarung nach § 5 EnSTransV, Vordruck 1462) noch weitere Erkldrungen oder Anzeigen abzugeben, kénnen Sie diese auch bei lhrer
zustandigen Agrardieselstelle abgeben. Andert sich durch eine Unternehmensumwandlung die értliche Zustandigkeit, ist das Hauptzollamt des
Rechtsnachfolgers zusténdig.

GemaR § 6 EnSTransV (Vordruck 1463) kénnen sich Verpflichtete nach § 4 EnSTransV oder § 5 EnSTransV auf Antrag von der Anzeige- oder
Erklarungspflicht befreien lassen. Die Befreiung gilt fir drei Kalenderjahre ab dem Jahr der Antragstellung. Der Antrag auf Befreiung ist bis zum
30. Juni zu stellen.

Hinweis zur Uberschrift:

Bitte tragen Sie das entsprechende Jahr ein.

Hinweis fiir das Kalenderjahr 2016: Es sind nur die im zweiten Kalenderhalbjahr 2016 verwendeten Energieerzeugnisse bzw. der entnommene
Strom anzugeben.

Hinweis zu 2.

Bitte geben Sie lhre Umsatzsteueridentifikationsnummer an. Sofern Sie neben einer Umsatzsteueridentifikationsnummer uber eine
Unternehmensnummer, die |hr zustandiges Hauptzollamt Ihnen mitgeteilt hat, verfligen, ist diese ebenfalls anzugeben. Dies gilt analog fiir lhre
Agrardieselnummer. Andernfalls kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld an.

Hinweis zu 3.
Bitte kreuzen Sie an, welche Steuerbeglinstigungen Sie im vorangegangenen Kalenderjahr in Anspruch genommen haben. Je angekreuztes Feld
offnet sich eine entsprechende Anlage.

Der Vordruck berechnet die Beglnstigungshéhe nach Eingabe der Menge selbststandig. Beachten Sie die jeweiligen Bemessungsgrundlagen
(z.B. Liter, Kilogramm, Megawattstunden).

Eine Anzeige ist nicht erforderlich, wenn Energieerzeugnisse ausschlieBlich der Stromerzeugung in Anlagen im Sinne des § 3 des
Energiesteuergesetzes dienen, die wahrend des gesamten von der Anzeige erfassten Zeitraums stromsteuerpflichtig waren.

Beispiel: In einer KWK-Anlage (motorische Verwendung) wird gleichzeitig Strom und Wéarme zur Versorgung eines Einfamilienhauses erzeugt.
Bei der KWK-Anlage handelt es sich um eine begunstigte Anlage nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG, da die mechanische Energie
ausschlieRlich der Stromerzeugung dient. Die in der KWK-Anlage eingesetzte Erdgasmenge ist dem zustandigen Hauptzollamt bis zum 30. Juni
des Folgejahres anzuzeigen, sofern der in der Anlage erzeugte Strom von der Stromsteuer befreit ist. Wird fir die in der KWK-Anlage
verwendete Erdgasmenge zusatzlich eine Steuerentlastung nach z.B. § 53a EnergieStG beantragt, ist neben der Anzeige fir die
Steuerbeglinstigung eine Erklarung lber die erhaltene Steuerentlastung (Vordruck 1462) abzugeben.

Beispiel: Im vergangenen Kalenderjahr haben Sie eine ortsfeste KWK-Anlage nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EnergieStG betrieben, die
mittels Kompressor Druckluft erzeugt und daneben die hierdurch erzeugte Warme nutzt, so dass diese Anlage mindestens einen
Jahresnutzungsgrad in Héhe von 60 Prozent aufweist. Hierfir haben Sie steuerbeglnstigtes ordnungsgemal gekennzeichnetes Gasol (Heizol)
nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG eingesetzt. Die Hohe der Steuerbegulnstigung (je 1.000 Liter) ermittelt sich aus der Differenz
zwischen den Steuersatzen nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 EnergieStG und § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG.

Hinweis zu 4.
Die Einreihung in die Klassifikation der Wirtschaftszweige ist unter Bezug auf § 2 Nummer 2a StromStG i.V.m. § 15 StromStV an Hand der
Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2003) vorzunehmen.

Beispiele:
0111 Ackerbau 40 11 Elektrizitdtserzeugung
0112  Gartenbau 4030  warmeversorgung
0113 Dauerkulturbau 4521 Hochbau, Briicken- und Tunnelbau
0121 Tierhaltung von Rindern 45 24 Wasserbau
0123 Haltung von Schweinen 9001 Abwasserbeseitigung
0124 Haltung von Gefllgel 902 Abfallbeseitigung
02 01 : 9500 A
Forstwirtschaft Private Haushalte

MaRgebender Stichtag flr die Zuordnung zu einem Wirtschaftszweig ist der Tag der Einreichung der Anzeige.
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Hinweis zu 5.

Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen sind solche im Sinn der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003
betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABI L 124 vom 20.5.2003, S.36) in der jeweils
geltenden Fassung. Kleinstunternehmen, kleine oder mittlere Unternehmen sind Unternehmen, deren Beschaftigtenzahl maximal 249 Personen
betragt und deren Umsatzerlése 50 Millionen EUR oder deren Bilanzsumme 43 Millionen EUR nicht Ubersteigt.

MaRgebender Stichtag fiir die Zuordnung ist der Tag der Einreichung der Anzeige.

Hinweis zu ,Angaben Uber die H6he der Steuerbeglnstigung®

Sie sind nach § 4 der Verordnung zur Umsetzung von unionsrechtlichen Veréffentlichungs-, Informations- und Transparenzpflichten zur Anzeige
verpflichtet. Bitte beachten Sie, dass die Mengenangabe (jeweils bezogen auf den Begunstigungstatbestand) die/den im mafigeblichen Zeitraum
verwendeten Energieerzeugnisse bzw. entnommenen Strom enthalt.

Bitte tragen Sie andere Energieerzeugnisse, welche nach § 2 Abs. 4 EnergieStG i.V.m. § 2 Abs. 2 und 3 EnergieStG versteuert wurden und einer
anzeigepflichtigen Steuerbegiinstigung unterliegen in die Leerzeile ein. Haben Sie mehr als ein nach § 2 Abs. 4 EnergieStG i.V.m. § 2 Abs. 2 und 3
EnergieStG versteuertes Energieerzeugnis verwendet, so sind die weiteren Energieerzeugnisse auf einem separaten Beiblatt beizufligen.
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		1461 Anzeige über die im vorangegangenen Kalenderjahr in Anspruch genommenen Steuerbegünstigungen (2016)




1. | Antragsteller (Name, Anschrift, ggf. E-Mail, Rechtsform) Fur zollamtliche Vermerke

Bearbeiter/in

Telefon E-Mail

Abgabefrist: 30. Juni

Hauptzollamt

Erklarung liber die im vorangegangenen Kalenderjahr (20 ) erhaltenen
Steuerentlastungen (§ 5 EnSTransV)

2. |Bitte geben Sie alle vorhandenen Nummern an.

Meine Unternehmensnummer lautet:

Meine Agrardieselnummer lautet: |A| | | | | | |

|:| Ich verfiige weder Uber eine Unternehmens- noch Agrardieselnummer.

Meine Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet: |D| E| | | | | | | | | |

|:| Ich verfuge Uber keine Umsatzsteueridentifikationsnummer

3. |Im vorangegangenen Kalenderjahr habe ich folgende Steuerentlastung in Anspruch genommen (Es ist auf die Auszahlung im vergangenen
Kalenderjahr abzustellen. Der Zeitpunkt der Verwendung der Energieerzeugnisse bzw. der Entnahme des Stroms ist unbeachtlich):

|:| § 50 EnergieStG |:| § 55 EnergieStG
§ 53a EnergieStG D § 56 EnergieStG
§ 53b Absatz 1 EnergieStG |:| § 57 EnergieStG
D § 53b Absatz 4 EnergieStG D § 9b StromStG
|:| § 54 EnergieStG |:| § 10 StromStG
|:| § 14a StromStV

4. [lch bin zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklarung der folgenden Klasse der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2003)

zuzuordnen, vgl. § 2 Nummer 2a StromStG i.V.m. § 15 StromStV:

5. | Zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklarung bin ich ein Kleinstunternehmen, kleines oder mittleres Unternehmen im Sinne der Empfehlung
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 (ABI. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).

|:| ja |:| nein

6. [lch versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen unter Beachtung der Hinweise vollstandig und richtig gemacht habe.

Ort, Datum, Unterschrift
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Angabe uber die Hohe der Steuerentlastungen, die ich im vorangegangenen Kalenderjahr (Saldo) insgesamt

erhalten habe:

Entlastungsnorm Art des Menge der verwendeten Betrag
Energieerzeugnisses Energieerzeugnisse / des
elektrischen Stroms EUR Cent
1 2 3 4

1 § 50 EnergieStG
Steuerentlastung fur Biokraftstoffe

§ 53a EnergieStG

2 Vollstandige Steuerentlastung fir die gekoppelte
Erzeugung von Kraft und Warme
3 § 53b Absatz 1 EnergieStG

Teilweise Steuerentlastung fur die gekoppelte
Erzeugung von Kraft und Warme (Verheizen)

§ 53b Absatz 4 EnergieStG

4 | Teilweise Steuerentlastung fiir die gekoppelte
Erzeugung von Kraft und Warme (motorische
Verwendung)

5 § 54 EnergieStG
Steuerentlastung fur Unternehmen

§ 55 EnergieStG

6 Steuerentlastung fir Unternehmen in Sonderfallen
(sog. Spitzenausgleich)
; § 56 EnergieStG

Steuerentlastung fiir den Offentlichen
Personennahverkehr

8 § 9b StromStG

Steuerentlastung fur Unternehmen Strom
§ 10 StromStG
9 Erlass, Erstattung oder Vergutung in Sonderfallen Strom
(sog. Spitzenausgleich)
14a StromStV
10 |§ 14a Strom Strom

Steuerentlastung fir die Landstromversorgung

Angabe liber die Hohe der Steuerentlastungen ( § 57 EnergieStG), die ich im vorangegangenen Kalenderjahr

erhalten habe :

Entlastungsnorm

Art des
Energieerzeugnisses

Menge der verwendeten
Energieerzeugnisse

Betrag

EUR

Cent

2

§ 57 EnergieStG
11 | Steuerentlastung fiir Betriebe der Land- und
Forstwirtschaft (Gesamtsumme)

12 davon Foérderbetrag fur den auf den Forstbetrieb
entfallenen Anteil (De-minimis-Beihilfe)
13 Summe nach § 57 EnergieStG

(ohne Anteil fiir den Forstbetrieb)
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Allgemeine Hinweise

Die mit der Erklarung angeforderten Daten werden aufgrund der beihilferechtlichen Vorschriften der Europaischen Union erhoben. Die aufgefiihrten
Steuerbeglinstigungen im Energiesteuer- und im Stromsteuerrecht sind Beihilfen im Sinne der Artikel 107 ff. des Vertrags Uber die Arbeitsweise der
Europaischen Union. Nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c und Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni
2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags
Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (ABI L 187 vom 26. Juni 2014, Seite 1 ff.) und Ziffer 105 f. der Leitlinien fir staatliche Umweltschutz- und
Energiebeihilfen 2014-2020 (2014/C 200/01) (ABI C 200 vom 28. Juni 2014, Seite 1 ff.) werden die Daten auf einer allgemein zuganglichen Internetseite
ab einer Hohe je Beihilfetatbestand von mehr als 500.000 EUR verdffentlicht.

Als Begunstigter gilt der Entlastungsberechtigte. Analog gilt dies auch fiir elektrischen Strom. Hier ist derjenige, der den Strom fir die beglnstigten
Zwecke entnimmt, fir die Abgabe der Erklarung verantwortlich.

Haben Sie neben der Steuerentlastung nach § 57 EnergieStG noch weitere Erklarungen oder Anzeigen abzugeben, kénnen Sie diese auch bei lhrer
zustandigen Agrardieselstelle abgeben.

Andert sich durch eine Unternehmensumwandlung die értliche Zusténdigkeit, ist das Hauptzollamt des Rechtsnachfolgers zustandig.

GemalR § 6 EnSTransV (Vordruck 1463) kénnen sich Verpflichtete nach § 4 EnSTransV oder § 5 EnSTransV auf Antrag von der Anzeige- oder
Erklarungspflicht befreien lassen. Die Befreiung gilt fur drei Kalenderjahre ab dem Jahr der Antragstellung. Der Antrag auf Befreiung ist bis zum 30. Juni
zu stellen.

Hinweis zur Uberschrift:
Bitte tragen Sie das entsprechende Jahr ein.
Hinweis fiir das Kalenderjahr 2016: Es sind nur die im zweiten Kalenderhalbjahr 2016 erhaltenen Steuerentlastungen anzugeben.

Hinweis zu 2.

Bitte geben Sie Ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer an. Sofern Sie neben einer Umsatzsteueridentifikationsnummer lber eine
Unternehmensnummer, die Ihr zustandiges Hauptzollamt lhnen mitgeteilt hat, verfigen, ist diese ebenfalls anzugeben. Dies gilt analog fir Ihre
Agrardieselnummer. Andernfalls kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld an.

Hinweis zu 3.
Bitte geben Sie an, welche Steuerentlastung Sie im vorangegangenen Kalenderjahr erhalten haben. Es ist unbeachtlich fur welchen Zeitraum Sie die
Steuerentlastung beantragt haben. Es wird ausschlieflich auf den Zeitpunkt der Auszahlung abgestellt.

Beispiel: Im Dezember 2015 haben Sie die Steuerentlastung gemaR § 53a EnergieStG fir das Kalenderjahr 2014 beantragt. Die Auszahlung der
Steuerentlastung erfolgte im Juli 2016. Sie haben in der Erklarung fir das Kalenderjahr 2016 diese erhaltene Steuerentlastung anzugeben.

Hinweis zu 4.
Die Einreihung in die Klassifikation der Wirtschaftszweige ist unter Bezug auf § 2 Nummer 2a StromStG i.V.m. § 15 StromStV an Hand der Klassifikation
der Wirtschaftszweige (WZ 2003) vorzunehmen.

Beispiele:

0111 Ackerbau 40 11 Elektrizitatserzeugung

0112  Gartenbau 4030  Warmeversorgung

0113 Dauerkulturbau 4521 Hochbau, Briicken- und Tunnelbau
0121 Tierhaltung von Rindern 4524 Wasserbau

81 gi’ Haltung von Schweinen gg 8; Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung
02 01 Haltung von Gefliigel 95 00 Private Haushalte

Forstwirtschaft

MaRgebender Stichtag flr die Zuordnung zu einem Wirtschaftszweig ist der Tag der Einreichung der Anzeige.

Hinweis zu 5.

Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen sind solche im Sinn der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die
Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABI L 124 vom 20.5.2003, S.36) in der jeweils geltenden Fassung.
Kleinstunternehmen, kleine oder mittlere Unternehmen sind Unternehmen, deren Beschaftigtenzahl maximal 249 Personen betréagt und deren
Umsatzerlése 50 Millionen EUR oder deren Bilanzsumme 43 Millionen EUR nicht Ubersteigt.

MafRgebender Stichtag fiir die Zuordnung ist der Tag der Einreichung der Anzeige.

Hinweis zu ,Angabe Uber die im vorangegangenen Kalenderjahr erhaltenen Steuerentlastungen®

Sie sind nach § 5 der Verordnung zur Umsetzung von unionsrechtlichen Verdéffentlichungs-, Informations- und Transparenzpflichten zur Erklarung
verpflichtet. Die Hohe der erhaltenen Steuerentlastung ergibt sich aus dem Saldo der von Ihnen im vorangegangenen Kalenderjahr erhaltenen und den
ggf. zurickgeforderten Steuerentlastungen.

Beispiel: Sie haben zwei KWK-Anlagen. Fur die KWK-Anlage 1 stellen Sie im Oktober 2015 den Entlastungsantrag gemaR § 53a EnergieStG fiir das
Kalenderjahr 2014. Die Entlastung wird lhnen im Dezember 2015 ausgezahlt. Fir KWK-Anlage 2 stellen Sie im November 2015 ebenfalls einen
Entlastungsantrag nach § 53a EnergieStG fiir das Jahr 2014. Dieser wird im Juli 2016 ausgezahlt. Des Weiteren stellen Sie im Marz 2016 fest, dass die
in der KWK-Anlage 1 verwendete Menge zu hoch abgerechnet wurde. Dies zeigen Sie dem Hauptzollamt gegeniiber an, welches im August 2016 die
entsprechende Differenz fir die im Dezember 2015 ausgezahlte Entlastung zurlickfordert. Der in der Erklarung nach § 5 EnSTransV anzugebende
erhaltene Entlastungsbetrag nach § 53a EnergieStG firr das Kalenderjahr 2016 entspricht somit dem Saldo aus ausgezahlter Entlastung fir KWK-Anlage
2 im Juli 2016 abzuglich zurtickgeforderter Entlastung fir KWK-Anlage 1 im August 2016.

14623 Erklarung iiber den Saldo, der im vorangegangenen Kalenderjahr erhaltenen Steuerentlastungen (2016)
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Vor dem Ausfiillen bitte Hinweise beachten und Zutreffendes ankreuzen [x]oder ausfiillen

1. | Antragsteller (Name, Anschritt, ggf. E-Mail, Rechtsform) Fur zollamtliche Vermerke

Bearbeiter/in

Telefon E-Mail

Abgabefrist: 30. Juni

Hauptzollamt

Antrag auf Befreiung von der Abgabepflicht fiir Anzeigen und

Erklarungen nach §§ 4 und 5 EnSTransV (§ 6 EnSTransV)
fur die Abgabe von Anzeigen und Erklarungen nach §§ 4 und 5 EnSTransV in den Kalenderjahren 2017 bis 2019

2. |Bitte geben Sie alle vorhandenen Nummern an.

Meine Unternehmensnummer lautet:

Meine Agrardieselnummer lautet: |A| | | | | | |

|:| Ich verfuige weder Uber eine Unternehmens- noch Agrardieselnummer.

Meine Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet: |D|E| | | | | | | | | |

I:' Ich verfuge Uber keine Umsatzsteueridentifikationsnummer

3. |Ich beantrage die Befreiung von der Abgabepflicht fiir Anzeigen nach § 4 EnSTransV fiir

I:' § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG (begiinstigten Anlagen, deren mechanische Energie ausschlieRlich der Stromerzeugung dient, z.B. KWK-Anlagen oder BHKW)
I:' § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EnergieStG (begiinstigten Anlagen, die ausschlieRlich der gekoppelten Erzeugung von Kraft und Warme dienen, z.B. KWK-Druckluft-Anlagen)
I:' § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EnergieStG (begiinstigten Anlagen, die ausschlieRlich dem leitungsgebundenen Gastransport oder der Gasspeicherung dienen)

I:' § 3a EnergieStG (Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen, die ausschlieflich dem Giiterumschlag in Seehéafen dienen)

I:' § 28 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG (Steuerbefreiung fiir gasformige Energieerzeugnisse zu den in § 2 Absatz 3 Satz 1 EnergieStG genannten Zwecken in begiinstigten Anlagen)
I:' § 9 Absatz 2 StromStG (verkehr mit Oberleitungsomnibussen oder fiir den Fahrbetrieb im Schienenverkehr)

I:' § 9 Absatz 3 StromStG (Landseitige Stromversorgung von Wasserfahrzeugen fiir die Schifffahrt)

4. |lch beantrage die Befreiung von der Abgabepflicht fiir die Erklarung nach § 5 EnSTransV fir

I:' § 50 EnergieStG |:| § 55 EnergieStG
I:' § 53 EnergieStG |:| § 56 EnergieStG
I:' § 53b Absatz 1 EnergieStG |:| § 57 EnergieStG
I:' § 53b Absatz 4 EnergieStG |:| § 9b StromStG
I:' § 54 EnergieStG |:| § 10 StromStG
|:| § 14a StromStV

5. |lIch bin zum Zeitpunkt der Abgabe dieses Antrags der folgenden Klasse der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2003)

zuzuordnen, vgl. § 2 Nummer 2a StromStG i.V.m. § 15 StromStV:

6. Zum Zeitpunkt der Abgabe dieses Antrags bin ich ein Kleinstunternehmen, kleines oder mittleres Unternehmen im Sinne der Empfehlung
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 (ABI. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).

I:' ja |:| nein

7. Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen unter Beachtung der Hinweise vollstéandig und richtig gemacht habe.

Ort, Datum, Unterschrift

1463/1 Antrag auf Befreiung von der Abgabepflicht fiir Anzeigen und Erklarungen nach §§ 4 und 5 EnSTransV (§ 6 EnSTransV) (12/2016)





Angabe uber die Hohe der Steuerentlastungen, die ich in den vergangenen drei Kalenderjahren erhalten habe:

Hinweis: Es ist auf den Auszahlungszeitpunkt abzustellen. Der Zeitpunkt der Verwendung der Energieerzeugnisse bzw. der Entnahme des Stroms ist
unbeachtlich.

(ohne Anteil fiir den Forstbetrieb)

Entlastungsgrund Erhaltener Entlastungsbetrag | Erhaltener Entlastungsbetrag | Erhaltener Entlastungsbetrag
im Kalenderjahr im Kalenderjahr im Kalenderjahr
2014 2015 2016
EUR EUR EUR
1 3 4 5
1 | § 50 EnergieStG (Steuerentlastung fiir
Biokraftstoffe)
2 | § 53a EnergieStG (Vollstandige Steuerentlastung
firr die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Warme)
3 | § 53b Absatz 1 EnergieStG (Teilweise
Steuerentlastung fir die gekoppelte Erzeugung von
Kraft und Warme)
4 | § 53b Absatz 4 EnergieStG (Teilweise
Steuerentlastung fir die gekoppelte Erzeugung von
Kraft und Warme) (motorische Verwendung)
5 | § 54 EnergieStG (Steuerentlastung fur
Unternehmen)
6 | § 55 EnergieStG (Steuerentlastung fiir
Unternehmen in Sonderfallen)
7 | § 56 EnergieStG (Steuerentlastung far
den o6ffentlichen Personennahverkehr)
8 | § 9b StromStG (Steuerentlastung fir
Unternehmen)
9 | § 10 StromStG (Erlass, Erstattung oder Vergitung
in Sonderféllen)
10 | § 14a StromStV (Steuerentlastung fiir die
Landstromversorgung)
Entlastungsgrund Erhaltener Entlastungsbetrag | Erhaltener Entlastungsbetrag | Erhaltener Entlastungsbetrag
im Kalenderjahr im Kalenderjahr im Kalenderjahr
2014 2015 2016
EUR EUR EUR
1 3 4 5
11§ 57 EnergieStG (Steuerentlastung fiir Betriebe der
Land- und Forstwirtschaft (Gesamtsumme)
12 davon Foérderbetrag fur den auf den Forstbetrieb
entfallenen Anteil (De-mimimis-Beihilfe)
13 Summe nach § 57 EnergieStG
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Allgemeine Hinweise

Die mit der Anzeige bzw. Erklarung angeforderten Daten werden aufgrund der beihilferechtlichen Vorschriften der Europaischen Union erhoben. Die
aufgefiihrten Steuerbeglinstigungen im Energiesteuer- und im Stromsteuerrecht sind Beihilfen im Sinne der Artikel 107 ff. des Vertrags uber die
Arbeitsweise der Europaischen Union. Nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c und Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung Nr. 651/2014 der
Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel
107 und 108 des Vertrags uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (ABI L 187 vom 26. Juni 2014, Seite 1 ff.) und Ziffer 105 f. der Leitlinien fur
staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020 (2014/C 200/01) (ABI C 200 vom 28. Juni 2014, Seite 1 ff.) werden die Daten auf einer
allgemein zugénglichen Internetseite ab einer Hohe je Beihilfetatbestand von mehr als 500.000 EUR verdffentlicht.

GemalR § 6 EnSTransV konnen sich Verpflichtete nach § 4 EnSTransV oder § 5 EnSTransV auf Antrag von der Anzeige- oder Erklarungspflicht
befreien lassen. Die Befreiung gilt fir drei Kalenderjahre ab dem Jahr der Antragstellung. Auf einem Vordruck kénnen die Befreiungen fir mehrere
Steuerbeglinstigungen im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 EnSTransV beantragt werden. Eine Beantragung mittels gesonderten Vordrucks ist ebenfalls
zulassig. Hiervon abweichend gilt die Befreiung lediglich bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Wertgrenze von 150.000 EUR Uberschritten
wird. Das Uberschreiten der Wertgrenze ist dem zustédndigen Hauptzollamt anzuzeigen. Eine Befreiung wird gewahrt, sofern die Héhe der
Steuerbegtnstigung im jeweiligen Beglinstigungstatbestand einen Betrag von 150.000 EUR je Kalenderjahr in den vergangenen drei Kalenderjahren
nicht Gberschritten hat. Der Antrag auf Befreiung gilt ab Zugang beim Hauptzollamt als vorlaufig bewilligt. Der Antrag gilt als endgultig bewilligt, wenn
das zustandige Hauptzollamt innerhalb von drei Monaten nach Zugang des Antrags auf Befreiung keine Einwande gegen den Antrag erhebt und keine
weiteren Unterlagen anfordert. In Zweifelsfragen ist der Zugang des Antrags durch den Beglinstigten nachzuweisen.

Beispiel:

Sie wollen sich von der Abgabe der Erklarung nach § 5 EnSTransV im Kalenderjahr 2017 befreien lassen. Sie haben in den letzten drei
Kalenderjahren jeweils eine Entlastung gemaR § 53a EnergieStG in Hohe von 120.000 EUR erhalten. Daneben haben Sie eine Steuerentlastung nach
§ 9b StromStG in Héhe von 145.000 EUR in den Kalenderjahren 2015 und 2016 erhalten. Die Steuerentlastung nach § 9b StromStG im Kalenderjahr
(Auszahlungsjahr) 2014 betrug jedoch 151.000 EUR. Sie kénnen sich somit nur fir die Abgabe der Erklarung nach § 5 EnSTranSV fir die
Steuerentlastung nach § 53a EnergieStG befreien lassen (fur die Steuerentlastung nach § 9b StromStG ist eine Erklarung nach § 5 EnSTransV
anzugeben). Die Befreiung von der Abgabe der Erklarung gilt fiir die Kalenderjahre 2017 bis 2019. Im Jahr 2020 ist erneut ein Befreiungsantrag nach
§ 6 EnSTransV zu stellen oder die Erklarung nach § 5 EnSTransV fir die Entlastung nach § 53a EnergieStG abzugeben.

Als Begunstigter gilt der Verwender der Energieerzeugnisse bzw. der Entlastungsberechtigte. Analog gilt dies auch fiir elektrischen Strom. Hier ist
derjenige, der den Strom fir die beglnstigten Zwecke entnimmt, auch fir die Abgabe der Erklarung verantwortlich. Dies gilt analog ebenso flr
Antrage auf Befreiung nach § 6 EnSTransV.

Haben Sie neben der Steuerentlastung nach § 57 EnergieStG noch weitere Erklarungen oder Anzeigen abzugeben, kénnen Sie diese auch bei lhrer
zustandigen Agrardieselstelle abgeben.

Andert sich durch eine Unternehmensumwandlung die értliche Zustandigkeit, ist das Hauptzollamt des Rechtsnachfolgers zusténdig.

Hinweis zu 2.

Bitte geben Sie Ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer an. Sofern Sie neben einer Umsatzsteueridentifikationsnummer Uber eine
Unternehmensnummer, die lhr zustédndiges Hauptzollamt lhnen mitgeteilt hat, verfligen, ist diese ebenfalls anzugeben. Dies gilt analog fiir lhre
Agrardieselnummer. Andernfalls kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld an.

Hinweis zu 3 und 4.
Bitte geben Sie an, fir welche Steuerbeglinstigung Ihr Antrag auf Befreiung von der Abgabepflicht der Anzeige nach § 4 EnSTransV bzw. Erklarung
nach § 5 EnSTransV gelten soll.

Hinweis zu 5.
Die Einreihung in die Klassifikation der Wirtschaftszweige ist unter Bezug auf § 2 Nummer 2a StromStG i.V.m. § 15 StromStV an Hand der
Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2003) vorzunehmen.

Beispiele:
01 11 Ackerbau 40 11 Elektrizitatserzeugung
0112  Gartenbau 4030  warmeversorgung
0113 Dauerkulturbau 4521 Hochbau, Briicken- und Tunnelbau
0121 Tierhaltung von Rindern 4524 Wasserbau
0123 Haltung von Schweinen 90 01 Abwasserbeseitigung
0124 Haltung von Gefligel 9002 Abfallbeseitigung
02 01 - 9500 8
Forstwirtschaft Private Haushalte

MaRgebender Stichtag fir die Zuordnung zu einem Wirtschaftszweig ist der Tag der Einreichung des Antrages.

Hinweis zu 6.

Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen sind solche im Sinn der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend
die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABI L 124 vom 20.5.2003, S.36) in der jeweils geltenden
Fassung. Kleinstunternehmen, kleine oder mittlere Unternehmen sind Unternehmen, deren Beschéaftigtenzahl maximal 249 Personen betragt und
deren Umsatzerlése 50 Millionen EUR oder deren Bilanzsumme 43 Millionen EUR nicht Ubersteigt.

MaRgebender Stichtag fir die Zuordnung ist der Tag der Einreichung des Antrages.

1463/10 Antrag auf Befreiung von der Abgabepflicht fiir Anzeigen und Erklarungen nach §§ 4 und 5 EnSTransV (§ 6 EnSTransV) (12/2016)





Hinweis zu ,Angaben lber die Hohe der Steuerbegiinstigung*
Bitte tragen Sie andere Energieerzeugnisse, welche nach § 2 Abs. 4 EnergieStG i.V.m. § 2 Abs. 2 und 3 EnergieStG versteuert wurden und einer

anzeigepflichtigen Steuerbegiinstigung unterliegen, in die Leerzeile ein. Haben Sie mehr als ein nach § 2 Abs. 4 EnergieStG i.V.m. § 2 Abs. 2 und 3
EnergieStG versteuertes Energieerzeugnis verwendet, so sind die weiteren Energieerzeugnisse auf einem separaten Beiblatt beizufiigen.

Die Hohe der erhaltenen Steuerentlastung ergibt sich aus dem Saldo der von lhnen im jeweiligen Kalenderjahr erhaltenen und den ggf.
zuruckgeforderten Steuerentlastungen.

Hinweis nach § 89 AO

Ein Antrag auf Befreiung ist endgtiltig bewilligt, wenn das zustandige Hauptzollamt nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang des Antrags auf
Befreiung Einwénde gegen den Antrag erhebt oder weitere Unterlagen anfordert. Wird ein Antrag auf Befreiung nicht endguiltig bewilligt oder lehnt
das zustandige Hauptzollamt den Antrag auf Befreiung ab, haben die Beglinstigten innerhalb eines Monats, spatestens jedoch bis zum 31. Oktober,
die Anzeige nach § 4 EnSTransV (Vordruck 1461) oder die Erklarung nach § 5 EnSTransV (Vordruck 1462) nachzuholen.

Die Befreiung gilt grundsatzlich drei Jahre. Abweichend hiervon jedoch nur bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Wertgrenze nach § 6
Absatz 1 Satz 3 (derzeit: 150.000 EUR) iiberschritten wird. Das Uberschreiten der Wertgrenze ist dem zustandigen Hauptzollamt unverziglich zu
melden. Den Anzeige- oder Erklarungspflichten ist entsprechend bis zum 30. Juni nachzukommen.

1463/11 Antrag auf Befreiung von der Abgabepflicht fiir Anzeigen und Erklarungen nach §§ 4 und 5 EnSTransV (§ 6 EnSTransV) (12/2016)
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Oberster Gerichtshof des Bundes fir Steusrn und Zolle

BUNDESFINANZHOF Beschluss (GrS-Vorlage) vom 25.3.2015, X R 23/13

Forderungserlass nach dem sog. Sanierungserlass

Leitsatze

Dem GroRen Senat wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:

VerstoRt das BMF-Schreiben vom 27. Marz 2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBI |1 2003, 240; erganzt durch das BMF-
Schreiben vom 22. Dezember 2009 IV C 6-S 2140/07/10001-01, BStBI | 2010, 18; sog. Sanierungserlass) gegen den
Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung?

Tenor

Dem GrofRRen Senat wird nach § 11 Abs. 4 der Finanzgerichtsordnung folgende Rechtsfrage zur Entscheidung
vorgelegt:

VerstoRt das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 27. Marz 2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBI | 2003,
240; erganzt durch das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 22. Dezember 2009 IV C 6-S
2140/07/10001-01, BStBI | 2010, 18; sog. Sanierungserlass) gegen den Grundsatz der Gesetzmafigkeit der
Verwaltung?

Tatbestand
1 A. Sachverhalt und Verfahrensstand

2  Der Klager und Revisionsklager (Klager), der im Streitjahr 2007 zusammen mit seiner Ehefrau zur
Einkommensteuer veranlagt wurde, betrieb einen Baufachhandel, dessen Gewinn er nach § 4 Abs. 1 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) ermittelte. Der Klager wies vom Jahr 2001 bis 2006 fortlaufend Verluste
aus Gewerbebetrieb aus.

3  Ausweislich einer Ruckzahlungsvereinbarung mit der Sparkasse vom 23. November 2005 hatte der Klager
zum 1. Oktober 2005 fallige Verbindlichkeiten gegenlber der Sparkasse in Hoéhe von 729.297,62 EUR und
gegenulber der KfW-Bankengruppe in Hohe von 1.026.412,55 EUR. In § 6 der --weiteren--
Ruckzahlungsvereinbarung mit der Sparkasse vom 23. November 2005 verzichteten die Sparkasse und die
KfW-Bankengruppe auf "die nicht bedienbaren Forderungen" in Héhe von 618.301,28 EUR fur den Fall, dass
der Klager seinen Verpflichtungen aus der Vereinbarung ordnungsgemaf und termingerecht nachkommt. Mit
Schreiben vom 12. Dezember 2007 teilte die Sparkasse dem Klager mit, die Vergleichszahlung in Héhe von
35.000 EUR sei eingegangen und die KfW-Bankengruppe habe auf die Restforderung aus dem Darlehen
Nr. ... verzichtet. Das Darlehen sei mit Wertstellung 5. November 2007 ausgebucht worden.

4 Mit (gedndertem) Bescheid vom 29. April 2010 setzte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt
--FA--) die Einkommensteuer fir 2007 auf 18.903 EUR und den Solidaritatszuschlag auf 836,38 EUR fest.
Dabei legte es Einkilinfte des Klagers aus Gewerbebetrieb --entsprechend dem eingereichten
Jahresabschluss, in dem Ertrage aus Forderungsverzichten von Banken in H6he von 619.814,76 EUR
enthalten waren-- als Einzelunternehmer in Héhe von 598.522 EUR zugrunde. Den gegen die
Steuerfestsetzung gerichteten Einspruch des Klagers wies das FA als unbegriindet zuriick. Klage wurde nicht
erhoben.

5  Mit Schreiben vom 18. Marz 2009 hatte der Klager den Erlass der auf den Sanierungsgewinn des Jahres
2007 entfallenden Einkommensteuer beantragt. Er legte ein --von ihm selbst aufgestelltes--
Konsolidierungskonzept vom 14. September 2009 vor, in dem es heil’t, dass die laufenden Verpflichtungen
"bisher durch Zufiihrung von privaten Geldeinlagen realisiert werden" konnten (Ziff. 1.2). In dem Konzept ist
als Voraussetzung der Forderungsverzicht der Sparkasse und des FA genannt (Ziff. 5).

6 Das FA lehnte den Erlassantrag ab. Den dagegen gerichteten Einspruch wies es mit der Begrindung zurick,
die im Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 27. Marz 2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBI
I 2003, 240; sog. Sanierungserlass) genannten Voraussetzungen, insbesondere die Sanierungseignung des
Verzichts der KfW-Bankengruppe, wirden nicht vorliegen. Es fehle an der Sanierungseignung des
Forderungsverzichts, weil der Klager auch im Folgejahr einen Verlust erzielt habe. Zudem héatte der Klager im
Streitjahr Teilwertabschreibungen auf den betrieblichen Grundbesitz vornehmen kénnen. Hatte er diese
Méoglichkeit genutzt, ware es auch ohne den begehrten Billigkeitserlass nicht zur Festsetzung von
Einkommensteuer gekommen.

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bf... 10.02.2017
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Das Finanzgericht (FG) hat die Klage mit in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2013, 1898
veréffentlichtem Urteil abgewiesen. Ob der Schuldenerlass im Jahr 2007 die Voraussetzungen des BMF-
Schreibens in BStBI | 2003, 240 erfllle, kdnne offen bleiben. Der Gesetzgeber habe mit der Abschaffung von
§ 3 Nr. 66 EStG in der vor dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober
1997 geltenden Fassung --BGBI | 1997, 2590-- (EStG a.F.) zum Ausdruck gebracht, Sanierungsgewinne
unterschiedslos besteuern zu wollen. Wegen des insoweit entgegenstehenden Willens des Gesetzgebers
kénne die durch den Sanierungserlass getroffene Verwaltungsregelung keinen Bestand haben; sie verstoRRe
gegen den Grundsatz der Gesetzmaligkeit der Verwaltung. Fir eine abweichende Steuerfestsetzung (richtig
wohl: einen Steuererlass) sei deshalb auch dann kein Raum, wenn die Anforderungen des
Sanierungserlasses erfullt waren.

Mit seiner Revision vertritt der Klager die Auffassung, der Sanierungserlass verstof3e nicht gegen den
Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung. Darauf gestitzte Billigkeitsmalinahmen seien zulassig. Im
Streitfall Iagen die Voraussetzungen fiir einen Billigkeitserlass vor.

Der Klager beantragt sinngemafg,

das FG-Urteil sowie die Einspruchsentscheidung vom 18. April 2012 aufzuheben und das FA zu verpflichten,
die aus dem Sanierungsgewinn resultierende Einkommensteuer zu erlassen.

Das FA beantragt,

die Revision zurlickzuweisen.

Das dem Verfahren beigetretene BMF verweist auf das Senatsurteil vom 14. Juli 2010 X R 34/08 (BFHE 229,
502, BStBI 11 2010, 916) und fihrt aus, es tangiere nicht den Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung,
dass nach der (im Sanierungserlass niedergelegten) Verwaltungsauffassung entstehende
Sanierungsgewinne nach § 227 der Abgabenordnung (AO) erlassen werden kénnen.

Bis zum Veranlagungszeitraum 1997 seien Sanierungsgewinne nach § 3 Nr. 66 EStG a.F. steuerfrei
gewesen. Diese Regelung habe nach § 7 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) auch fiir die Gewerbesteuer
gegolten. Nach Einfihrung des zeitlich unbegrenzten Verlustvortrags in § 10d EStG habe § 3 Nr. 66

EStG a.F. allerdings zu einer nicht gewollten Doppelbeglinstigung gefihrt. Ein vor der Sanierung
entstandener Verlustvortrag habe zeitlich unbegrenzt mit kiinftigen Gewinnen verrechnet werden kénnen,
obwohl der Sanierungsgewinn nicht besteuert worden sei. Dieser Doppelbeginstigung habe der Gesetzgeber
mit der Aufhebung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. durch das Gesetz zur Fortsetzung der
Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 (BGBI | 1997, 2590) entgegenwirken wollen. Seither sei
ein Sanierungsgewinn grundsatzlich steuerpflichtig und erhéhe tber § 7 GewStG die gewerbesteuerliche
Bemessungsgrundlage.

In zeitlichem Zusammenhang mit der Aufhebung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. sei zum 1. Januar 1999 die
Insolvenzordnung (InsO) in Kraft getreten. Deren wesentliche Ziele seien die Férderung der
aulRergerichtlichen Sanierung, die bessere Abstimmung von Sanierungsverfahren und die
Restschuldbefreiung fiir den redlichen Schuldner. Die Abschaffung der Steuerfreiheit von
Sanierungsgewinnen stehe mit diesen Zielen der Insolvenzordnung in einem "Zielkonflikt". Um diesen
aufzulésen, habe die Finanzverwaltung auf der Grundlage der §§ 163, 227 AO mit dem BMF-Schreiben in
BStBI 1 2003, 240 in einer allgemeinverbindlichen Verwaltungsanweisung geregelt, unter welchen
Voraussetzungen Ertragsteuern auf einen Sanierungsgewinn aus Grunden sachlicher Billigkeit erlassen
werden kénnen.

Die urspriingliche Ausgangslage fiir die Aufhebung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. habe sich spater geandert. Der
Gesetzgeber habe mit Anderungsgesetzen vom 22. und 23. Dezember 2003 fiir die Einkommen-,
Koérperschaft- und Gewerbesteuer eine sog. Mindestbesteuerung eingefihrt. Der Verlustabzug bei
Verlustvortragen nach § 10d Abs. 2 EStG n.F. und § 10a Satz 2 GewStG sei auf 1 Mio. EUR und 60 % des

1 Mio. EUR Ubersteigenden Verlustes beschrankt worden. In diesem Zusammenhang hatte von der
Mindestbesteuerung die vorrangige Verlustverrechnung mit dem Sanierungsgewinn ausgenommen werden
mussen. Dies habe der Gesetzgeber indes nicht gemacht, weil der bereits am 27. Marz 2003 ergangene
Sanierungserlass im Wege einer sachlichen Billigkeitsentscheidung die systemkonforme und
"gesetzesverstehende unbeschrankte Verlustverrechnung des Sanierungsgewinns flr die Verwaltungspraxis”
angeordnet habe. Der Sanierungserlass verstof3e nicht gegen den Grundsatz der GesetzmaRigkeit der
Verwaltung, er stelle nicht die unter Anwendung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. bestehende systemwidrige
Doppelbeglnstigung wieder her, sondern gewahrleiste im Gegenteil systemkonform, dass der
Sanierungsgewinn mit den Verlusten, die die Sanierung uberhaupt erst erforderlich gemacht hatten, in vollem
Umfang verrechenbar bleibe. Der Sanierungserlass reduziere die Besteuerung systemgerecht und dem
Willen des Gesetzgebers bei Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. folgend auf den eigentlichen Fiskalzweck.
Zu einer gesetzeswidrigen Doppelbeglnstigung komme es nicht, weil bei Anwendung des
Sanierungserlasses das nach der Sanierung verbleibende Verlustvortragsvolumen durch den
Sanierungsgewinn in vollem Umfang geschmalert worden sei.
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Im Ubrigen sei bereits in der Begriindung des Entwurfs zum Gesetz zur Fortfiihrung der
Unternehmenssteuerreform auf moégliche BilligkeitsmaRnahmen der Verwaltung hingewiesen und spater im
Regierungsentwurf des Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 (UntStRFoG 2008) --BTDrucks 16/4841,
S. 76-- unter Hinweis auf den Sanierungserlass davon ausgegangen worden, dass von einer Besteuerung
von Sanierungsgewinnen auch ohne ausdruckliche gesetzliche Regelung im Billigkeitswege abgesehen
werden kénne. Darilber hinaus fordere die Verpflichtung der Verwaltung zur gleichmaRigen Erhebung von
Steuern nach § 85 AO den Erlass allgemein geltender Ermessensrichtlinien.

Die Gesetzmaligkeit des Sanierungserlasses werde auch nicht durch die nach § 251 Abs. 2 AO auch im
Besteuerungsverfahren anwendbare Insolvenzordnung in Frage gestellt. In der Insolvenzrechtsreform seien
Steuerfolgen der Insolvenz ausgeklammert worden. Zudem wirden SanierungsmafRnahmen haufig aulRerhalb
eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens getroffen und diesen komme gerade in der Vermeidung eines
Insolvenzverfahrens ihre besondere Bedeutung zu.

Eine gesetzliche Regelung moglicher Billigkeitsmaflnahmen bei Sanierungsgewinnen ware --wegen der
erforderlichen Folgednderungen im Bereich der Verlustverrechnungsbeschrankungen-- duf3erst komplex und
wirde den Bemuhungen um eine Steuervereinfachung zuwider laufen. Anders als eine starre gesetzliche
Regelung sei die bestehende Verwaltungsanweisung flexibler zu handhaben und habe sich in der Praxis
bewahrt.

Entscheidungsgriinde

B. Entscheidungsgriinde

Der Senat verneint die Vorlagefrage. Er beabsichtigt, das FG-Urteil sowie die Einspruchsentscheidung
aufzuheben und die Rechtssache an das FG zurlickzuverweisen. Dieses misste dann klaren, ob die
Voraussetzungen fiir einen Billigkeitserlass entsprechend den Vorgaben des Sanierungserlasses in BStBI |
2003, 240 vorliegen.

I. Bisherige Rechtsprechung
1. Hochstrichterliche Rechtsprechung

a) Nach Auffassung des X. Senats des Bundesfinanzhofs (BFH) im Urteil in BFHE 229, 502, BStBI 11 2010,
916 (Rechtsauffassung insoweit nicht tragend) tangiert der Sanierungserlass in BStBI | 2003, 240 nicht den
Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung.

b) Der VIII. Senat des BFH hat im Kostenbeschluss vom 28. Februar 2012 VIII R 2/08 (BFH/NV 2012, 1135)
die Kosten den Beteiligten je zur Halfte auferlegt und ausgefiihrt:

"Jedenfalls ist die Auffassung der Vorinstanz (= FG Munchen), ein entsprechender Wille des Gesetzgebers
(zur generellen Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen) kénne angesichts der Abschaffung des § 3 Nr. 66
EStG a.F. nicht angenommen werden, bei der im Rahmen der Kostenentscheidung vorzunehmenden
summarischen Priifung nicht von vornherein abzulehnen. Denn der Gesetzgeber hat bislang eine generelle
Ersatzregelung fur § 3 Nr. 66 EStG a.F. nicht geschaffen, sondern lediglich begrenzt auf Teilbereiche des
Steuerrechts (wie die Sanierungsklausel des § 8c Abs. 1a des Kdrperschaftsteuergesetzes) eine partielle
Sanierungsgewinnbeguinstigung eingefihrt."

Der nicht amtliche Leitsatz der Entscheidung lautet: "Es ist zweifelhaft, ob die Steuerfreiheit von
Sanierungsgewinnen durch Forderungsverzicht von Glaubigern allein wegen sachlicher Unbilligkeit aufgrund
des BMF-Schreibens vom 27. Marz 2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBI | 2003, 240) beansprucht werden kann,
nachdem der Gesetzgeber die friiher in § 3 Nr. 66 EStG a.F. vorgesehene Steuerfreiheit durch Gesetz zur
Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 (BGBI | 1997, 2590, BStBI | 1997, 928)
abgeschafft hat."

c) Der I. Senat des BFH hat im Urteil vom 25. April 2012 | R 24/11 (BFHE 237, 403) entschieden, der sog.
Sanierungserlass sei weder eine allgemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung noch eine
allgemeine Verwaltungsvorschrift einer obersten Landesfinanzbehoérde i.S. des § 184 Abs. 2 AO. Aus dem
Sanierungserlass kdnne sich damit bei der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags grundsatzlich keine
Zustandigkeit des FA zur abweichenden Festsetzung aus sachlichen Billigkeitsgriinden nach § 163 Satz 1 AO
ergeben; zustandig dafur seien die Gemeinden. Unbeantwortet liel} der |. Senat deshalb die Fragen, ob der
Sanierungserlass den Erfordernissen des allgemeinen Gesetzesvorbehalts sowie des unionsrechtlichen
Beihilfeverbots uneingeschrankt gentgt.
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d) Neben dem streitgegenstandlichen Revisionsverfahren sind derzeit beim BFH folgende Verfahren
anhangig, in denen moglicherweise auch die Frage auf dem Prufstand steht, ob das BMF-Schreiben in BStBI
I 2003, 240 den Erfordernissen des allgemeinen Gesetzesvorbehalts genugt: | R 52/14, IV R 6/15.

Die Nichtzulassungsbeschwerde X B 127/14 hat der X. Senat mit Beschluss vom 24. Marz 2015 als
unbegrindet zuriickgewiesen. Das FG Berlin-Brandenburg hatte zwar Zweifel an der GesetzmaRigkeit des
Sanierungserlasses geaullert, diese Frage aber letztlich dahingestellt sein lassen und die Klage mit der
Begriindung abgewiesen, die Voraussetzungen des Sanierungserlasses lagen nicht vor.

e) Der Bundesgerichtshof hat im Urteil vom 13. Marz 2014 IX ZR 23/10 (Deutsches Steuerrecht --DStR--
2014, 895, Rz 31) die Frage offen gelassen, ob der Sanierungserlass gegen den Gesetzesvorbehalt verstofRt.
Gleiches gilt fur die Frage der Vereinbarkeit mit dem unionsrechtlichen Beihilfeverbot.

2. Rechtsprechung der Instanzgerichte
Folgende Urteile befassen sich mit der GesetzmaRigkeit des sog. Sanierungserlasses:

a) Das FG Munster hat mit Urteil vom 27. Mai 2004 2 K 1307/02 AO (EFG 2004, 1572) entschieden, die
Besteuerung von Sanierungsgewinnen entspreche seit 1998 zwar dem Gesetz, laufe aber den Wertungen
des Gesetzgebers zuwider, wenn die Mdglichkeit einer Doppelbegulinstigung nicht (mehr) bestehe. Dies sei
z.B. der Fall, wenn nach Ausschopfung der ertragsteuerlichen Verlustverrechnungsmaoglichkeiten ein
Sanierungsgewinn verbleibe.

b) Das FG Munchen vertrat im Urteil vom 12. Dezember 2007 1 K 4487/06 (EFG 2008, 615) die Auffassung,
nach Streichung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. entfalle wegen ausdruicklich abweichendem Willen des
Gesetzgebers im Regelfall auch der von der Verwaltung und Rechtsprechung praktizierte
Einkommensteuererlass auf Sanierungsgewinne wegen sachlicher Unbilligkeit. Dem BMF-Schreiben vom
27. Marz 2003 fehle eine Rechtsgrundlage.

c) Das FG Koln kam im Urteil vom 24. April 2008 6 K 2488/06 (EFG 2008, 1555) zu dem Ergebnis, die
Verwaltungsanweisung in BStBI | 2003, 240 sei zu eng gefasst. Der BFH hat mit Urteil in BFHE 229, 502,
BStBI 11 2010, 916 das FG-Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.

d) Das FG Berlin-Brandenburg hat im Beschluss vom 20. September 2010 6 V 6140/10 (EFG 2011, 453) die
Frage der GesetzmalRigkeit des Sanierungserlasses nicht thematisiert. Es war der Auffassung, ein
Sanierungsgewinn werde von der Finanzverwaltung seit der Abschaffung des § 3 Nr. 66 EStG a.F.
grundsatzlich nach den Vorgaben des sog. Sanierungserlasses ermittelt.

e) Das FG Disseldorf hatte im Urteil vom 16. Marz 2011 7 K 3831/10 AO (EFG 2011, 1685) keinerlei Zweifel
an der Gesetzmaligkeit des Sanierungserlasses. Auch nach der gesetzgeberischen Entscheidung, § 3 Nr. 66
EStG a.F. zu streichen, bestehe eine Notwendigkeit, durch Verlustabziige nicht ausgeschopfte
Sanierungsgewinne im Wege einer abweichenden Steuerfestsetzung steuerrechtlich auer Acht zu lassen,
um den Sanierungserfolg nicht zu gefahrden. Im anschlieBenden Revisionsverfahren | R 24/11 wurde diese
Frage offengelassen (vgl. oben).

f) Im Urteil des Niedersachsischen FG vom 31. Januar 2012 8 K 34/09 (EFG 2012, 1523) wurde die Frage
der GesetzmaRigkeit des Sanierungserlasses nicht thematisiert.

g) Im Verfahren 12 K 12179/09, 12 K 12177/10 hat das FG Berlin-Brandenburg mit Urteil vom 18. April 2012
(Deutsches Steuerrecht/Entscheidungsdienst 2013, 413) entschieden, es liege kein Sanierungsgewinn im
Sinne des Sanierungserlasses vor und eine analoge Anwendung der Verwaltungsvorschrift komme nicht in
Betracht.

h) Das FG Hamburg hat in der Entscheidung vom 8. August 2012 2 K 104/11 die Frage, ob der sog.
Sanierungserlass eine hinreichende Rechtsgrundlage fiir einen Billigkeitserlass darstelle, dahingestellt sein
lassen, weil nach Auffassung des Gerichts dessen Voraussetzungen nicht erfullt waren.

i) Der 1. Orientierungssatz des Urteils des Sachsischen FG vom 14. Marz 2013 5 K 1113/12 (DStR 2014,
190) lautet:

"Aufgrund des ausdricklichen Willens des Gesetzgebers, die Steuerfreiheit fur einen Sanierungsgewinn (§ 3
Nr. 66 EStG a.F.) zu streichen, kommt eine BilligkeitsmalRnahme nach den Vorschriften der §§ 163, 227 AO
grundsatzlich nicht in Betracht. Dies gilt auch im Hinblick auf den Sanierungserlass (BMF-Schreiben vom

27. Marz 2003). Das Erlassverfahren gibt der Verwaltung nicht die Befugnis, anstelle einer vom Gesetzgeber
(bewusst) unterlassenen sozial- oder wirtschaftspolitischen MafRnahme gesetzlich geschuldete Steuern nicht
zu erheben.”
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j) Das Urteil des Sachsischen FG vom 24. April 2013 1 K 759/12 (EFG 2013, 1898) liegt dem Streitfall
zugrunde. Das Sachsische FG ist der Auffassung, wegen des ausdricklichen Willens des Gesetzgebers, wie
er sich in der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. (Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns) zeige, sei nach
dem Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung jede abweichende --auch den Steuerpflichtigen
beglinstigende-- Handhabung ausgeschlossen, also auch eine Handhabung, die unter dem Mantel der
Billigkeitsentscheidung, aber --wie das BMF-Schreiben in BStBI | 2003, 240-- mit genereller Anordnung,
erfolge. In den Entscheidungsgriinden hat sich das Sachsische FG nur auf die Entscheidung des FG
Minchen in EFG 2008, 615 gesttitzt, und sich nicht mit der Entscheidung des X. Senats des BFH in BFHE
229, 502, BStBI 11 2010, 916 auseinandergesetzt.

k) Das FG des Landes Sachsen-Anhalt hat im Urteil vom 14. November 2013 6 K 1267/11 (EFG 2014, 721)
entschieden, das BMF-Schreiben in BStBI | 2003, 240 rdume mit der darin vorgesehenen Moglichkeit eines
Erlasses der Einkommensteuer keine --gemessen an der Intention des Gesetzgebers-- zu weit reichende
Billigkeitsmafinahme ein. Die Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. sei darauf zurtickzufiihren, dass eine
Doppelbegiinstigung durch die Ertragsteuerfreiheit von Sanierungsgewinnen einerseits und die
zwischenzeitlich eingefiihrte unbegrenzte Verlustverrechnungsmdglichkeit andererseits vermieden werden
sollte. Im Streitfall hatten die Klager durch ihre fortwahrend geringen Einkiinfte aber keinerlei steuerlichen
Vorteil durch Verlustverrechnungsmaglichkeiten. Infolgedessen drohe bei ihnen auch keine
Doppelbegiinstigung, so dass ein Erlass jedenfalls in ihrem speziellen Fall der Intention des Gesetzgebers
nicht zuwider laufe.

[) Im Urteil vom 7. Januar 2014 6 K 6209/11 (EFG 2014, 975) hat das FG Berlin-Brandenburg offengelassen,
ob der Sanierungserlass gegen den Vorrang des Gesetzes verstdRt (Revisionsverfahren nach Zulassung
durch den IV. Senat des BFH IV R 6/15).

m) Das Sachsische FG bezweifelt im Beschluss vom 20. Januar 2014 4V 1794/12 im Verfahren der
einstweiligen Anordnung ebenso wie das Sachsische Oberverwaltungsgericht im Beschluss vom

2. September 2010 5 B 555/09, ob nach Streichung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. der sog. Sanierungserlass
einen Rechtsanspruch auf Gewahrung einer BilligkeitsmaRnahme begriinden kann.

n) Im Urteil vom 30. Juli 2014 3 K 3354/10 hat das FG Berlin-Brandenburg erhebliche Zweifel an der
Gesetzmaligkeit des Sanierungserlasses geaulert, diese Frage letztlich aber dahingestellt sein lassen, weil
die Voraussetzungen fiir einen Erlass nach dem BMF-Schreiben in BStBI | 2003, 240 nicht vorlagen. Die
dagegen erhobene Nichtzulassungsbeschwerde hat der X. Senat des BFH mit Beschluss vom 24. Marz 2015
X B 127/14 als unbegrundet zuriickgewiesen.

Il. Auffassung der Finanzverwaltung

Das BMF ist der Auffassung, der sog. Sanierungserlass verstof3e nicht gegen den Vorbehalt des Gesetzes
(vgl. oben).

In Verfigungen weisen Oberfinanzdirektionen (OFD) darauf hin, die mit Beschluss des BFH in BFH/NV 2012,
1135 geaullerte Rechtsauffassung, dass die Beanspruchung sachlicher Unbilligkeit nach Aufhebung der
gesetzlichen Grundlage zweifelhaft --weil den Wertungen des Gesetzgebers zuwiderlaufend-- sei, werde von
der Verwaltung nicht geteilt (vgl. z.B. die Rundverfigung der OFD Frankfurt am Main vom 23. Dezember
2014 S 2140 A-4-St 213, sowie die Verfigung der OFD Niedersachsen vom 19. Juni 2013 S 2140-8-

St 248 (VD)).

Ill. Auffassungen in der Literatur zur GesetzmaRigkeit des Sanierungserlasses

Der weit Uberwiegende Teil der Literatur ist der Auffassung, der sog. Sanierungserlass verstof3e nicht gegen
den Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung (Musil in Herrmann/Heuer/ Raupach, § 4 EStG Rz 118;
Braun/Geist, Betriebs-Berater --BB-- 2009, 2508; Gondert/Blittner, DStR 2008, 1676; Forst/Schaaf/Kofmann,
Der Ertragsteuerberater 2009, 287; Frey/Muckl, GmbH-Rundschau 2010, 1193; Geist, BB 2008, 2658;
Gragert, Neue Wirtschafts-Briefe --NWB-- 2011, 1438; Kahlert, DStR 2012, 944; Kahlert, DStR 2010, Heft 36,
VI-VII; Kanzler, Finanz-Rundschau --FR-- 2003, 480; Kanzler, FR 2008, 1116; Knebel, Der Betrieb --DB--
2009, 1094; Krumm, Entscheidungen fiir Wirtschaftsrecht --EWiR-- 2012, 335; Lohmann, EWIR 2010, 807;
Mitschke, FR 2014, 661; Nosky/Horner, FR 2012, 694; Olbing, Die Steuerberatung 2010, 216; Seer, FR 2010,
306; Stangl in: Rodder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 2. Aufl., § 22 Rz 57b, nach dessen Auffassung der
sog. Sanierungserlass auch auf die Gewerbesteuer angewendet werden sollte; Steinhauff, AO-Steuerberater
2010, 298; Toben, FR 2010, 249; Wagner, BB 2008, 2671; Wagner, BB 2010, 2612.

Wenige Autoren vertreten die Auffassung, der sog. Sanierungserlass versto3e gegen den Vorbehalt des
Gesetzes (Blumich/ Erhard, § 3 Nr. 66 EStG a.F. Rz 3; von Groll in Hibschmann/ Hepp/Spitaler --HHSp--,
§ 227 AO Rz 32; Bareis/Kaiser, DB 2004, 1841).
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Nur referierend stellen Jatzke in HHSp, § 251 AO Rz 80, Loose in Tipke/Kruse, Abgabenordnung,
Finanzgerichtsordnung, § 175 AO Rz 36, § 227 AO Rz 17 und 85, § 251 AO Rz 121a, sowie
Schmidt/Heinicke, EStG, 34. Aufl., § 3 ABC, Stichwort "Sanierungsgewinn" das Problem dar.

IV. Auffassung des vorlegenden Senats
1. Der sog. Sanierungserlass verstof3t nicht gegen den Vorbehalt des Gesetzes.

a) Der im Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes --GG--) verankerte Vorbehalt des Gesetzes
verlangt, dass der Gesetzgeber in grundlegenden normativen Bereichen alle wesentlichen Entscheidungen
selbst treffen muss und sie nicht anderen Normgebern (iberlassen darf (Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 5. November 2014 1 BvF 3/11, BGBI | 2014, 1764, m.w.N.). Im Steuerrecht, dessen
Steuerbelastungsentscheidungen weitgehend vom Willen des Gesetzgebers zu Belastungsgegenstand und
Tarif abhéngen, ist von einem strengen Gesetzesvorbehalt auszugehen. Das Steuerrecht lebt insoweit aus
dem "Diktum des Gesetzgebers" (vgl. BVerfG in BGBI | 2014, 1764, Rz 33, m.w.N.).

b) Nach Auffassung des vorlegenden Senats tangiert der sog. Sanierungserlass nicht den Grundsatz der
Gesetzmaligkeit der Verwaltung.

Nach § 163 AO koénnen Steuern niedriger festgesetzt werden und einzelne Besteuerungsgrundlagen, die die
Steuern erhéhen, bei der Festsetzung der Steuer unberticksichtigt bleiben, wenn die Erhebung der Steuer
nach Lage des einzelnen Falls unbillig ware. Nach § 227 AO kénnen Finanzbehdrden Anspriiche aus dem
Steuerschuldverhaltnis ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Einziehung nach Lage des einzelnen Falls
unbillig ware; unter den gleichen Voraussetzungen kdnnen bereits entrichtete Betrage erstattet oder
angerechnet werden. Der Gesetzgeber hat damit in § 163 bzw. § 227 AO die aus seiner Sicht notwendigen
Voraussetzungen fiir eine abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgrinden bzw. einen Steuererlass
festgelegt und die Entscheidung im Einzelfall in das Ermessen der Finanzbehérden gestellt.

Im sog. Sanierungserlass hat das BMF lediglich die entscheidenden Ermessenserwagungen der
Finanzbehdrden festgeschrieben und damit deren Ermessen auf Null reduziert. Aus Sicht des vorlegenden
Senats ist dies notwendig, da die betroffenen Steuern (insbesondere die Einkommen- und
Korperschaftsteuer) durch die Landesfinanzbehérden verwaltet werden (Art. 108 Abs. 2 GG) und nach § 85
AO die Steuern nach MaRgabe der Gesetze gleichmaRig festzusetzen und zu erheben sind.

c) Anders als das FG Minchen in der Entscheidung in EFG 2008, 615 offensichtlich meint, kntpft der sog.
Sanierungserlass in BStBI | 2003, 240 mitnichten an die Rechtslage vor der Streichung des § 3 Nr. 66
EStG a.F. an.

Gemalf § 3 Nr. 66 EStG a.F. wurden Sanierungsgewinne in voller Hohe als nicht steuerpflichtiger Ertrag
angesehen. Dies galt unabhangig davon, ob sich --z.B. wegen Verlustvortragen oder laufenden Verlusten aus
anderen Einkunftsquellen oder -arten-- fiir den betreffenden Veranlagungszeitraum iberhaupt eine positive
Einkommensteuerfestsetzung ergeben hatte. Die Steuerbefreiung "verschonte" damit auch bestehende
Verlustvortrage. Durch § 3 Nr. 66 EStG a.F. wurden Sanierungsgewinne somit doppelt begunstigt
(unbeschrankter Verlustvortrag und Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns; die Verlustvortrage konnten
deshalb mit anderen oder kiinftigen positiven Einklnften verrechnet werden).

Ganz andere Erwagungen enthalt der sog. Sanierungserlass. Es kommt nicht zu einer Doppelbeglinstigung.
Nach dem sog. Sanierungserlass werden bilanzielle, also nicht zahlungswirksame Vermégensmehrungen als
Folge des Wegfalls von Verbindlichkeiten vorrangig mit Verlustvortragen (diese sind haufig die Ursache fiir
die Schieflage des Unternehmens) verrechnet. Diese Verluste haben oft den Forderungsverzicht mit dem
einhergehenden Wegfall der Verbindlichkeit (z.B. zur Abwendung der Insolvenz) nétig gemacht. Auch
negative Einklnfte einer anderen Einkunftsquelle werden vorrangig mit dem Sanierungsgewinn (und nicht
zuerst mit positiven Einkinften dieser Einkunftsquelle) saldiert (Rz 8 S. 3 ff. des sog. Sanierungserlasses in
BStBI | 2003, 240; vgl. auch Blumich/Erhard, § 3 Nr. 66 EStG a.F. Rz 12, der dem sog. Sanierungserlass
kritisch gegentibersteht). Nur die nach vorrangiger Beriicksichtigung von Verlustvortragen und negativen
Einkunften verbleibende Steuer kann danach gestundet bzw. erlassen werden. Zudem sind Verlustriicktrage
ebenfalls vorrangig mit dem Sanierungsgewinn zu verrechnen.

Nicht unberiicksichtigt bleiben darf, dass ein Sanierungsgewinn nicht zu einem Liquiditatszufluss fihrt, aus
dem die Steuerschuld beglichen werden kénnte. Er ist ein reiner Buchgewinn. Dass die Erhebung
(Einziehung) eines Einkommensteueranspruchs sachlich unbillig sein kann, wenn das Zusammenwirken
verschiedener Regelungen zu einer hohen Steuerschuld fuhrt, obgleich dem kein Zuwachs an
Leistungsfahigkeit zugrunde liegt, hat die Rechtsprechung stets anerkannt (so z.B. Senatsurteil vom

26. Oktober 1994 X R 104/92, BFHE 176, 3, BStBI Il 1995, 297).

Zudem ist anders als nach § 3 Nr. 66 EStG a.F. nicht die unternehmerbezogene, sondern nur die
unternehmensbezogene Sanierung begunstigt (vgl. 1.2. Satz 2 des Sanierungserlasses und Senatsurteil in
BFHE 229, 502, BStBI 11 2010, 916). Ein Erlass ist nur mdglich, um ein Unternehmen oder einen
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Unternehmenstrager (juristische oder naturliche Person) vor dem finanziellen Zusammenbruch zu bewahren
und wieder ertragsfahig zu machen. Wird das Unternehmen nicht fortgefihrt oder trotz der
Sanierungsmafinahme eingestellt, liegt eine Sanierung im Sinne des Sanierungserlasses nur vor, wenn die
Schulden aus betrieblichen Griinden erlassen werden (z.B. um einen Sozialplan zu Gunsten der
Arbeitnehmer zu ermdglichen).

d) BilligkeitsmaRRnahmen aus personlichen bzw. sachlichen Griinden im Festsetzungs- bzw.
Erhebungsverfahren sieht die AO seit deren Inkrafttreten vor. Auch die Reichsabgabenordnung (RAQO)
enthielt in § 131 RAO eine vergleichbare Regelung. Auf dieser Bestimmung beruhte die Rechtsprechung
bereits vor Einfihrung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. durch das Korperschaftsteuerreformgesetz vom 31. August
1976 (BGBI | 1976, 2597, BStBI | 1976, 445), wonach der durch eine Sanierung herbeigefiihrte Gewinn unter
bestimmten Voraussetzungen einkommensteuerrechtlich auRer Betracht zu bleiben habe (Urteil des
Reichsfinanzhofs vom 21. Oktober 1931 VI A 968/31, RFHE 29, 315, RStBI 1932, 160).

e) Nach § 10d Abs. 2 EStG in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der Protokollerklarung der
Bundesregierung zur Vermittlungsempfehlung zum Steuerverglnstigungsabbaugesetz vom 22. Dezember
2003 (BGBI | 2003, 2840) sind Verluste, die weder im Veranlagungszeitraum ihrer Entstehung noch im Wege
des Verlustriicktrags ausgeglichen werden kénnen, ab dem Veranlagungszeitraum 2004 (vgl. § 52 Abs. 25
EStG 2004) im Rahmen des Verlustvortrags nur noch begrenzt verrechnungsfahig. Angesichts der
Verknupfung der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. mit einem unbeschrankten Verlustabzug kommt
deshalb mdglichen BilligkeitsmalRnahmen nach dem BMF-Schreiben in BStBI | 2003, 240 eine besondere
Bedeutung zu (vgl. auch Seer, FR 2010, 306).

f) Der Gesetzgeber hat in den Gesetzesmaterialien an zahlreichen Stellen zu erkennen gegeben, dass er den
sog. Sanierungserlass des BMF nicht nur billigt, sondern fur erforderlich halt.

aa) Bereits die Gesetzesbegrindung zum Entwurf des Steuerreformgesetzes 1999 zur Streichung des § 3
Nr. 66 EStG a.F. zeigt, dass der Gesetzgeber davon ausging, dass einzelnen personlichen oder sachlichen
Hartefallen im Stundungs- und Erlasswege begegnet werden muss (BTDrucks 13/7480, S. 192).

bb) Urspriinglich enthielt auch § 8c KStG keine Sanierungsklausel. Die Begriindung zum UntStRFoG 2008
(BTDrucks 16/4841, S. 76; BRDrucks 220/07, S. 126) sowie das BMF-Schreiben vom 4. Juli 2008
IV C 7-S 2745-a/08/10001 (BStBI | 2008, 736, Rz 34) verwiesen vielmehr auf den sog. Sanierungserlass.

cc) In seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten steuerlichen Berlicksichtigung von
Vorsorgeaufwendungen (Burgerentlastungsgesetz Krankenversicherung) vom 3. April 2009

(BRDrucks 168/09 (B), S. 30) hat der Bundesrat seinen Anderungsantrag zu § 34 Abs. 7b Satz 1 des
Koérperschaftsteuergesetztes (KStG) damit begriindet, die Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen durch
Verwaltungsanweisung (Sanierungserlass) sei nicht ausreichend, negative Effekte zu verhindern.

dd) SchlieBlich hat der Gesetzgeber auf die BFH-Entscheidung in BFHE 237, 403 reagiert. Im Gesetz zur
Anpassung der AO an den Zollkodex der Union und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften (BGBI |
2014, 2417) hat er § 184 Abs. 2 Satz 1 AO geandert. Richtlinien tber BilligkeitsmalRnahmen im Bereich der
Realsteuermessbetrage kann nun auch die oberste Bundesfinanzbehorde aufstellen. In der Begriindung der
Gesetzesanderung wird darauf hingewiesen, es entspreche der langjahrigen Verwaltungspraxis, dass
Billigkeitsregelungen auf dem Gebiet des Einkommens- und Kérperschaftsteuerrechts auch bei der
Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags zu berticksichtigen seien (BRDrucks 432/14, S. 35). Die
Zweifel daran, die das Urteil des BFH vom 28. Mai 2002 IX R 86/00 (BFHE 199, 1, BStBI |1 2002, 840)
hervorgerufen habe, sollten nach dem Willen des Gesetzgebers durch die Gesetzesanderung beseitigt
werden.

g) Die steuerlichen Folgen der Sanierung eines in die Krise geratenen Unternehmens sind in den einzelnen
Steuergesetzen nur unsystematisch und ausschnittsweise geregelt. Der vom BMF zur Rechtfertigung des
Steuererlasses beschworene Zielkonflikt der InsO mit der Besteuerung von Sanierungsgewinnen lasst sich
nicht durch den Vorrang der insolvenzrechtlichen Regelungen, sondern nur durch steuerliche Ma3nahmen
I6sen. Die Steuerfolgen der Insolvenz sind in der Insolvenzrechtsreform gerade ausgeklammert worden.
Zahlreiche Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, sind nach wie vor ungeklart oder befinden sich
im Fluss. Der Sanierungserlass in BStBI | 2003, 240 tragt zum Abbau grundlegender Konflikte zwischen dem
Steuerrecht und der InsO bei.

h) Glaubiger, die einen Beitrag zu einer "echten" Sanierung und damit zum "Uberleben" des angeschlagenen
Unternehmens leisten, erwarten regelmaRig, dass sich der Fiskus ebenfalls an der Sanierung beteiligt und
nicht noch durch die Besteuerung eines Gewinns, der zu keinerlei Liquiditatszufluss fir das Unternehmen
fuhrt, die Sanierung belastet oder gar zum Scheitern bringt.

i) BilligkeitsmaRnahmen nach §§ 163, 227 AO zum Ausgleich von sachlichen, nicht gewollten Harten sind
nach alledem nach Auffassung des vorlegenden Senats bei Sanierungsgewinnen unerlasslich. Die im BMF-
Schreiben in BStBI | 2003, 240 formulierten Voraussetzungen fur die Annahme eines begunstigten

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bf... 10.02.2017





Bundesfinanzhof Seite 8 von 9

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Sanierungsgewinns (Sanierungsbedurftigkeit und Sanierungsfahigkeit des Unternehmens,
Sanierungseignung des Schulderlasses und Sanierungsabsicht der Glaubiger) sind sachliche
Billigkeitsgriinde i.S. von § 163 und § 227 AO. "Besondere" sachliche Billigkeitsgriinde (Anhaltspunkte dafir,
was darunter zu verstehen ist, ergeben sich aus dem Beschluss des VIII. Senats des BFH in BFH/NV 2012,
1135 nicht) sind daneben nicht erforderlich.

j) Angesichts der erheblichen praktischen Bedeutung der Besteuerung bzw. des Steuererlasses in Bezug auf
Sanierungsgewinne und der Verpflichtung der Verwaltung zur gleichmafligen Erhebung von Steuern nach

§ 85 AO war es nach Auffassung des vorlegenden Senats auch unumganglich, bundeseinheitliche Leitlinien
der Finanzverwaltung zur erforderlichen Ermessensaustibung zu formulieren.

2. Keine unionswidrige staatliche Beihilfe

Daruber hinaus ist der vorlegende Senat der Auffassung, dass der Sanierungserlass nicht nur mit
innerstaatlichem (Verfassungs-)Recht vereinbar ist, sondern auch mit dem unionsrechtlichen Beihilferecht.

a) Gemal Art. 107 Abs. 1 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union --AEUV-- (Art. 87 des
Vertrags zur Grundung der Europaischen Gemeinschaften --EGV--) sind staatliche oder aus staatlichen
Mitteln gewahrte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Beglinstigung bestimmter Unternehmen oder
Produktionszweige den Wettbewerb verfalschen oder zu verfalschen drohen, mit dem Binnenmarkt
unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeintrachtigen und im Vertrag nicht etwas
anderes bestimmt ist. Der Begriff der Beihilfe ist dabei weiter als der Begriff der Subvention, denn er umfasst
nicht nur positive Leistungen wie Subventionen selbst, sondern auch Mafinahmen, die in unterschiedlicher
Form die Belastungen vermindern, die ein Unternehmen normalerweise zu tragen hat und die somit zwar
keine Subventionen im strengen Sinne des Wortes darstellen, diesen aber nach Art und Wirkung gleichstehen
(Urteile des Gerichtshofs der Europaischen Union --EuGH-- Ferring vom 22. November 2001 C-53/00,
EU:C:2001:627, Rz 15, EWS 2001, 583; P Oy vom 18. Juli 2013 C-6/12, EU:C:2013:525, Rz 18,
Hochstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 2013, 862). Deswegen kdnnen auch Steuererlasse
Beihilfecharakter haben (Beschluss 2011/527/EU der Kommission vom 26. Januar 2011 Uber die staatliche
Beihilfe Deutschlands C-7/10 --ex CP 250/09 und NN 5/10-- "KStG, Sanierungsklausel" [Amtsblatt der
Européaischen Union --ABIEU-- 2011, Nr. L 235/26]).

b) Rechtsprechung des EuGH oder des Europaischen Gerichts (EuG) zur Frage, ob die steuerliche
Behandlung eines Sanierungsgewinns gemafl dem sog. Sanierungserlass eine nach Art. 107, 108 AEUV
oder nach Art. 87, 88 EGV europarechtswidrige Beihilfe darstellt, existiert nicht.

Aus den Entscheidungen des EuG bzw. des EuGH zur Sanierungsklausel des § 8c KStG lassen sich keine
Folgerungen fur die Vorlagefrage ziehen. Sowohl das EuG (Beschluss Deutschland/ Kommission vom

18. Dezember 2012 T-205/11, EU:T:2012,704) als auch der EuGH (Urteil Deutschland/Kommission vom

3. Juli 2014 C-102/13 P, EU:C:2014:2054, BB 2014, 1878) haben sich nicht inhaltlich mit dem Beschluss der
Kommission in ABIEU 2011 Nr. L 235/26 auseinandergesetzt, sondern lediglich entschieden, die
Bundesrepublik Deutschland habe die Klage gegen den Kommissionsbeschluss nicht fristgerecht erhoben.

Im Urteil P Oy (EU:C:2013:525, HFR 2013, 862) hat der EUGH zu einer mit der Sanierungsklausel des § 8c
KStG vergleichbaren Vorschrift des finnischen Steuerrechts entschieden, eine solche Regelung sei nicht
notwendig als --verbotene bzw. notifizierungspflichtige-- staatliche Beihilfe zu beurteilen.

c) Bislang hat die Kommission, der die Feststellung der Unzulassigkeit einer Beihilfe im Verfahren des

Art. 108 AEUV (Art. 88 EGV) obliegt, die Unzulassigkeit eines Steuererlasses auf Sanierungsgewinne nicht
festgestellt. Soweit bekannt, ist zur Zeit kein Uberpriifungsverfahren nach Art. 108 Abs. 1 AEUV anhangig. In
einer nicht veroffentlichten Entscheidung im Rahmen einer Einzelfallpriifung soll die Kommission eine
Vereinbarkeit des Sanierungserlasses mit dem EU-Beihilferecht angenommen haben (vgl. Gragert, NWB
2013, 2141, 2142).

d) In der Literatur wird die Frage, ob der sog. Sanierungserlass als Beihilfe zu qualifizieren ist, unterschiedlich
beurteilt.

Nach Reimer (Neue Zeitschrift fiir Verwaltungsrecht 2011, 263, 267, sowie Eicke, Praxis Internationale
Steuerberatung --PISTB-- 2012, 131) verstoRt der sog. Sanierungserlass wegen seiner Anwendbarkeit auf
alle Unternehmen nicht gegen das Beihilfeverbot. Lt. Gragert (NWB 2013, 2141) und de Weerth (DStR 2014,
285) soll die Europaische Kommission keine Bedenken wegen der Vereinbarkeit des Sanierungserlasses mit
dem Beihilferecht hegen. Im Rahmen einer Einzelfallprifung habe diese mitgeteilt, der Sanierungserlass sei
beihilferechtlich nicht zu beanstanden. Diese "Entscheidung" ist offensichtlich nicht veroffentlicht.

Hermann (Zeitschrift fir das Gesamte Insolvenzrecht --ZInsO-- 2003, 1069, 1078) halt es nicht fur
ausgeschlossen, dass die Steuerbefreiung fur Sanierungsgewinne nach dem BMF-Schreiben in BStBI | 2003,
240 den Charakter einer Beihilfe in Form einer Steuerverginstigung aufweist. Ahnlich sehen es auch Khan/
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Adam (ZInsO 2008, 899) bzw. Wehner (Neue Zeitschrift fur das Recht der Insolvenz und Sanierung; das
gesamte Verfahren der Unternehmens- und Verbraucherinsolvenz --NZI-- 2012, 537).

e) Ob der sog. Sanierungserlass als Beihilfe zu qualifizieren ist, hangt davon ab, ob er spezifisch bzw. selektiv
bestimmte Unternehmen begiinstigt. Eine Beihilfe ist dann zu bejahen, wenn die betreffende
BilligkeitsmalRnahme eine Ausnahme von dem allgemein geltenden Steuersystem zugunsten bestimmter
Unternehmen darstellt und nicht durch Grund- und Leitprinzipien der Steuerrechtsordnung gerechtfertigt ist.

Nach dem deutschen Ertragsteuerrecht sind Sanierungsgewinne als Erhéhungen des Betriebsvermdgens
grundsatzlich zu versteuern und der sog. Sanierungserlass nimmt diese Gewinne von der Besteuerung aus.
Diese Ausnahme ist nicht selektiv, es werden keine bestimmten Unternehmen oder Produktionszweige
gegenliber anderen Unternehmen oder Produktionszweigen, die sich im Hinblick auf den mit dem
Sanierungserlass in einer vergleichbaren tatsachlichen und rechtlichen Situation befinden, beglnstigt. Zwar
wirkt sich das BMF-Schreiben zugunsten aller Unternehmen mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten
aus. Dies allein ist --wie sich aus dem Urteil des Gerichts Erster Instanz HAMSA/Kommission vom 11. Juli
2002 T-152/99 (EU:T:2002:188, Rz 168 ff.) ergibt-- jedoch kein Grund, eine selektive Begtinstigung
anzunehmen.

Die dem sog. Sanierungserlass zugrunde liegenden Vorschriften (§§ 163, 222, 227 AO) raumen den
Finanzbehdrden nach den Vorgaben des Gesetzgebers eine Ermessensentscheidung ein; der
Ermessensgebrauch ist durch die Gerichte nur im Rahmen des § 102 der Finanzgerichtsordnung (FGO)
Uberprifbar. Der sog. Sanierungserlass reduziert das Ermessen der Verwaltung hingegen auf Null. Die
Steuer ist zu stunden, anderweitig festzusetzen oder zu erlassen, sofern die im BMF-Schreiben in BStBI |
2003, 240 genannten Voraussetzungen vorliegen. Die Finanzverwaltung hat zwar auf der Tatbestandsseite
den Beurteilungsspielraum, ob das Unternehmen sanierungsbediirftig und sanierungsfahig ist, der
Schuldenerlass geeignet und die Sanierungsabsicht der Glaubiger gegeben ist. Das Vorliegen dieser
Voraussetzungen des sog. Sanierungserlasses ist jedoch von den Gerichten in vollem Umfang tberprufbar.
Deshalb ist davon auszugehen, dass das BMF-Schreiben in BStBI | 2003, 240 keine selektiv beglinstigende
Ausnahmeregel beinhaltet, auch wenn dem européischen Recht die Unterscheidung zwischen einem
unbestimmten Rechtsbegriff auf der Tatbestandsseite und dem Ermessen auf der Rechtsfolgeseite fremd ist
(ebenso Eicke, PISTB 2012, 131; anderer Ansicht Wehner, NZI 2012, 537; Herrmann, ZInsO 2003, 1069,
1072 f., Kahn/Adam, ZInsO 2008, 899, 906).

Vor allem ist darauf hinzuweisen, dass der sog. Sanierungserlass in den Grundprinzipien der
Steuerrechtsordnung seine Begriindung findet und deshalb als gerechtfertigt anzusehen ist. Der
Sanierungserlass kommt nur notleidenden Unternehmen zugute und trégt dazu bei, dass die Besteuerung
nach der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit gesichert und das UbermaRverbot gewahrt sind.

C. Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage
Die Vorlagefrage ist entscheidungserheblich.

Folgt man der Auffassung des vorlegenden Senats, dass der Sanierungserlass nicht gegen den Grundsatz
der GesetzmaRigkeit der Verwaltung versto3t und darauf gestitzte BilligkeitsmalRnahmen grundsatzlich
zuldssig sind, musste das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache an das FG zurlickverwiesen
werden, damit dieses klart, ob die Voraussetzungen einer Billigkeitsentscheidung nach dem sog.
Sanierungserlass vorliegen. Wird die Vorlagefrage entgegen der Rechtsauffassung des vorlegenden Senats
beantwortet, misste die Revision zurlickgewiesen werden.

D. Notwendigkeit einer Entscheidung des Grof3en Senats

Die Vorlage ist nach § 11 Abs. 4 FGO geboten. Wie die Vielzahl der divergierenden erstinstanzlichen
Entscheidungen und die Vielzahl der Literaturbeitrage zeigen, kommt der Vorlagefrage grundsatzliche
Bedeutung bei. Die Frage der Besteuerung von Sanierungsgewinnen ist fur die Praxis von zentraler
Bedeutung. Neben dem Streitfall sind weitere Revisionsverfahren beim BFH anhangig (I R 52/14, IV R 6/15),
in denen die Frage der GesetzmaRigkeit des sog. Sanierungserlasses von Bedeutung sein dirfte.
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IVAG6-S2140-8/03 (bei Antwort bitte angeben)

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehorden der Lander nehme ich zur Frage der ertragsteuer-
lichen Behandlung von Sanierungsgewinnen wie folgt Stellung:

Sanierung

1. Begriff

'Eine Sanierung ist eine Mafinahme, die darauf gerichtet ist, ein Unternehmen oder einen
Unternehmenstriager (juristische oder natiirliche Person) vor dem finanziellen Zusammenbruch
zu bewahren und wieder ertragsfahig zu machen (= unternechmensbezogene Sanierung). *Das
gilt auch fiir auBergerichtliche Sanierungen, bei denen sich die Gesellschafterstruktur des in die
Krise geratenen zu sanierenden Unternehmens (Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft)
andert, bei anderen gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen im Rahmen der auflergericht-
lichen Sanierung von Kapitalgesellschaften sowie fiir Sanierungen im Rahmen eines Insolvenz-
verfahrens.

2. Einstellung des Unternehmens / Ubertragende Sanierung

'Wird das Unternehmen nicht fortgefiihrt oder trotz der SanierungsmaBnahme eingestellt,
liegt eine Sanierung im Sinne dieser Regelung nur vor, wenn die Schulden aus betrieblichen
Griinden (z.B. um einen Sozialplan zu Gunsten der Arbeitnehmer zu ermdéglichen) erlassen wer-
den. *Keine begiinstigte Sanierung ist gegeben, soweit die Schulden erlassen werden, um dem
Steuerpflichtigen oder einem Beteiligten einen schuldenfreien Ubergang in sein Privatleben
oder den Aufbau einer anderen Existenzgrundlage zu ermoglichen. *Im Fall der iibertragenden
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III.

Sanierung (vgl. BFH-Urteil vom 24. April 1986, BStBI II S. 672) ist von einem betrieblichen
Interesse auch auszugehen, soweit der Schuldenerlass erforderlich ist, um das Nachfolgeunter-
nehmen (Auffanggesellschaft) von der Inanspruchnahme fiir Schulden des Vorgingerunter-
nehmens freizustellen (z.B. wegen § 25 Abs. 1 HGB).

Sanierungsgewinn

'Ein Sanierungsgewinn ist die Erhéhung des Betriebsvermogens, die dadurch entsteht,
dass Schulden zum Zweck der Sanierung ganz oder teilweise erlassen werden. *Schulden wer-
den insbesondere erlassen
¢ durch eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Schuldner und dem Gléaubiger, durch
die der Glaubiger auf eine Forderung verzichtet (Erlassvertrag nach § 397 Abs. 1 BGB)
oder

e durch ein Anerkenntnis, dass ein Schuldverhiltnis nicht besteht (negatives Schuld-
anerkenntnis nach § 397 Abs. 2 BGB, BFH-Urteil vom 27. Januar 1998, BStB1 11 S. 537).

'"Voraussetzungen fiir die Annahme eines im Sinne dieses BMF-Schreibens begiinstigten
Sanierungsgewinns sind die Sanierungsbediirftigkeit und Sanierungsfdahigkeit des Unterneh-
mens, die Sanierungseignung des Schulderlasses und die Sanierungsabsicht der Glaubiger.
’Liegt ein Sanierungsplan vor, kann davon ausgegangen werden, dass diese Voraussetzungen
erfiillt sind.

'Unter den in Rn. 4 genannten Voraussetzungen fiihrt auch der Forderungsverzicht eines
Glaubigers gegen Besserungsschein zu einem begiinstigten Sanierungsgewinn. *Tritt der Bes-
serungsfall ein, so dass der Schuldner die in der Besserungsvereinbarung festgelegten Zahlun-
gen an den Gldubiger leisten muss, ist der Abzug dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben
entsprechend den Rechtsgrundsitzen des § 3¢ Abs. 1 EStG ausgeschlossen. *Insoweit verringert
sich allerdings nachtriglich der Sanierungsgewinn. ‘Die vor Eintritt des Besserungsfalls auf den
nach Verlustverrechnungen verbleibenden Sanierungsgewinn entfallende Steuer ist zunédchst
iiber den fiir den Eintritt des Besserungsfalles mageblichen Zeitpunkt hinaus zu stunden (vgl.
Rn. 7 f.).

'Wird der Gewinn des zu sanierenden Unternehmens gesondert festgestellt, erfolgt die
Ermittlung des Sanierungsgewinns i.S. der Rn. 3 bis 5 durch das Betriebsfinanzamt. *Das sich
daran anschliefende Stundungs- und Erlassverfahren (Rn. 7 ff.) erfolgt durch das jeweilige
Wohnsitzfinanzamt. *Auf Beispiel 2 in Rn. 8 wird hingewiesen.

Steuerstundung und Steuererlass aus sachlichen Billigkeitsgriinden

'Zum 1. Januar 1999 ist die Insolvenzordnung - InsO - vom 5. Oktober 1994 (BGBI. I
S. 2866, zuletzt gedndert durch das Gesetz zur Einfiilhrung des Euro in Rechtspflegegesetzen
und in Gesetzen des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts, zur Anderung der Mahnvordruck-
verordnungen sowie zur Anderung weiterer Gesetze vom 13. Dezember 2001 (BGBI. I S. 3574)
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in Kraft getreten. “Die InsO hat die bisherige Konkurs- und Vergleichsordnung (alte Bundes-
linder) sowie die Gesamtvollstreckungsordnung (neue Bundeslinder) abgeldst. *Die InsO ver-
folgt als wesentliche Ziele die bessere Abstimmung von Liquidations- und Sanierungsverfahren,
die innerdeutsche Vereinheitlichung des Insolvenzrechts, die Forderung der aulergerichtlichen
Sanierung, die Stdrkung der Gldubigerautonomie sowie die Einfiilhrung einer gesetzlichen
Schuldenbefreiung fiir den redlichen Schuldner. “Die Besteuerung von Sanierungsgewinnen
nach Streichung des § 3 Nr. 66 EStG (zuletzt i.d.F. der Bekanntmachung vom 16. April 1997,
BGBIL. I S. 821) ab dem 1. Januar 1998 steht mit der neuen InsO im Zielkonflikt.

'Die Erhebung der Steuer auf einen nach Ausschopfen der ertragsteuerrechtlichen Ver-
lustverrechnungsmoglichkeiten verbleibenden Sanierungsgewinn i. S. der Rn. 3 bis 5 bedeutet
fiir den Steuerpflichtigen aus sachlichen Billigkeitsgriinden eine erhebliche Hirte. *Die entspre-
chende Steuer ist daher auf Antrag des Steuerpflichtigen nach § 163 AO abweichend festzuset-
zen (Satz 3 ff.) und nach § 222 AO mit dem Ziel des spéteren Erlasses (§ 227 AO) zunéchst
unter Widerrufsvorbehalt ab Falligkeit (AEAO zu § 240 Nr. 6a) zu stunden (vgl. Rn. 9 bis 11).
37u diesem Zweck sind die Besteuerungsgrundlagen in der Weise zu ermitteln, dass Verluste /
negative Einkiinfte unbeschadet von Ausgleichs- und Verrechnungsbeschréinkungen (insbeson-
dere nach § 2 Abs. 3, § 2a, § 2b, § 10d, § 15 Abs. 4, § 15a, § 23 Abs. 3 EStG) fiir die Anwen-
dung dieses BMF-Schreibens im Steuerfestsetzungsverfahren bis zur Hohe des Sanierungsge-
winns vorrangig mit dem Sanierungsgewinn verrechnet werden. ‘Die Verluste / negativen Ein-
kiinfte sind insoweit aufgebraucht; sie gehen daher nicht in den nach § 10d Abs. 4 EStG festzu-
stellenden verbleibenden Verlustvortrag oder den nach § 15a Abs. 4 und 5 EStG festzustellen-
den verrechenbaren Verlust ein. “Das gilt auch bei spiteren Anderungen der Besteuerungs-
grundlagen, z. B. aufgrund einer Betriebspriifung, sowie fiir spiter entstandene Verluste, die im
Wege des Verlustriicktrags beriicksichtigt werden konnen; insoweit besteht bei Verzicht auf
Vornahme des Verlustriicktrags (§ 10d Abs. 1 Sétze 7 und 8 EStG) kein Anspruch auf die
Gewihrung der BilligkeitsmaBnahme. °Die Festsetzung nach § 163 AO und die Stundung nach
§ 222 AO sind entsprechend anzupassen. 'Sollte der Steuerpflichtige sich gegen die vorgenom-
mene Verlustverrechnung im Festsetzungsverfahren wenden und die Verrechnung mit anderen
Einkiinften oder die Feststellung eines verbleibenden Verlustvortrags (§ 10d Abs. 4 EStG)
begehren, ist darin die Riicknahme seines Erlassantrags zu sehen mit der Folge, dass die Billig-
keitsmaBnahme keine Anwendung findet.

Beispiel 1:

Einzelunternechmen; Gewinn aus Gewerbebetrieb 1.500.000 €

(darin enthalten: Verlust aus laufendem Geschéft - 500.000 €

Sanierungsgewinn 2.000.000 €)

Verrechenbare Verluste / negative Einkiinfte:

Negative Einkiinfte aus Vermietung und Verpachtung (V+V) -250.000 €

Verlustvortrag aus dem Vorjahr
aus V+V -350.000 €
aus Gewerbebetrieb - 600.000 €
aus einem Verlustzuweisungsmodell i.S.d. § 2b EStG - 100.000 €

Der Unternehmer beantragt den Erlass der auf den Sanierungsgewinn entfallenden Steuern.
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Es ergibt sich folgende Berechnung:

Sanierungsgewinn 2.000.000 €
/. Verlust aus laufendem Geschéft -500.000 €
./. Negative Einkiinfte aus V+V -250.000 €
/. Verlustvortrag aus dem Vorjahr (insgesamt) - 1.050.000 €
Nach Verrechnung mit den Verlusten / negativen Einkiinften verbleiben-
der zu versteuernder Sanierungsgewinn 200.000 €

Bei Vorliegen der in Rn. 3 bis 5 genannten Voraussetzungen ist die Steuer auf diesen ver-
bleibenden Sanierungsgewinn unter Widerrufsvorbehalt ab Falligkeit zu stunden.

Aus dem folgenden Veranlagungszeitraum ergibt sich ein Verlustriicktrag, der sich wie folgt
zusammensetzt:

Negative Einkiinfte aus Gewerbebetrieb - 80.000 €
Negative Einkiinfte nach § 2b EStG -20.000 €
- 100.000 €

Der Verlustriicktrag ist vorrangig mit dem im VZ 01 nach Verlust-
verrechnung versteuerten Sanierungsgewinn zu verrechnen. Es ergibt sich
folgende Berechnung:

Im VZ 01 versteuerter Sanierungsgewinn 200.000 €
/. Verlustriicktrag - 100.000 €
Verbleibender zu versteuernder Sanierungsgewinn 100.000 €

Die Stundung ist entsprechend anzupassen.

Beispiel 2:

Die AB-KG (Komplementir A, Gewinn- und Verlustbeteiligung 75 %, Kommanditist B,
Gewinn- und Verlustbeteiligung 25 %) erzielt im VZ 02 neben einem Verlust aus dem
laufenden Geschéft i.H.v. 500.000 € einen Sanierungsgewinn i.H.v. 2.000.000 €. Aus der
Beteiligung an der C-KG werden dem B negative Einkiinfte i.S.d. § 2b EStG i.H.v.
100.000 € zugerechnet. B beantragt den Erlass der auf den Sanierungsgewinn entfallenden
Steuern.

Gesonderte Feststellung der AB-KG:

Einkiinfte aus Gewerbebetrieb (2.000.000 € - 500.000 € =) 1.500.000 €
davon B (25 %) 375.000 €
(nachrichtlich: Sanierungsgewinn 2.000.000 €

davon B (25 %) 500.000 €)

Das Betriebsfinanzamt stellt den Gewinn (1.500.000 €) gesondert fest und nimmt die Ver-
teilung auf die einzelnen Gesellschafter vor. Zusatzlich teilt es nachrichtlich die Hohe des
Sanierungsgewinns (2.000.000 €) sowie die entsprechend anteilige Verteilung auf die
Gesellschafter mit. Dariiber hinaus teilt es mit, dass es sich um einen Sanierungsgewinn im
Sinne der Rn. 3 bis 5 dieses Schreibens handelt.

Einkommensteuerveranlagung des B:

Einkiinfte aus Gewerbebetrieb aus dem Anteil an der AB-KG 375.000 €
(darin enthalten: Sanierungsgewinn 500.000 €)
/. negative Einkiinfte i.S.d. § 2b EStG - 100.000 €
Nach Verrechnung mit den Verlusten / negativen Einkiinften verbleiben-
der zu versteuernder Sanierungsgewinn 275.000 €

Das Wohnsitzfinanzamt stundet unter Widerrufsvorbehalt ab Falligkeit die anteilig auf den
verbleibenden zu versteuernden Sanierungsgewinn von 275.000 € entfallende Steuer. Soweit
B in spéteren VZ positive Einkiinfte aus der Beteiligung an der C-KG erzielt, sind diese bei
der Veranlagung anzusetzen; eine Verrechnung mit den negativen Einkiinften i.S.d. § 2b
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EStG aus VZ 02 ist nicht moglich, da diese bereits mit dem Sanierungsgewinn steuerwirk-
sam verrechnet worden sind.

'Zahlungen auf den Besserungsschein nach Rn. 5 vermindern nachtriglich den Sanie-
rungsgewinn. *Entsprechend verringert sich die zu stundende / zu erlassende Steuer.

Beispiel 3:

VZ01

Glaubigerverzicht gegen Besserungsschein auf eine Forderung i.H.v. 1.500.000 €
Sanierungsgewinn nach Verlustverrechnungen 1.000.000 €
Laufender Gewinn 0€

Bei einem angenommenen Steuersatz i.H.v. 25 % ergibt sich

eine zu stundende Steuer von 250.000 €

VZ702

Laufender Gewinn 300.000 €
Zahlung an den Gldubiger aufgrund Besserungsschein i.H.v. 100.000 €
ist keine Betriebsausgabe. Daher bleibt es bei einem zu ver-

steuernden Gewinn i.H.v. 300.000 €
Sanierungsgewinn aus VZ 01 1.000.000 €
./. Zahlung auf Besserungsschein - 100.000 €
Verringerter Sanierungsgewinn 900.000 €

Auf den verringerten Sanierungsgewinn ergibt sich noch eine zu
stundende Steuer i.H.v. 25 % von 900.000 € = 225.000 €

'Zum Zweck der Uberwachung der Verlustverrechnungsmoglichkeiten sowie der Ausnut-
zung des Verlustriicktrags ist die Stundung bis zur Durchfiihrung der nichsten noch ausstehen-
den Veranlagung, langstens bis zu einem besonders zu benennenden Zeitpunkt auszusprechen.
*Erforderlichenfalls sind entsprechende Anschlussstundungen auszusprechen. *Die Ausschop-
fung der Verlustverrechnungsmoglichkeiten mit Blick auf den Sanierungsgewinn ist in geeig-
neter Form durch das Finanzamt aktenkundig festzuhalten.

'Bei Forderungsverzicht gegen Besserungsschein (Rn. 5, 9) ist die auf den Sanierungs-
gewinn entfallende Steuer solange zu stunden, wie Zahlungen auf den Besserungsschein ge-
leistet werden konnen. *Wihrend dieses Zeitraums darf auch kein Erlass ausgesprochen werden.

'Nach abschlieBender Priifung und nach Feststellung der endgiiltigen auf den verblei-
benden zu versteuernden Sanierungsgewinn entfallenden Steuer ist die Steuer nach § 227 AO zu
erlassen (Ermessensreduzierung auf Null). ’Ggf. erhobene Stundungszinsen sind nach § 227 AO
zu erlassen, soweit sie auf gestundete Steuerbetrdge entfallen, die nach Satz 1 erlassen worden
sind.

Anwendungsregelung

'Dieses BMF-Schreiben ist auf Sanierungsgewinne i.S. der Rn. 3 bis 5 in allen noch offe-
nen Fillen anzuwenden, fiir die die Regelung des § 3 Nr. 66 EStG i.d.F. der Bekanntmachung
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vom 16. April 1997 (BGBL. I S. 821) nicht mehr gilt. ’Eine Stundung oder ein Erlass aus
personlichen Billigkeitsgriinden bleibt unbertihrt.

Aufhebung der Mitwirkungspflichten

'Die mit BMF-Schreiben vom 2. Januar 2002 (BStBI I S. 61) vorgesehenen Mitwirkungs-
pflichten des Bundesministeriums der Finanzen gelten nicht fiir Fille der Anwendung dieses
BMF-Schreibens. *Allerdings sind diese Fille, soweit sie die im BMF-Schreiben vom 2. Januar
2002 genannten Betrags- oder Zeitgrenzen iibersteigen, dem Bundesministerium der Finanzen
mitzuteilen.

Gewerbesteuerliche Auswirkungen
'Fiir Stundung und Erlass der Gewerbesteuer ist die jeweilige Gemeinde zustindig.

*Spricht die Gemeinde BilligkeitsmaBnahmen aus, ist die SteuerermiBigung bei Einkiinften aus
Gewerbebetrieb (§ 35 EStG) entsprechend zu mindern.

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veroffentlicht.

Im Auftrag

gez. Miiller-Gatermann
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Ertragsteuerliche Behandlung von Gewinnen aus einem Planinsolvenzverfahren
(88 217 ff. InsO), aus einer erteilten Restschuldbefreiung (88 286 ff. InsO) oder einer
Verbraucherinsolvenz (8§ 304 ff. InsO)

IV C6 - S 2140/07/10001-01
2009/0860000

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Im Insolvenzverfahren kénnen natirliche Personen als Schuldner einen Antrag auf Rest-
schuldbefreiung (88 286 ff. InsO) stellen, um nach einer Wohlverhaltensperiode von 6 Jahren
die Befreiung von bislang gegenuber den Insolvenzglaubigern nicht erfillten Verbindlichkei-
ten zu erlangen (sog. Restschuldbefreiungen). Die Restschuldbefreiung kann bei Land- und
Forstwirten, Gewerbetreibenden und Selbstédndigen zu steuerpflichtigen Gewinnen flihren.
Eine vergleichbare Problematik ergibt sich auch im Rahmen des Planinsolvenzverfahrens
(88 217 ff. InsO) und der Verbraucherinsolvenz (8§ 304 ff. InsO).

Im sog. Verbraucherinsolvenzverfahren erhalten u. a. auch Personen, die eine selbstandige
Tatigkeit ausgelbt haben, die Mdéglichkeit der Restschuldbefreiung; VVoraussetzung ist u. a.,
dass ihre Vermdgensverhaltnisse tiberschaubar sind, d. h. im Zeitpunkt des Antrages auf Er-
6ffnung des Insolvenzverfahrens sind weniger als 20 Glaubiger vorhanden, und dass gegen sie
keine Forderungen aus Arbeitsverhéltnissen bestehen.

Im Rahmen des Planinsolvenzverfahrens besteht die Mdglichkeit, die Vermdgensverwertung
und -verteilung abweichend von den gesetzlichen Vorschriften der InsO durch die Erstellung
eines Insolvenzplanes zu regeln. Der Insolvenzplan soll den Beteiligten (Insolvenzglaubiger
und Schuldner) die Mdglichkeit geben, die Zerschlagung des Unternehmens zu vermeiden
und stattdessen eine Sanierung oder Ubertragung des Unternehmens zu beschlieRen.

www.bundesfinanzministerium.de
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Die Besteuerung der Gewinne aus der Durchfiihrung einer der vorgenannten Insolvenzver-
fahren steht im Widerspruch zu den Zielen der Insolvenzordnung. Im Einvernehmen mit den
obersten Finanzbehdrden der Lander gilt deshalb Folgendes:

1. Zeitpunkt der Gewinnentstehung bei Insolvenzverfahren

Der aufgrund einer erteilten Restschuldbefreiung entstandene Gewinn stellt kein rtickwirken-
des Ereignis i. S. von § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO dar und ist damit erst im Zeit-
punkt der Erteilung der Restschuldbefreiung realisiert.

Gleiches gilt fir Gewinne, die im Rahmen einer Verbraucherinsolvenz (88 304 ff. InsO)
entstehen.

2. Steuerstundung und Steuererlass aus sachlichen Billigkeitsgriinden (88 163, 222,
227 AO)

Das BMF-Schreiben zur ertragsteuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen vom
27. Marz 2003 - IV C 6 - S 2140 - 8/03 - (BStBI I S. 240) ist auf Gewinne aus einer Rest-
schuldbefreiung (88 286 ff. InsO) und aus einer Verbraucherinsolvenz (8§ 304 ff. InsO)
entsprechend anzuwenden.

Unter den im 0. g. BMF-Schreiben beschriebenen Voraussetzungen ist auch die aufgrund
einer Restschuldbefreiung (88 286 ff. InsO) oder einer Verbraucherinsolvenz (88 304 ff.
InsO) entstehende Steuer auf Antrag des Steuerpflichtigen nach § 163 AO abweichend festzu-
setzen und nach § 222 AO mit dem Ziel des spateren Erlasses (§ 227 AO) zunachst unter
Widerrufsvorbehalt ab Falligkeit (AEAO zu § 240 Nummer 6 Buchstabe a) zu stunden.

Rn. 2 Satz 2 des 0. g. BMF-Schreibens (keine Begiinstigung einer unternehmerbezogenen
Sanierung) ist in den Féllen der Restschuldbefreiung (88 286 ff. InsO) und der Verbraucher-
insolvenz (88 304 ff. InsO) nicht anzuwenden.

3. Falle des Planinsolvenzverfahrens (88 217 ff. InsO)

Die Félle der Planinsolvenz (88 217 ff. InsO) fallen originar unter den Anwendungsbereich
des BMF-Schreibens vom 27. Marz 2003 (a. a. O.).





seie3 4, Anwendungsregelung

Dieses Schreiben ist auf alle offenen Féalle anzuwenden. Es wird im Bundessteuerblatt Teil |
veroffentlicht.

Im Auftrag
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Oberster Gerichtshof des Bundes fir Steusrn und Zolle

BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 28.11.2016, GrS 1/15
ECLI:DE:BFH:2016:B.281116.GrS1.15.0

Steuererlass aus Billigkeitsgrinden nach dem sog. Sanierungserlass des BMF - Entscheidungserheblichkeit einer
dem GroRen Senat vorgelegten Rechtsfrage

Leitsatze

Mit dem unter den Voraussetzungen des BMF-Schreibens vom 27. Marz 2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBI | 2003,
240; erganzt durch das BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2009 IV C 6-S 2140/07/10001-01, BStBI 1 2010, 18; sog.
Sanierungserlass) vorgesehenen Billigkeitserlass der auf einen Sanierungsgewinn entfallenden Steuer verstof3t das
BMF gegen den Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung.

Tenor

Mit dem unter den Voraussetzungen des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen vom 27. Marz 2003 IV A
6 S 2140 8/03 (BStBI | 2003, 240; erganzt durch das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 22.
Dezember 2009 IV C 6 S 2140/07/10001-01, BStBI | 2010, 18; sog. Sanierungserlass) vorgesehenen Billigkeitserlass
der auf einen Sanierungsgewinn entfallenden Steuer verstof3t das Bundesministerium der Finanzen gegen den
Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung.

Tatbestand

A.
1 I Vorgelegte Rechtsfrage

2  Der X. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit Beschluss vom 25. Marz 2015 X R 23/13 (BFHE 249, 299,
BStBI Il 2015, 696) dem GroflRen Senat des BFH gemaR § 11 Abs. 4 der Finanzgerichtsordnung (FGO)
folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:

3  "VerstoRt das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 27. Marz 2003 IV A 6-S 2140-8/03
(BStBI | 2003, 240; erganzt durch das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 22. Dezember
2009 IV C 6-S 2140/07/10001-01, BStBI | 2010, 18; sog. Sanierungserlass) gegen den Grundsatz der
Gesetzmaligkeit der Verwaltung?"

4 Il. Sachverhalt und Ausgangsverfahren

5 1. Der Klager und Revisionsklager (Klager) betrieb ein Einzelunternehmen. Seine Gewinnermittlungen geman
§ 4 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) ergaben fir die Veranlagungszeitrdume 2001 bis 2006
Verluste.

6 Nach einer zwischen dem Klager und einer Sparkasse im November 2005 getroffenen Vereinbarung, die
fallige Zahlungsanspriche der Sparkasse sowie einer Bankengruppe gegen den Klager betraf, erklarten jene,
auf "die nicht bedienbaren Forderungen" verzichten zu wollen, falls der Klager seinen Verpflichtungen aus der
Vereinbarung ordnungsgemal und termingerecht nachkomme. Nachdem der Klager eine sog.
Vergleichszahlung geleistet hatte, unterrichtete ihn die Sparkasse im Dezember 2007 Uber den seitens der
Bankengruppe erklarten Verzicht auf die Restforderung.

7  Der Veranlagung zur Einkommensteuer fiir das Jahr 2007 (Streitjahr) legte der Beklagte und
Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) Einkiinfte des Klagers aus Gewerbebetrieb gemal dem
eingereichten Jahresabschluss zugrunde, der Ertrdge aus den genannten Forderungsverzichten der Banken
enthielt, und setzte mit Steuerbescheid vom 17. Februar 2009 Einkommensteuer gegen den Klager und seine
mit ihm zusammen veranlagte Ehefrau fest.

8  Hiergegen legte der Klager Einspruch mit der Begriindung ein, der sich aus den Forderungsverzichten
ergebende Sanierungsgewinn musse "steuerlich neutral behandelt werden". Auf Hinweis des FA beantragte
der Klager am 19. Marz 2009 den "Erlass der anfallenden Steuern auf den Sanierungsgewinn" und legte im
September 2009 ein von ihm selbst erstelltes Konsolidierungskonzept vor, welches den Forderungsverzicht
der Sparkasse und des FA voraussetzt.

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bf... 10.02.2017
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9  Fir die Folgejahre 2008 und 2009 wies der Klager in seinen Einkommensteuererklarungen wieder Verluste
aus Gewerbebetrieb aus.

10 Den Einspruch des Klagers gegen den inzwischen geanderten Einkommensteuerbescheid 2007 vom 29. April
2010, der Gegenstand des Einspruchsverfahrens geworden war und der gemafl dem zuletzt eingereichten
Jahresabschluss Einkilinfte aus Gewerbebetrieb in Hé6he von ca. 599.000 EUR (hierin enthalten Ertrage aus
den genannten Forderungsverzichten in Hohe von ca. 620.000 EUR) zugrunde legte, wies das FA mit der
Begriindung zurtick, der Gewinn aus Gewerbebetrieb sei zutreffend ermittelt worden; Giber den Antrag nach
§ 163 der Abgabenordnung (AO), der nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens sei, werde in einem
gesonderten Verfahren entschieden. Klage wurde insoweit nicht erhoben.

11 Den Antrag "auf Erlass der Steuern fiir 2007 aus dem Sanierungsgewinn" lehnte das FA mit Bescheid vom
12. Juli 2010 ab. Den hiergegen erhobenen Einspruch wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 18. April
2012 zuruick. Die Voraussetzungen fiir die Annahme eines beglnstigten Sanierungsgewinns i.S. des sog.
Sanierungserlasses des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) lagen nicht vor. Es fehle die
Sanierungseignung des Forderungsverzichts, weil der Klager auch im Folgejahr einen Verlust erzielt habe.
Zudem hatte der Klager die Steuerfestsetzung fiir das Streitjahr auch ohne die begehrte Billigkeitsmaflnahme,
namlich durch Teilwertabschreibungen auf den betrieblichen Grundbesitz, vermeiden kénnen.

12 Die hiergegen erhobene Klage, mit der der Klager geltend macht, die Voraussetzungen fiir einen Erlass der
festgesetzten Einkommensteuer 2007 aus sachlichen Billigkeitsgrinden gemaR dem sog. Sanierungserlass
lagen vor, wies das Finanzgericht (FG) mit Urteil vom 24. April 2013 1 K 759/12 (Entscheidungen der
Finanzgerichte --EFG-- 2013, 1898) ab. Es kénne offen bleiben, ob die Voraussetzungen des sog.
Sanierungserlasses im Streitfall erfullt seien, denn der Gesetzgeber habe mit der Aufhebung des § 3 Nr. 66
EStG in der vor dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997
--UntStRFoG-- (BGBI | 1997, 2590) geltenden Fassung (EStG a.F.) zum Ausdruck gebracht,
Sanierungsgewinne unterschiedslos besteuern zu wollen. Mit dem sog. Sanierungserlass verstof3e die
Finanzverwaltung daher gegen den Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung.

13 2. Mit seiner Revision verfolgt der Klager sein Erlassbegehren weiter. Den Zweifeln an der RechtmaRigkeit
des sog. Sanierungserlasses sei der X. Senat des BFH bereits mit Urteil vom 14. Juli 2010 X R 34/08 (BFHE
229, 502, BStBI 11 2010, 916) entgegengetreten. Mit der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. habe der
Gesetzgeber nicht zum Ausdruck gebracht, es solle fiir Sanierungsgewinne keine Erlassméglichkeit mehr
geben. Fur die nach Ansicht des FA mdglichen Teilwertabschreibungen auf den betrieblichen Grundbesitz
hatten die Voraussetzungen nicht vorgelegen.

14 3. Das FA halt an der Ablehnung des Erlassantrags fest. Zur Ansicht des FG, mit dem sog. Sanierungserlass
verstolRe die Finanzverwaltung gegen den Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung, duert sich das
FA nicht, sondern meint, das FG-Urteil sei aus anderen Griinden richtig (§ 126 Abs. 4 FGO), da die
Voraussetzungen fiir den Steuererlass nicht vorlagen.

15 4. Das BMF ist dem Verfahren beigetreten. Es teilt die vom vorlegenden Senat mit Urteil in BFHE 229, 502,
BStBI Il 2010, 916 vertretene Auffassung, der sog. Sanierungserlass tangiere nicht den Grundsatz der
Gesetzmaligkeit der Verwaltung.

16 Mit der Abschaffung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. habe eine nach Einfihrung des zeitlich unbegrenzten
Verlustvortrags mogliche Doppelbeglinstigung vermieden werden sollen. Spater sei aber der Verlustvortrag
durch Einfiihrung einer Mindestgewinnbesteuerung wieder beschrankt worden. Ein sorgfaltiger Gesetzgeber
hatte sich zu jenem Zeitpunkt der Verknlpfung von Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. mit zeitlich
unbegrenztem Verlustvortrag erinnert und von der Mindestgewinnbesteuerung die Verlustverrechnung mit
Sanierungsgewinnen ausgenommen. Dies habe der Gesetzgeber aber nicht getan, weil kurz zuvor im Marz
2003 der sog. Sanierungserlass die unbeschrankte Verlustverrechnung des Sanierungsgewinns vorgesehen
habe. Der sog. Sanierungserlass reduziere die Besteuerung systemgerecht und dem Willen des
Gesetzgebers bei Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. folgend auf den eigentlichen Fiskalzweck. Zu einer
gesetzeswidrigen Doppelbeglinstigung komme es nicht. Schon in der Begriindung des Entwurfs des
Gesetzes zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 (gemeint ist offenbar die
Begriindung des Entwurfs eines Steuerreformgesetzes 1999 der CDU/CSU- und FDP-Fraktion vom 22. April
1997, BTDrucks 13/7480, 192) sei auf mégliche Billigkeitsmalinahmen der Finanzverwaltung hingewiesen
worden und auch spater habe der Gesetzgeber erkennen lassen, dass der sog. Sanierungserlass eine
taugliche Rechtsgrundlage fiir Billigkeitsmaf3nahmen im Sanierungsfall sei.

17 Daruber hinaus sei zum 1. Januar 1999 die Insolvenzordnung (InsO) in Kraft getreten, deren wesentliche
Ziele die Férderung der auRergerichtlichen Sanierung, die bessere Abstimmung von Sanierungsverfahren
und die Restschuldbefreiung fur den redlichen Schuldner seien. Die Abschaffung der Steuerfreiheit von
Sanierungsgewinnen stehe mit diesen Zielen der InsO in einem "Zielkonflikt". Dieser Wertungswiderspruch
werde durch den sog. Sanierungserlass in hinreichender Weise aufgehoben.

18
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Eine gesetzliche Regelung moglicher Billigkeitsmaflnahmen bei Sanierungsgewinnen ware --wegen der
erforderlichen Folgeadnderungen im Bereich der Verlustverrechnungsbeschrankungen-- duf3erst komplex und
liefe den Bemuhungen um eine Steuervereinfachung zuwider. Anders als eine starre gesetzliche Regelung
sei die bestehende Verwaltungsanweisung flexibler zu handhaben und habe sich in der Praxis bewahrt.

19 . Vorlagebeschluss des X. Senats

20 Nach Ansicht des vorlegenden Senats verstofit der sog. Sanierungserlass nicht gegen den Vorbehalt des
Gesetzes.

21 §§ 163 und 227 AO seien die rechtlichen Grundlagen, die eine abweichende Steuerfestsetzung oder einen
Steuererlass aus Billigkeitsgrinden in das Ermessen der Finanzbehoérden stellten. Mit dem sog.
Sanierungserlass habe das BMF die entscheidenden Ermessenserwagungen der Finanzbehérden
festgeschrieben und damit deren Ermessen auf Null reduziert. Dies sei im Interesse einer gleichmafiigen
Festsetzung und Erhebung der Einkommen- und Korperschaftsteuer durch die Landesfinanzbehdérden
notwendig.

22 Anders als das FG Muinchen im Urteil vom 12. Dezember 2007 1 K 4487/06 (EFG 2008, 615) meine, habe
das BMF mit dem sog. Sanierungserlass die vor Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. bestehende Rechtslage
nicht im Wege der Billigkeit wieder in Kraft gesetzt. Vielmehr unterscheide sich der sog. Sanierungserlass von
der friheren gesetzlichen Regelung und der hierzu ergangenen Rechtsprechung insoweit, als er die
vorrangige vollstandige Verrechnung des Sanierungsgewinns mit Verlustvortragen und negativen Einkinften
auch anderer Einkunftsquellen fordere und die Stundung oder den Erlass der Steuer nur fir den danach
verbleibenden Sanierungsgewinn vorsehe. Aullerdem werde im Gegensatz zur friheren Rechtslage
grundsatzlich nur eine unternehmensbezogene, nicht aber eine unternehmerbezogene Sanierung steuerlich
begunstigt.

23 Des Weiteren sei zu berlicksichtigen, dass die Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. mit der seinerzeit
bestehenden Mdglichkeit eines unbeschrankten Verlustvortrags begriindet worden sei, die aber ab dem
Veranlagungszeitraum 2004 wieder beschrankt worden sei.

24 Der nach BMF-Auffassung bestehende Konflikt der Besteuerung von Sanierungsgewinnen mit den Zielen der
InsO lasse sich nicht vorrangig durch insolvenzrechtliche Regelungen, sondern nur durch steuerliche
MaRnahmen l6sen. Der sog. Sanierungserlass trage zum Abbau grundlegender Konflikte zwischen
Steuerrecht und InsO bei. Glaubiger eines angeschlagenen Unternehmens, die mit einem Forderungsverzicht
einen Beitrag zu dessen "Uberleben" leisteten, erwarteten regelmaRig, dass sich der Fiskus hieran beteilige
und die beabsichtigte Sanierung nicht durch die Besteuerung eines Gewinns erschwere.

25 Auch habe der Gesetzgeber im Zusammenhang mit mehreren gesetzlichen Regelungen zu erkennen
gegeben, dass er den sog. Sanierungserlass des BMF billige und auch fur erforderlich halte.

26 BilligkeitsmaBnahmen im Zusammenhang mit Sanierungsgewinnen seien zum Ausgleich sachlicher, nicht
gewollter Harten unerlasslich. Unter den im sog. Sanierungserlass beschriebenen Voraussetzungen
bestiinden sachliche Billigkeitsgriinde i.S. der §§ 163 und 227 AO.

27 Der sog. Sanierungserlass sei auch mit dem unionsrechtlichen Beihilferecht vereinbar.
28 IV. Stellungnahme der Beteiligten

29 Der Klager und das FA haben sich zur Vorlage nicht gedufRert. Das BMF hat allein zu den beihilferechtlichen
Fragen erganzend Stellung genommen.

Entscheidungsgriinde

30 B. Entscheidung des GroRen Senats zu Verfahrensfragen
317 |. Keine miindliche Verhandlung

32  Der GroRe Senat entscheidet gemaR § 11 Abs. 7 Satz 2 FGO ohne miindliche Verhandlung, weil eine
weitere Férderung der Entscheidung durch eine mindliche Verhandlung nicht zu erwarten ist. Die
Vorlagefrage und die Auffassungen, die dazu in Rechtsprechung und Schrifttum vertreten werden, sind im
Vorlagebeschluss eingehend dargestellt. Die Beteiligten hatten Gelegenheit, zur Vorlagefrage Stellung zu
nehmen.

33 Il. Zulassigkeit der Vorlage
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34 1. Entscheidungsreife des Revisionsverfahrens

35  Der vorlegende X. Senat war nicht gemaf § 123 Abs. 1 Satz 2i.V.m. § 60 Abs. 3 Satz 1 FGO verpflichtet,
die zusammen mit dem Klager veranlagte Ehefrau, die im Einspruchsverfahren hinzugezogen war (§ 360
Abs. 3 AO), im Revisionsverfahren beizuladen oder die Sache an das FG zur Nachholung der Beiladung
zuriickzuverweisen, denn die Voraussetzungen des § 60 Abs. 3 Satz 1 FGO liegen nicht vor, wenn einer der
zusammen veranlagten Ehegatten die Steuerfestsetzung anficht oder --wie im Streitfall-- Verpflichtungsklage
auf eine abweichende Steuerfestsetzung oder einen Steuererlass aus Billigkeitsgriinden erhebt (sténdige
Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteil vom 7. Februar 2008 VI R 41/05, BFH/NV 2008, 1136, m.w.N.).

36 2. Vorlagegrund

37  Der vorlegende Senat hat eine Entscheidung des GroRRen Senats wegen grundsatzlicher Bedeutung der
Vorlagefrage gemal § 11 Abs. 4 FGO erbeten, weil diese Frage in der finanzgerichtlichen Rechtsprechung
und im Schrifttum unterschiedlich beantwortet werde und auch der VIII. Senat in einem Kostenbeschluss
vom 28. Februar 2012 VIII R 2/08 (BFH/NV 2012, 1135) zu erkennen gegeben habe, er kdnnte hinsichtlich
dieser Frage moglicherweise zu einer anderen Rechtsauffassung als der vorlegende X. Senat gelangen. An
die Auffassung des vorlegenden Senats, die Vorlagefrage habe aus den genannten Griinden grundséatzliche
Bedeutung (Rz 93 des Vorlagebeschlusses in BFHE 249, 299, BStBI Il 2015, 696), ist der Grof3e Senat
gebunden (Beschluss des GroRRen Senats des BFH vom 31. Januar 2013 GrS 1/10, BFHE 240, 162, BStBI I
2013, 317, m.w.N.).

38 3. Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage

39  Ob die vorgelegte Rechtsfrage entscheidungserheblich ist, hangt von der Vorfrage ab, welche
Rechtswirkung der sog. Sanierungserlass im finanzgerichtlichen Verfahren entfaltet.

40  a) Verwaltungsvorschriften, zu denen der sog. Sanierungserlass gehort, sind keine die Gerichte bindenden
Rechtsnormen. Daran andert auch der Umstand grundséatzlich nichts, dass der sog. Sanierungserlass --wie
der vorlegende Senat meint-- eine Ermessensrichtlinie der Finanzverwaltung ist, mit der das BMF "die
entscheidenden Ermessenserwagungen der Finanzbehoérden festgeschrieben und damit deren Ermessen
auf Null reduziert" hat (Rz 58 des Vorlagebeschlusses in BFHE 249, 299, BStBI Il 2015, 696), denn sowohl
im Fall einer Anfechtungs- als auch einer Verpflichtungsklage kann das angerufene Gericht die in
Ermessensrichtlinien niedergelegten Regeln, unter welchen Umstanden die Verwaltung das ihr eingerdaumte
Ermessen in welcher Weise ausulben soll, fir ermessensfehlerhaft halten und die auf der Grundlage der
Richtlinie ergangene Ermessensentscheidung im Fall der Anfechtungsklage aufheben und im Fall der
Verpflichtungsklage die Behdrde zur Neubescheidung verpflichten. An der dem Gericht nach § 102 Satz 1
FGO obliegenden Prifung, ob die Behorde mit ihrer Entscheidung die gesetzlichen Grenzen des Ermessens
Uberschritten oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermachtigung nicht entsprechenden Weise
Gebrauch gemacht hat, andert sich also nichts, wenn die Behorde mit ihnren Ermessenserwagungen und
ihrer Entscheidung einer Ermessensrichtlinie gefolgt ist (vgl. BFH-Beschluss vom 27. Juli 2011 | R 44/10,
BFH/NV 2011, 2005).

41  Rechtliche Bedeutung kénnen Ermessensrichtlinien im finanzgerichtlichen Verfahren allein insofern
erlangen, als sie --soweit sie tatsadchlich angewandt werden-- die Finanzverwaltung unter dem
Gesichtspunkt der Gleichbehandlung nach Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) binden (sog.
Selbstbindung der Verwaltung, vgl. Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts --BVerwG-- vom 11. Mai
1988 2 B 58.88, Neue Juristische Wochenschrift 1988, 2907). Den fur die Entscheidung des Einzelfalls
zustandigen Finanzbehdrden ist es danach verwehrt, die Anwendung einer Ermessensrichtlinie in einem
Fall, der von der Richtlinie gedeckt ist, ohne triftige Griinde abzulehnen. Nur insoweit hat der Steuerpflichtige
einen auch von den Finanzgerichten zu beachtenden Rechtsanspruch, nach Maf3gabe der
Ermessensrichtlinie behandelt zu werden (z.B. BFH-Urteil vom 23. April 1991 VIII R 61/87, BFHE 164, 422,
BStBI 11 1991, 752, m.w.N.).

42  Dies gilt wegen der Bindung der Gerichte an die gesetzlichen Vorschriften und der gemaR § 102 Satz 1 FGO
in jedem Fall gebotenen Rechtsprifung allerdings nur, soweit die Ermessensrichtlinie eine ausreichende
Rechtsgrundlage hat und sie der Gesetzeslage nicht widerspricht (vgl. BFH-Beschluss vom 30. Januar 1991
IX B 58/89, BFH/NV 1992, 463; BFH-Urteil in BFHE 164, 422, BStBI Il 1991, 752, jeweils m.w.N.). Art. 3
Abs. 1 GG vermittelt nach standiger Rechtsprechung keinen Anspruch auf Anwendung einer rechtswidrigen
Verwaltungspraxis (BFH-Urteil vom 7. Oktober 2010 V R 17/09, BFH/NV 2011, 865, m.w.N.).

43  b) Der vorlegende Senat geht von einem Fall der Selbstbindung der Verwaltung durch das BMF-Schreiben
vom 27. Marz 2003 (BStBI | 2003, 240) aus. Wie seine Ausfihrungen in Rz 59 bis 74 des
Vorlagebeschlusses (BFHE 249, 299, BStBI Il 2015, 696) deutlich machen, sieht er die Bejahung sachlicher
Unbilligkeit unter den im sog. Sanierungserlass beschriebenen Voraussetzungen im Einklang mit den
gesetzlichen Vorschriften und meint, das BMF habe mit dem sog. Sanierungserlass die fur den Fall des
Billigkeitserlasses entscheidenden Ermessenserwagungen der Finanzbehdrden festgeschrieben und damit
deren Ermessen auf Null reduziert; deshalb sei die Steuer zu stunden, niedriger festzusetzen oder zu
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erlassen, wenn im Streitfall die im sog. Sanierungserlass genannten Voraussetzungen vorlagen, was
allerdings in tatsachlicher Hinsicht noch der Klarung durch das FG bedirfe (Rz 58, 87 des
Vorlagebeschlusses in BFHE 249, 299, BStBI 1l 2015, 696).

44  Daruber hinaus ist dem Vorlagebeschluss die Ansicht des vorlegenden Senats zu entnehmen, die
Besteuerung eines Sanierungsgewinns sei nur unter den im sog. Sanierungserlass beschriebenen
Voraussetzungen sachlich unbillig (so auch schon sein Urteil in BFHE 229, 502, BStBI 11 2010, 916), denn
nach seiner Ansicht misse die Revision zuriickgewiesen werden, wenn der GroRe Senat die Vorlagefrage
bejahe. Andere Grunde sachlicher Unbilligkeit der Besteuerung sieht der vorlegende Senat im Streitfall
offenbar nicht.

45  c) Geht es um die Entscheidungserheblichkeit einer dem Grof3en Senat vorgelegten Rechtsfrage, ist die
Beantwortung der hierfiir maRgeblichen rechtlichen Vorfragen ausschliellich Sache des vorlegenden
Senats. Der Grof3e Senat muss daher uber die Entscheidungserheblichkeit einer vorgelegten Rechtsfrage
auf der Grundlage der Rechtsauffassung des vorlegenden Senats zu den Vorfragen befinden (Beschluss
des Grof3en Senats des BFH in BFHE 240, 162, BStBI 11 2013, 317, m.w.N.).

46  Da der vorlegende Senat eine Selbstbindung der Finanzverwaltung durch den sog. Sanierungserlass bejaht
und auferhalb des sog. Sanierungserlasses liegende Billigkeitsgriinde im Streitfall verneint, ist die Sache
--wie unter Rz 91 des Vorlagebeschlusses (BFHE 249, 299, BStBI Il 2015, 696) ausgefiihrt-- an das FG
zuriickzuverweisen, falls die Vorlagefrage verneint wird, dagegen ist die Revision zurtickzuweisen, falls die
Vorlagefrage bejaht wird.

47  Die Vorlagefrage ist somit entscheidungserheblich.

48 C. Entscheidung des GroRen Senats iiber die Vorlagefrage

49 | Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen - Gesetzeshistorie und Rechtsprechung
50 1. Gesetzeshistorie

51  Gesetzliche Regelungen zur ertragsteuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen wurden durch die
Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs (RFH) veranlasst, der mit Urteilen vom 30. Juni 1927 VI A 297/27
(RFHE 21, 263) und vom 12. Dezember 1928 VI A 1499/28 (RStBI 1929, 86) fir die Einkommensteuer
entschied, durch Forderungsverzicht der Glaubiger entstandene Mehrungen des Geschaftsvermdgens seien
nicht einkommensteuerpflichtig, weil die auf einer Vereinbarung zwischen den Glaubigern beruhende
Vermdgensmehrung auRerhalb des Geschaftsbetriebs des Steuerpflichtigen liege. Allerdings werde ein
ohne die Berucksichtigung des Sanierungsgewinns vorhandener Verlust beseitigt, soweit die Sanierung
reiche (RFH-Urteil vom 21. Oktober 1931 VI A 968/31, RFHE 29, 315). Da der fur die Kérperschaftsteuer
zustandige |. Senat eine andere Ansicht vertrat und lediglich die Méglichkeit eines Steuererlasses aus
Billigkeitsgrinden in Betracht zog (RFH-Urteil vom 5. Februar 1929 | A 394/27, RStBI 1929, 228), fihrte der
Gesetzgeber 1934 mit § 11 Nr. 4 des Korperschaftsteuergesetzes (KStG) den Abzug des
Sanierungsgewinns vom korperschaftsteuerlichen Einkommen ein (vgl. zur Entwicklung ausfihrlich: Seer,
Insolvenz, Sanierung und Ertragsteuern, Finanz-Rundschau --FR-- 2014, 721, 725 ff.; Kahlert/Ruhland,
Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht, 2. Aufl. 2011, Rz 2.2 ff.).

52 Auch nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 KStG i.d.F. vom 5. September 1949 (Gesetzblatt der Verwaltung des
Vereinigten Wirtschaftsgebiets 1949, 311), das nur flr einige Bundeslander galt und durch Art. V Abs. 3 des
Gesetzes zur Anderung des Einkommensteuergesetzes und des Kérperschaftsteuergesetzes vom 29. April
1950 (BGBI 1950, 95) auch in den uibrigen Bundeslandern in Kraft gesetzt wurde, waren
Vermogensmehrungen, die dadurch entstehen, dass Schulden zum Zweck der Sanierung ganz oder
teilweise erlassen werden, bei der Ermittlung des Einkommens abzuziehen.

53 Diese Regelung wurde in den folgenden Jahren wortgleich beibehalten und fand sich zuletzt in § 11 Nr. 4
KStG i.d.F. vom 13. Oktober 1969 --KStG a.F.-- (BGBI | 1969, 1869).

54  Die Neufassung des KStG --KStG 1977-- gemaR Art. 1 des Kérperschaftsteuerreformgesetzes vom
31. August 1976 --KStRG-- (BGBI | 1976, 2597) enthielt keine solche Vorschrift. Stattdessen wurde durch
Art. 2 Nr. 1 Buchst. b KStRG § 3 EStG um die Nr. 66 erweitert. Steuerfrei waren danach "Erhéhungen des
Betriebsvermdgens, die dadurch entstehen, dass Schulden zum Zweck der Sanierung ganz oder teilweise
erlassen werden". Diese Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen galt tiber § 8 Abs. 1 KStG 1977 ebenso fiir
die Kérperschaftsteuer. Die Anderungen waren ab dem Veranlagungszeitraum 1977 anzuwenden.

55  § 3 Nr. 66 EStG a.F. wurde durch Art. 1 Nr. 1 UntStRFoG aufgehoben. Die Vorschrift war nach § 52 Abs. 2i
EStG i.d.F. des Art. 2 des Gesetzes zur Finanzierung eines zusatzlichen Bundeszuschusses zur
gesetzlichen Rentenversicherung vom 19. Dezember 1997 (BGBI | 1997, 3121) letztmals auf Erhdhungen
des Betriebsvermdgens anzuwenden, die in dem Wirtschaftsjahr entstehen, das vor dem 1. Januar 1998
endet.
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56 2. BFH-Rechtsprechung zur Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen

57  a) Obwohl bis zum Veranlagungszeitraum 1977 eine dem § 11 Nr. 4 KStG a.F. entsprechende Vorschrift fur
das Einkommensteuerrecht fehlte, fiihrte der BFH die RFH-Rechtsprechung --wenn auch mit anderer
Begriindung-- fort und sah den Sanierungsgewinn nunmehr kraft Gewohnheitsrechts und wegen der sowohl
im Korperschaft- als auch im Einkommensteuerrecht Gbereinstimmenden Grundsatze der Gewinnermittlung
als nicht einkommensteuerpflichtig an (BFH-Urteile vom 25. Oktober 1963 1 359/60 S, BFHE 78, 308, BStBI
111 1964, 122; vom 22. November 1963 VI 117/62 U, BFHE 78, 325, BStBI Il 1964, 128, und vom
27. September 1968 VI R 41/66, BFHE 94, 186, BStBI 1l 1969, 102).

58  Allerdings hielt der BFH zunachst auch an der Rechtsprechung des RFH fest, dass ein Sanierungsgewinn,
der in die Jahre der Entstehung oder Absetzbarkeit eines betrieblichen Verlustes falle, diesen Verlust
verbrauche. Es sei nicht gerechtfertigt, Uber die Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns hinaus einen Verlust,
den der Steuerpflichtige wegen der Sanierung wirtschaftlich nicht zu tragen brauche, trotzdem beim
Steuerpflichtigen abzuziehen (BFH-Urteile vom 4. August 1961 VI 35/61 U, BFHE 73, 685, BStBI 11l 1961,
516, und in BFHE 78, 325, BStBI Il 1964, 128, m.w.N.).

59  Diese BFH-Rechtsprechung wurde fiir die Kérperschaftsteuer mit Beschluss des Grofen Senats vom
15. Juli 1968 GrS 2/67 (BFHE 93, 75, BStBI || 1968, 666) aufgegeben. Danach war ein nach § 11 Nr. 4 KStG
a.F. kérperschaftsteuerfreier Sanierungsgewinn weder mit einem ohne ihn in demselben
Veranlagungszeitraum entstehenden Verlust noch mit einem abzugsfahigen Verlust aus einem friheren
Veranlagungszeitraum zu verrechnen. Den Verlust oder Verlustabzug durch einen Sanierungsgewinn zu
beseitigen, sei mit dem Wortlaut dieser Vorschrift nicht zu vereinbaren, denn der Sanierungsgewinn wirde
im Ergebnis besteuert, wenn man ihn mit einem Verlust des laufenden Veranlagungszeitraums oder einem
Verlustabzug verrechne. Dass es mit dem Nebeneinander von steuerfreiem Sanierungsgewinn und
Verlustausgleich oder Verlustabzug zu einer doppelten Verginstigung fur den Steuerpflichtigen kommen
konne, sei ein vom Gesetzgeber gewolltes Ergebnis.

60 Fir die Einkommensteuer schloss sich der VI. Senat mit Urteil in BFHE 94, 186, BStBI Il 1969, 102 dieser
Auffassung des GroRRen Senats an.

67  b) Fur die Steuerfreiheit eines Sanierungsgewinns gemal § 3 Nr. 66 EStG a.F. (ab dem
Veranlagungszeitraum 1977) mussten nach standiger Rechtsprechung des BFH folgende Voraussetzungen
erfillt sein: die Sanierungsbediirftigkeit des Unternehmens, der volle oder teilweise Erlass seiner Schulden,
die insoweit bestehende Sanierungsabsicht der Glaubiger sowie die Sanierungseignung des
Schuldenerlasses (BFH-Urteile vom 19. Marz 1991 VIII R 214/85, BFHE 164, 70, BStBI Il 1991, 633; vom
19. Méarz 1993 Ill R 79/91, BFH/NV 1993, 536; vom 6. Marz 1997 IV R 47/95, BFHE 183, 78, BStBI Il 1997,
509, und vom 17. November 2004 | R 11/04, BFH/NV 2005, 1027, jeweils m.w.N.).

62 Die Sanierungsbedurftigkeit des Unternehmens war nach den Verhaltnissen zu dem Zeitpunkt zu beurteilen,
zu dem der Forderungsverzicht vereinbart wurde (BFH-Urteile vom 14. Marz 1990 | R 64/85, BFHE 161, 28,
BStBI 11 1990, 810, und in BFH/NV 1993, 536, jeweils m.w.N.). Malgebend waren insoweit die Ertragslage
und die Hohe des Betriebsvermdgens vor und nach der Sanierung, die Kapitalverzinsung durch die Ertrage
des Unternehmens, die Méglichkeiten zur Zahlung von Steuern und sonstiger Schulden, d.h. das Verhaltnis
der flissigen Mittel zur H6he der Schuldenlast, die Gesamtleistungsfahigkeit des Unternehmens und die
Hohe des Privatvermdgens (BFH-Urteile in BFHE 161, 28, BStBI 1l 1990, 810, und in BFH/NV 1993, 536,
jeweils m.w.N.). Die Sanierungsbedirftigkeit war zu vermuten, wenn sich mehrere Glaubiger an einer
Sanierung beteiligten (BFH-Urteile vom 3. Dezember 1963 | 375/60 U, BFHE 78, 327, BStBI Il 1964, 128,
und in BFHE 161, 28, BStBI Il 1990, 810).

63  Hinsichtlich der Sanierungseignung war zu priifen, ob der Schuldenerlass allein oder zusammen mit
anderen --auch nicht steuerbefreiten-- MaRnahmen das Uberleben des Betriebs zu sichern geeignet war
(vgl. BFH-Urteile vom 22. Januar 1985 VIII R 37/84, BFHE 143, 420, BStBI Il 1985, 501; vom 20. Februar
1986 IV R 172/84, BFH/NV 1987, 493, und vom 19. Oktober 1993 VIII R 61/92, BFH/NV 1994, 790, m.w.N.).
Aber auch die Aufgabe des Unternehmens hinderte die Annahme der Sanierungseignung nicht; vielmehr
sollte es (unter Hinweis auf RFH-Rechtsprechung) insoweit gentigen, wenn der Schuldenerlass einen
Einzelunternehmer in den Stand versetzte, das von ihm betriebene Unternehmen aufzugeben, ohne von
weiterbestehenden Schulden beeintrachtigt zu sein (BFH-Urteile in BFHE 161, 28, BStBI 1l 1990, 810; in
BFHE 164, 70, BStBI Il 1991, 633, und in BFH/NV 1993, 536, jeweils m.w.N.). Fur die Annahme der
Sanierungseignung war entscheidend, ob die Sanierung im Zeitpunkt des Schuldenerlasses zu erwarten
war; nachtraglich eingetretene Umstande, die das Gelingen der Sanierung verhinderten, rechtfertigten keine
andere Beurteilung (BFH-Urteile in BFH/NV 1987, 493; in BFH/NV 1993, 536, und in BFH/NV 1994, 790,
m.w.N.). Als ungeeignet wurden aber Malnahmen angesehen, die von vornherein erkennbar nicht
ausreichten, das wirtschaftliche Uberleben des Unternehmens sicherzustellen (BFH-Urteil in BFH/NV 1993,
536, m.w.N.).

64  Zur Voraussetzung der Sanierungsabsicht der Glaubiger war die BFH-Rechtsprechung nicht einheitlich.
Teilweise wurde vertreten, die Sanierungsabsicht sei zu verneinen, wenn der Glaubiger Schulden erlasse,
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weil er erkennbar besonders an der Fortflhrung seiner Geschéftsbeziehungen mit dem Schuldner
interessiert sei oder er durch einen Teilerlass den Erhalt der Restforderung sichern wolle (BFH-Urteil in
BFH/NV 1994, 790, m.w.N.). Demgegeniber hieR es in anderen Entscheidungen, an das Vorliegen der
Sanierungsabsicht seien keine strengen Anforderungen zu stellen; vielmehr sei es ausreichend, wenn neben
eigennitzigen Motiven des Glaubigers wie etwa der Rettung eines Teils der Forderung oder des Erhalts der
Geschaftsverbindungen die Sanierungsabsicht mitentscheidend gewesen sei (BFH-Urteile in BFH/NV 1987,
493; in BFH/NV 1993, 536, und vom 24. Februar 1994 IV R 71/92, BFH/NV 1995, 15, jeweils m.w.N.). Bei
einem gemeinschaftlichen Erlass mehrerer Glaubiger sei die Sanierungsabsicht in der Regel zu unterstellen
(BFH-Urteile in BFHE 161, 28, BStBI 11 1990, 810; in BFH/NV 1993, 536, und in BFH/NV 2005, 1027, jeweils
m.w.N.).

65 Il Billigkeitserlass der auf Sanierungsgewinne entfallenden Steuer - Rechtsprechung, Schrifttum und
Verwaltungsauffassung

66  Seit Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. haben Erhdhungen des Betriebsvermoégens, die dadurch
entstehen, dass Schulden zum Zweck der Sanierung ganz oder teilweise erlassen werden, bei der
Gewinnermittlung gemaR § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG keine Sonderstellung mehr. Eine Steuerbefreiung solcher
Sanierungsgewinne kann nur durch BilligkeitsmalRnahmen im Einzelfall erreicht werden.

67 1. Rechtsprechung zum Billigkeitserlass bei Sanierungsgewinnen
68 a) Rechtsprechung des BFH

69 Der vorlegende Senat hat mit Urteil in BFHE 229, 502, BStBI 11 2010, 916 die --jene Entscheidung allerdings
nicht tragende-- Ansicht vertreten, die im sog. Sanierungserlass wiedergegebene Auffassung der
Finanzverwaltung, Sanierungsgewinne kénnten nach § 227 AO erlassen werden, tangiere nicht den
Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung. Der Ansicht des FG Munchen (Urteil in EFG 2008, 615), die
Finanzverwaltung habe mit dem BMF-Schreiben in BStBI | 2003, 240 eine Verwaltungspraxis contra legem
eingefiihrt, kdnne "in dieser Allgemeinheit nicht gefolgt werden". Auch fir das Urteil des vorlegenden Senats
vom 12. Dezember 2013 X R 39/10 (BFHE 244, 485, BStBI 11 2014, 572) war die dort ebenfalls vertretene
Auffassung, der sog. Sanierungserlass tangiere nicht den Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung,
nicht tragend.

70  Der VIll. Senat des BFH hat es mit Beschluss in BFH/NV 2012, 1135 (Kostenentscheidung nach Erledigung
der Hauptsache) als zweifelhaft angesehen, ob die Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen wegen
sachlicher Unbilligkeit gemaR dem sog. Sanierungserlass beansprucht werden kdnne. Die von der
Vorinstanz (FG Munchen, Urteil in EFG 2008, 615) vertretene Auffassung, ein Erlass der Einkommensteuer
auf Sanierungsgewinne wegen sachlicher Unbilligkeit komme wegen des durch die Aufhebung des § 3
Nr. 66 EStG a.F. zum Ausdruck gebrachten abweichenden Willens des Gesetzgebers nicht in Betracht, sei
"nicht von vornherein abzulehnen".

71 Der . Senat des BFH hat mit Urteil vom 25. April 2012 | R 24/11 (BFHE 237, 403) die Fragen, ob der
Sanierungserlass den Erfordernissen des allgemeinen Gesetzesvorbehalts sowie des unionsrechtlichen
Beihilfeverbots uneingeschrankt gentigt, offen gelassen.

72  b) Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

73 Auch der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem Haftungsfall, in dem der beklagte Steuerberater seinen
Mandanten nicht auf die Méglichkeit eines Billigkeitserlasses nach dem sog. Sanierungserlass hingewiesen
hatte, die Frage, "ob der Sanierungserlass gesetzeswidrig ist", offen gelassen, weil ein Steuerberater auch
fir Schaden einzustehen habe, die dem Mandanten entstanden sind, weil dieser sich durch schuldhaftes
Handeln des Steuerberaters eine Behdérdenpraxis nicht hat zunutze machen kénnen, die sich im Nachhinein
als rechtswidrig erweist (BGH-Urteil vom 13. Marz 2014 IX ZR 23/10, Hochstrichterliche
Finanzrechtsprechung --HFR-- 2014, 638).

74  c) Rechtsprechung der Finanzgerichte

75 Die im Vorlagebeschluss eingehend dargestellte Rechtsprechung der Finanzgerichte lasst sich wie folgt
zusammenfassen:

76  Die im Streitfall vom 1. Senat des Sachsischen FG mit Urteil in EFG 2013, 1898 vertretene Auffassung, mit
dem sog. Sanierungserlass werde gegen den Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung verstof3en,
entspricht im Ergebnis derjenigen des 5. Senats des Sachsischen FG (Urteil vom 14. Marz
2013 5K 1113/12, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2014, 190) sowie derjenigen des 6. Senats des
Sachsischen FG (Urteil vom 15. Juli 2015 6 K 1145/12, EFG 2016, 1582). Diese Auffassung wird mit
ahnlicher Wortwahl ("Verwaltungspraxis contra legem") vom FG Munchen geteilt (Urteil in EFG 2008, 615).

77
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Mit Beschluss vom 20. Januar 2014 4V 1794/12 (juris) hat der 4. Senat des Sachsischen FG die
Voraussetzungen des sog. Sanierungserlasses als in jenem Fall nicht glaubhaft gemacht angesehen und die
Frage, ob der sog. Sanierungserlass Uberhaupt einen Rechtsanspruch auf Gewahrung einer
BilligkeitsmaRnahme begriinden kann, offen gelassen. In gleicher Weise wird diese Frage mangels
Entscheidungserheblichkeit offen gelassen vom FG Berlin-Brandenburg (Urteil vom 7. Januar 2014

6 K 6209/11, EFG 2014, 975), vom FG Hamburg (Urteil vom 8. August 2012 2 K 104/11, juris), vom
Hessischen FG (Urteil vom 11. Februar 2010 3 K 351/06, Steuerrecht kurzgefasst 2010, 345) sowie vom
13. Senat des FG Kdln (Urteil vom 16. Juni 2016 13 K 984/11, EFG 2016, 1756).

78  Keine Zweifel an der RechtmaRigkeit des sog. Sanierungserlasses haben der 6. Senat des FG Kdln (Urteil
vom 24. April 2008 6 K 2488/06, EFG 2008, 1555), das FG Disseldorf (Urteil vom 16. Marz
2011 7 K 3831/10 AO, EFG 2011, 1685) und das FG des Landes Sachsen-Anhalt (Urteil vom 14. November
2013 6 K1267/11, EFG 2014, 721). Das FG Berlin-Brandenburg (Urteil vom 18. April 2012 12 K 12179/09,
12 K 12177/10, Deutsches Steuerrecht/Entscheidungsdienst --DStRE-- 2013, 413) und das
Niedersachsische FG (Urteil vom 31. Januar 2012 8 K 34/09, EFG 2012, 1523) wenden den sog.
Sanierungserlass an, ohne die streitige Rechtsfrage zu erértern. Das FG Munster halt unter den
Voraussetzungen, die denjenigen des sog. Sanierungserlasses entsprechen, die Besteuerung eines
Sanierungsgewinns fur sachlich unbillig (Urteil vom 27. Mai 2004 2 K 1307/02 AO, EFG 2004, 1572).

79  d) Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichte

80 Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung ist uneinheitlich (vgl. dazu die Nachweise bei Krumm,
Sanierungsgewinne und Gewerbesteuer, Der Betrieb --DB-- 2015, 2714). Zumeist wird der sog.
Sanierungserlass als fur die Gemeinden nicht verbindlich angesehen und eine Ermessensreduktion auf Null
verneint (Sachsisches Oberverwaltungsgericht --OVG--, Beschluss vom 21. Oktober 2013 5 A 847/10, juris;
Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 18. Juli 2012 5 A 293/12.Z, Zeitschrift fur
Kommunalfinanzen --ZKF-- 2013, 20). Das OVG Luneburg hat es dagegen offen gelassen, ob der sog.
Sanierungserlass die Verwaltung bindet; sein Inhalt sei aber bei der Entscheidung tber den Erlassantrag zu
beachten (Beschluss vom 1. April 2011 9 ME 216/10, Neue Zeitschrift fir Verwaltungsrecht-
Rechtsprechungs-Report 2011, 508).

81  Das Verwaltungsgericht (VG) Magdeburg sieht ebenfalls keine Bindungswirkung des sog.
Sanierungserlasses fiir die Gemeinden und halt die Ablehnung eines Steuererlasses aus Billigkeitsgrinden
unter Hinweis auf die Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. fir ermessensfehlerfrei (Urteil vom 25. Februar
2014 2 A 193/12, juris). Dagegen beriicksichtigt das VG Koln die Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. nicht
(Urteil vom 27. August 2014 24 K 2780/13, juris). Das VG Halle verneint ebenfalls die Bindung der
Gemeinde an den sog. Sanierungserlass, bejaht aber die sachliche Unbilligkeit der Besteuerung unter den
dort beschriebenen Voraussetzungen (Urteil vom 22. Juni 2011 5 A 289/09, juris). Auch das VG Dusseldorf
meint, die Gemeinde durfe den Inhalt des sog. Sanierungserlasses bei der Ermessensausiibung
beriicksichtigen, sie diirfe aber ermessensfehlerfrei auch weitere Erwagungen anstellen wie z.B. die
regionalwirtschaftliche oder fiskalische Bedeutung eines Unternehmens, die Verhinderung stadtebaulich
unerwinschter Leerstande oder die Rettung von Arbeitsplatzen (Urteil vom 28. Juli 2014 25 K 6763/13, FR
2014, 942). Das VG Minster meint, die von der Gemeinde im Anschluss an das Urteil des FG Minchen in
EFG 2008, 615 vertretene Auffassung, nach Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. begriinde ein
Sanierungsgewinn als solcher keine sachliche Unbilligkeit und das BMF-Schreiben in BStBI | 2003, 240 sei
deshalb mit héherrangigem Gesetzesrecht nicht vereinbar, sei nicht zu beanstanden (Urteil vom 21. Mai
2014 9K 1251/11, DStRE 2015, 626).

82 2. Auffassungen im Schrifttum

83  a) Schon vor Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. hat Groh (Abschaffung des Sanierungsprivilegs?, DB
1996, 1890) die Besteuerung eines trotz Ausschopfung der Verlustverrechnungsmaglichkeiten
verbleibenden Sanierungsgewinns fiir sachgerecht gehalten. Ebenso hielt Kroschel die Aufhebung der
Steuerfreiheit fur richtig, allenfalls eine zeitweilige Zurtickstellung des Steueranspruchs fur gerechtfertigt,
und sprach sich gegen einen Steuererlass im Billigkeitsweg aus (Rechtskritische Anmerkungen zur
steuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen, DStR 1999, 1383). Heinicke hat bereits anlasslich der
Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. die Auffassung vertreten, wegen des ausdriicklich abweichenden
Willens des Gesetzgebers entfalle nunmehr im Regelfall auch der vor Einfihrung der Vorschrift von
Verwaltung und Rechtsprechung praktizierte Erlass der Steuer wegen sachlicher Unbilligkeit (in Schmidt,
EStG, 17. Aufl.,, § 3, ABC "Sanierungsgewinn"). Er halt auch nach Bekanntgabe des sog.
Sanierungserlasses an dieser Auffassung fest (in Schmidt, EStG, 35. Aufl., § 4 Rz 460
"Sanierungsgewinne"). Erhard (in Blimich, EStG, § 3 Nr. 66 a.F. Rz 3) sieht die gesetzliche Grundlage des
sog. Sanierungserlasses ungeklart. Bareis/Kaiser (Sanierung als Steuersparmodell?, DB 2004, 1841) sehen
in dem sog. Sanierungserlass eine Kompetenzuberschreitung seitens des BMF und den Grundsatz der
Gesetzmaligkeit der Verwaltung tangiert. Maus meint, der Steuererlass habe den Zweck, im Einzelfall die
Fehler des generalisierenden Gesetzgebers zu korrigieren; die explizite Abschaffung des § 3 Nr. 66 EStG
a.F. kénne aber nicht als Fehler des Gesetzgebers gesehen werden, der durch die Finanzverwaltung zu
korrigieren sei (Die Besteuerung des Sanierungsgewinns, Zeitschrift fir Wirtschaftsrecht --ZIP-- 2002, 589).
In gleicher Weise sieht v. Groll im sog. Sanierungserlass eine gesetzesvertretende Verwaltungsvorschrift,
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die allgemein und abstrakt die Behandlung von Sanierungsgewinnen regele und eine aufgehobene
gesetzliche Regelung teilweise ersetzen wolle (in Hibschmann/Hepp/Spitaler --HHSp--, § 227 AO Rz 32).
Eine gesetzliche Regelung ebenfalls fur erforderlich halten Diffring (Umwandlung von Forderungen zur
Sanierung von Kapitalgesellschaften, Berlin 2012) sowie Kanzler (Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns
durch Billigkeitserlass ..., FR 2003, 480), der jedenfalls 2003 noch feststellte, die eindeutige
gesetzgeberische Entscheidung, das Sanierungsprivileg aufzuheben, werde durch den Sanierungserlass
des BMF konterkariert.

84  b) Die Verwaltungsauffassung, die Besteuerung eines Sanierungsgewinns sei unter den Voraussetzungen
des sog. Sanierungserlasses sachlich unbillig, wird geteilt von Frotscher (in Schwarz, AO, § 163 Rz 132),
Musil (in Herrmann/Heuer/ Raupach --HHR--, § 4 EStG Rz 134), Seer (Der sog. Sanierungserlass vom
27.3.2003 als Rechtsgrundlage fir MaRnahmen aus sachlichen Billigkeitsgrinden, FR 2010, 306), derselbe
(Insolvenz, Sanierung und Ertragsteuern ..., FR 2014, 721), Kahlert (Ertragsbesteuerung in Krise und
Insolvenz, FR 2014, 731), Kahlert/Rihland (a.a.0., Rz 2.10 f.), Wiese/Lukas (Sanierungsgewinne und
Gewerbesteuer, DStR 2015, 1222), Hageboke/ Hasbach (Gewerbesteuerliche Kompetenzfragen beim
Sanierungserlass, DStR 2015, 1713), Sonnleitner/Strotkemper (Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen:
Quo vadis?, Betriebs-Berater --BB-- 2015, 2395), Krumm (DB 2015, 2714), derselbe (in Blumich, § 5 EStG
Rz 959), Keuthen/Hubner (Aktuelle steuerliche Fragen bei Sanierungsgewinnen, FR 2015, 865),
Buschendorf/Vogel (Der Anspruch auf Billigkeitserlass bei Sanierungsgewinnen, DB 2016, 676), Kanzler
--anders als 2003-- (Anmerkung zum Urteil des FG Minchen vom 12. Dezember 2007 1 K 4487/06, FR
2008, 1114, 1117), Mitschke (Anmerkung zum BFH-Urteil vom 12. Dezember 2013 X R 39/10, FR 2014,
658, 661), Hoffmann-Theinert/Haublein (Die Besteuerung von Sanierungsgewinnen bei
Forderungsverzichten, FU Berlin, online-Dokument). Weitere dem sog. Sanierungserlass zustimmende
Autoren sind in Rz 50 des Vorlagebeschlusses in BFHE 249, 299, BStBI Il 2015, 696 aufgefihrt.

85 3. Auffassung der Verwaltung

86 Die Finanzverwaltung halt am sog. Sanierungserlass fest und meint, dieser verletze nicht den Grundsatz der
Gesetzmaligkeit der Verwaltung.

87 lll. Auffassung des GroRBen Senats

88  Der GroRe Senat bejaht die Vorlagefrage. Die im sog. Sanierungserlass aufgestellten Voraussetzungen fur
einen Steuererlass aus Billigkeitsgriinden beschreiben keinen Fall sachlicher Unbilligkeit i.S. der §§ 163, 227
AO. Soweit der sog. Sanierungserlass gleichwohl den Erlass der auf einen Sanierungsgewinn entfallenden
Steuer vorsieht, liegt darin ein VerstoR gegen den Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung.

89 1. Grundsatz der GesetzmalRigkeit der Verwaltung

90  a) Art. 20 Abs. 3 GG bindet die vollziehende Gewalt an Gesetz und Recht. Hieraus abgeleitet --zum Teil
auch mit dem Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung synonym gebraucht-- wird das Prinzip des
Vorrangs des Gesetzes, dem zufolge das Gesetzesrecht Vorrang hat gegeniiber von der Exekutive
gesetzten Normen und anderen Verwaltungsentscheidungen (Grzeszick in Maunz/Dirig, Komm. z. GG,

Art. 20 V Rz 98, Art. 20 VI Rz 72); untergesetzliche Normen und andere MalRnahmen der Verwaltung durfen
gesetzlichen Rechtsnormen nicht widersprechen (Grzeszick, a.a.O., Art. 20 VI Rz 73; Schnapp, in:

v. Minch/ Kunig, GGK, 6. Aufl., 2012, Rz 65 zu Art. 20). Ein VerstoRR gegen dieses aus Art. 20 Abs. 3 GG
folgende Verfassungsprinzip kommt danach in Betracht, wenn eine der VerwaltungsmaRnahme
entgegenstehende gesetzliche Vorschrift existiert (vgl. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts -BVerfG-
vom 28. Oktober 1975 2 BvR 883/73, 2 BvR 379/74, 2 BvR 497/74, 2 BvR 526/74, BVerfGE 40, 237, 247).

91  b) Im Abgabenrecht hat der vorgenannte Verfassungsgrundsatz seinen Niederschlag in § 85 Satz 1 AO
gefunden. Nach dieser Vorschrift sind die Finanzbehorden verpflichtet, die Steuern nach MaRRgabe der
Gesetze gleichmaRig festzusetzen und zu erheben. Dieser fur das gesamte Verfahren geltende Grundsatz
der Gesetzmaligkeit der Besteuerung ist der fur das Steuerrecht einfachrechtlich formulierte Grundsatz der
Gesetzmaligkeit der Verwaltung i.S. des Art. 20 Abs. 3 GG (vgl. Schmitz in Schwarz, a.a.O., § 85 Rz 8;
Klein/Ratke, AO, 13. Aufl., § 85 Rz 1). § 85 Satz 1 AO enthalt das im Steuerrecht geltende Legalitatsprinzip.

92  Die Finanzbehorden sind danach nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, die wegen Verwirklichung eines
steuerrechtlichen Tatbestands entstandenen Steueranspriche (§ 38 AO) festzusetzen und die Steuer zu
erheben. In dem von den Grundsatzen der Gleichheit und der GesetzmaRigkeit gepragten
Steuerschuldverhaltnis entspricht der Pflicht des Schuldners zur gesetzmaRigen Steuerzahlung die Pflicht
der Finanzbehdrden zur gesetzmaligen Steuererhebung (BVerfG-Urteil vom 27. Juni 1991 2 BvR 1493/89,
BVerfGE 84, 239, 271). Die mit dem Vollzug der Steuergesetze beauftragte Finanzverwaltung hat die
Besteuerungsvorgaben in strikter Legalitat umzusetzen und so Belastungsgleichheit zu gewahrleisten
(BVerfG-Urteil in BVerfGE 84, 239, 271).

93 Die im Rahmen einer Ermessensausubung anzustellenden Zweckmafigkeitserwagungen spielen daher bei
der Steuerfestsetzung und -erhebung grundsatzlich keine Rolle. Einen im Belieben der Finanzverwaltung
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stehenden, freien Verzicht auf Steuerforderungen gibt es nicht. Auch im Wege von Verwaltungserlassen
durfen die Finanzbehdrden Ausnahmen von der gesetzlich vorgeschriebenen Besteuerung nicht zulassen
(Schmitz, a.a.0., § 85 Rz 10; Klein/Ratke, a.a.0., § 85 Rz 8), denn auch der Verzicht auf den Steuereingriff
bedarf einer gesetzlichen Grundlage (Hey in Tipke/Lang, Steuerrecht, 22. Aufl., § 3 Rz 235 ff.; Loose in
Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, § 227 AO Rz 2; BVerwG-Urteil vom 18. April 1975
VII C 15.73, BVerwGE 48, 166, BStBI Il 1975, 679). Fehlt diese, kénnen die Finanzbehoérden von der
Festsetzung und Erhebung gemaR § 38 AO entstandener Steueranspriiche nicht absehen. Anderenfalls
verstolRen sie gegen den Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Besteuerung (§ 85 Satz 1 AO) und damit
gegen den Grundsatz der GesetzmalRigkeit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG).

94 2. Gesetzliche Grundlagen fur Billigkeitsmafinahmen

95  Die rechtlichen Grundlagen fur einen Steuererlass aus Billigkeitsgriinden finden sich in den Vorschriften der
§§ 163, 227 AO, auf die sich der sog. Sanierungserlass ausdriicklich bezieht.

96 Nach § 163 Satz 1 AO koénnen Steuern niedriger festgesetzt werden und einzelne Besteuerungsgrundlagen,
die die Steuern erhéhen, bei der Festsetzung der Steuer unberticksichtigt bleiben, wenn die Erhebung der
Steuer nach Lage des einzelnen Falls unbillig ware. Nach § 227 AO kdnnen die Finanzbehdrden Anspriiche
aus dem Steuerschuldverhaltnis ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Einziehung nach Lage des
einzelnen Falls unbillig ware; unter den gleichen Voraussetzungen kdnnen bereits entrichtete Betrage
erstattet oder angerechnet werden.

97  Diese gesetzlichen Ermachtigungen der Finanzbehorden, das steuerliche Ergebnis im Einzelfall aus
Grunden der Billigkeit zu korrigieren, sind aus der friher in nur einer Gesetzesvorschrift enthaltenen und
nahezu gleichlautenden Billigkeitsregelung des § 131 der Reichsabgabenordnung (RAO) hervorgegangen.
Wegen der durch die AO vorgegebenen Trennung von Steuerfestsetzungs- und Steuererhebungsverfahren
finden sich mit dem im Vierten Teil des Gesetzes enthaltenen § 163 Satz 1 AO und mit dem im Funften Teil
enthaltenen § 227 AO zwei gleichartige Vorschriften, die es ermdglichen, die Steuer im Einzelfall
abweichend festzusetzen oder Anspriiche aus dem Steuerschuldverhaltnis zu erlassen, wobei der in § 163
Satz 1 AO verwendete Begriff der "Unbilligkeit" mit dem in § 227 AO verwendeten identisch ist (BFH-Urteil
vom 24. August 2011 | R 87/10, BFH/NV 2012, 161). Die Unbilligkeit der Erhebung der Steuer oder der
Einziehung des Anspruchs aus dem Steuerschuldverhaltnis kann daher sowohl im Festsetzungs- als auch
im Erhebungsverfahren geltend gemacht werden und ist dementsprechend in beiden Verfahren zu prifen.

98 a) Die Entscheidung uber eine Billigkeitsmalinahme ist sowohl im Festsetzungs- als auch im
Erhebungsverfahren eine Ermessensentscheidung der Finanzverwaltung (§ 5 AO). Allerdings handelt es
sich hierbei nicht um ein voraussetzungsloses Ermessen. Vielmehr setzen die abweichende
Steuerfestsetzung nach § 163 Satz 1 AO und der Erlass nach § 227 AO voraus, dass die Erhebung bzw.
Einziehung der Steuer nach Lage des einzelnen Falls unbillig ware. Die Unbilligkeit der Besteuerung kann
sich nach allgemeiner Auffassung aus personlichen oder sachlichen Griinden ergeben (vgl. statt vieler:
Klein/Risken, a.a.0., § 163 Rz 32, 36).

99  aa) Auf eine Vorlage des BVerwG hat der Gemeinsame Senat der obersten Gerichtshéfe des Bundes
(GmS-OGB) mit Beschluss vom 19. Oktober 1971 GmS-OGB 3/70 (BFHE 105, 101, BStBI Il 1972, 603) auf
die ihm vorgelegte Frage geantwortet, die nach § 131 Abs. 1 Satz 1 RAO zu treffende Entscheidung der
Finanzbehdrde, ob die Einziehung der Steuer nach Lage des einzelnen Falls unbillig ist, sei eine
Ermessensentscheidung und von den Gerichten nach den fiir die Uberpriifung von
Ermessensentscheidungen geltenden Grundsatzen zu prifen. Allerdings rage der Begriff "unbillig" in den
Ermessensbereich hinein und bestimme damit zugleich Inhalt und Grenzen der Ermessensausiibung.

100 bb) Die Auffassung des GmS-OGB wird in der Kommentarliteratur zur AO fast einhellig abgelehnt. Frotscher
(in Schwarz, a.a.0., § 163 Rz 35) bezeichnet sie als fragwurdig, weil der unbestimmte Rechtsbegriff
"Unbilligkeit" der Rechtsauslegung zugangig sei. V. Groll sieht die "Unbilligkeit" als
Tatbestandsvoraussetzung und in § 163 und § 227 AO jeweils eine Koppelungsvorschrift mit einem
unbestimmten Rechtsbegriff auf der Tatbestands- sowie einer Ermessensermachtigung auf der
Rechtsfolgenseite (in HHSp, § 227 AO Rz 110, 115). Dem entspricht die Kommentierung von Krabbe (in
Koch/Scholtz, AO, 5. Aufl., § 227 Rz 8). Ahnlich formuliert es auch Oellerich (in Beermann/Gosch, AO, § 163
Rz 185). Ebenso meint Loose, der unbestimmte Rechtsbegriff "Unbilligkeit" sei Tatbestandsvoraussetzung;
auf der Tatbestandsseite kdnne aber kein Verwaltungsermessen eingeraumt werden (Tipke/Kruse, a.a.0.,

§ 227 Rz 22 bis 24). Risken teilt die Kritik und meint im Anschluss an Loose, die Auslegung und
Anwendung des Begriffs "Billigkeit" seien nicht dem Ermessen der Finanzbehorde (berlassen, sondern
Rechtsanwendung (Klein/Risken, a.a.0., § 163 Rz 20). In gleicher Weise meint v. Wedelstadt, der Begriff
"unbillig" sei ein unbestimmter Rechtsbegriff, der als Rechtsfolgevoraussetzung Rechtsentscheidung sei und
vom Gericht ohne die Einschrankung des § 102 FGO uberprift werden kénne (in: Kiihn/ v. Wedelstadt,

21. Aufl., AO, § 163 Rz 6). Allein Céster und Fritsch (beide in Koenig, Abgabenordnung, 3. Aufl., § 163

Rz 16 bzw. § 227 Rz 11) geben die vom GmS-OGB vertretene Auffassung unkommentiert wieder.

101
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cc) Die vorstehend beschriebenen unterschiedlichen Auffassungen fiihren allerdings nicht zu voneinander
abweichenden Ergebnissen. Geht man mit der Formulierung des GmS-OGB davon aus, dass "der Begriff
'unbillig' in den Ermessensbereich hineinragt und damit zugleich Inhalt und Grenzen der pflichtgemaflen
Ermessensausiibung bestimmt", kann es sich nur um einen Rechtsbegriff handeln, welcher der Definition
bedarf, und zwar in derselben Weise, wie es bei einem Tatbestandsmerkmal erforderlich ist. Daher kommt
auch der GmS-OGB mit seiner Entscheidung in BFHE 105, 101, BStBI 1l 1972, 603 zu dem Schluss, es
mache "vom Ergebnis her keinen bedeutsamen Unterschied", ob man von einem Tatbestandsmerkmal und
einer Rechtsentscheidung ausgehe oder von einer Ermessensentscheidung, die auf ihre Vereinbarkeit mit
den Grundsatzen der Billigkeit geprift werde.

102 dd) Dem entspricht die standige Rechtsprechung des BFH, der seinen Entscheidungen zu §§ 163 und 227
AO stets den Beschluss des GmS-OGB in BFHE 105, 101, BStBI Il 1972, 603 zugrunde legt und
dementsprechend davon ausgeht, dass die Entscheidung Uber eine BilligkeitsmalRnahme sowohl im
Festsetzungs- als auch im Erhebungsverfahren eine Ermessensentscheidung der Finanzverwaltung ist, bei
der Inhalt und Grenzen des Ermessens durch den Begriff der Unbilligkeit bestimmt werden (vgl. aus jingerer
Zeit: BFH-Urteil vom 22. Oktober 2014 Il R 4/14, BFHE 247, 170, BStBI 11 2015, 237), und im Anschluss
daran --wie im Schrifttum zutreffend vermerkt wird (vgl. v. Groll in HHSp, § 227 AO Rz 117; Klein/Rusken,
a.a.0., § 163 Rz 20)-- vollen Umfangs priift, ob die Besteuerung im jeweiligen Streitfall unbillig ist.
Bescheidungsurteile des BFH sind deshalb auf wenige Ausnahmefalle, in denen noch sachlicher
Klarungsbedarf gesehen wurde, beschrankt geblieben (BFH-Urteile vom 6. Februar 1980 Il R 7/76, BFHE
130, 186, BStBI Il 1980, 363; vom 11. Juli 1996 V R 18/95, BFHE 180, 524, BStBI Il 1997, 259, und vom
9. Juli 2003 V R 57/02, BFHE 203, 8, BStBI Il 2003, 901).

103 Bestatigt der BFH die Behdrdenentscheidung und verneint er die Unbilligkeit der Besteuerung, weist er die
Revision des Klagers zuriick oder andert auf die Revision der Finanzbehotrde die Vorentscheidung (vgl. aus
jungerer Zeit: BFH-Urteile vom 17. April 2013 1l R 13/11, BFH/NV 2013, 1383; vom 25. September 2013
VII R7/12, BFH/NV 2014, 7; vom 17. Dezember 2013 VII R 8/12, BFHE 244, 184; vom 4. Juni 2014
I R 21/13, BFHE 246, 130, BStBI 1 2015, 293; vom 21. Januar 2015 X R 40/12, BFHE 248, 485, BStBI ||
2016, 117; BFH-Beschluss in BFH/NV 2011, 2005).

104 Bejaht der BFH dagegen die Unbilligkeit der Besteuerung, kommt er im zweiten Schritt durchweg dazu, eine
Ermessensreduktion auf Null anzunehmen, oder er problematisiert die Frage des Ermessens nicht und weist
entweder die Revision der Finanzbehdrde zuriick oder andert auf die Revision des Klagers die
Vorentscheidung und verpflichtet die Finanzbehdérde zum Erlass (vgl. aus jungerer Zeit: BFH-Urteile vom
21. August 2012 IX R 39/10, BFH/NV 2013, 11, und in BFHE 247, 170, BStBI Il 2015, 237).

105 ee) In gleicher Weise geht die Rechtsprechung des BVerwG zu BilligkeitsmafRnahmen gemaf § 163 Abs. 1
Satz 1 oder § 227 AO von einer uneingeschrankten Uberpriifbarkeit des Merkmals der "Unbilligkeit” aus. Mit
den BVerwG-Urteilen vom 29. September 1982 8 C 48.82 (BStBI Il 1984, 236) und vom 9. Marz
1984 8 C 43.82 (HFR 1985, 481) wurde die Entscheidung der Behdrde, die geltend gemachte sachliche
Unbilligkeit der Einziehung der Lohnsummensteuer sei nicht gegeben, voll Gberprift. Mit seinen Urteilen vom
4. Juni 1982 8 C 90.81 (HFR 1984, 595), 8 C 126.81 (HFR 1984, 594) und 8 C 106.81 (ZKF 1982, 194) hat
das BVerwG die sachliche Unbilligkeit der Einziehung der Grundsteuer in jenen Fallen verneint, ohne den
Begriff des "Ermessens" zu erwdhnen. Ebenso hat das BVerwG in einem aktuellen Urteil vom 19. Februar
2015 9 C 10.14 (BVerwGE 151, 255) die in jenem Fall geltend gemachte sachliche Unbilligkeit der
Einziehung der Gewerbesteuer eingehend geprift und verneint, ohne ein behdérdliches Ermessen und eine
daraus folgende nur eingeschrénkte gerichtliche Uberpriifbarkeit der Behdrdenentscheidung zu erwéhnen.

106 b) Ist somit nach den vorstehend beschriebenen Rechtsauffassungen in Literatur und Rechtsprechung das
in §§ 163 und 227 AO verwendete Merkmal "unbillig" ein im gerichtlichen Verfahren tberprifbarer
Rechtsbegriff oder mit anderen Worten --wie auch der vorlegende Senat mit Urteil in BFHE 248, 485, BStBI
I 2016, 117 ausfuhrt-- die "gesetzliche Voraussetzung" einer Ermessensentscheidung, kommt ein dieses
Merkmal einschlieRendes behdrdliches Ermessen nicht in Betracht und deshalb auch keine durch eine
ermessenslenkende Verwaltungsvorschrift herbeigefiihrte Ermessensreduktion auf Null. Ware die Bejahung
oder Verneinung der Unbilligkeit der Erhebung und Einziehung der Steuer eine Ermessensentscheidung,
lage der Steuererlass ganzlich im Ermessen der Finanzbehdrden, was --wie ausgefuhrt-- mit dem in § 85
Satz 1 AO steuerrechtlich begriindeten Legalitatsprinzip und dem Grundsatz der GesetzmaRigkeit der
Verwaltung nicht vereinbar ware.

107 c) Soweit daher das BMF mit dem sog. Sanierungserlass die Auffassung vertritt, unter den dort
beschriebenen Voraussetzungen sei die Erhebung der auf einen Sanierungsgewinn entfallenden Steuer
sachlich unbillig i.S. des § 163 Abs. 1 Satz 1 und des § 227 AO, handelt es sich um eine
norminterpretierende (namlich das Merkmal sachlicher Unbilligkeit konkretisierende) Verwaltungsvorschrift,
welche die gleichmaRige Auslegung und Anwendung des Rechts sichern soll. Norminterpretierende
Verwaltungsvorschriften haben nach stéandiger BFH-Rechtsprechung keine Bindungswirkung im
gerichtlichen Verfahren. Sie stehen unter dem Vorbehalt einer abweichenden Auslegung der Norm durch die
Rechtsprechung, der allein es obliegt zu entscheiden, ob die Auslegung der Rechtsnorm durch die
Finanzverwaltung im Einzelfall Bestand hat (vgl. dazu aus jlingerer Zeit: BFH-Urteil vom 16. September
2015 XI R 27/13, BFH/NV 2016, 25, m.w.N.).
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108 d) Nach alledem Iasst sich der Steuererlass in Fallen, in denen die Unbilligkeit der Besteuerung i.S. der
§§ 163 und 227 AO nicht gegeben ist, auch nicht mit einer durch Verwaltungsvorschrift geschaffenen
Selbstbindung der Finanzverwaltung und einem darauf gestitzten Anspruch des Steuerpflichtigen auf
Gleichbehandlung begriinden (so auch Loose in Tipke/Kruse, a.a.0., § 227 AO Rz 55, 62, 128), denn Art. 3
Abs. 1 GG vermittelt --wie ausgefihrt-- nach stéandiger Rechtsprechung keinen Anspruch auf Anwendung
einer rechtswidrigen Verwaltungspraxis.

109 3. Voraussetzungen sachlicher Unbilligkeit

110 Fur die Prufung einer auf den sog. Sanierungserlass gestiitzten BilligkeitsmaRnahme kommt es danach
allein darauf an, ob sich unter den dort genannten Voraussetzungen die sachliche Unbilligkeit der auf einen
Sanierungsgewinn entfallenden Steuer bejahen lasst. Das ist jedoch nicht der Fall.

111 Die Voraussetzungen sachlicher Unbilligkeit der Besteuerung, um die es sowohl im Streitfall als auch im
sog. Sanierungserlass allein geht, sind durch eine langjahrige héchstrichterliche Rechtsprechung definiert
worden, mit der sich der sog. Sanierungserlass nicht auseinandersetzt.

112 a) Eine sachliche BilligkeitsmaRRnahme stellt immer auf den Einzelfall ab und ist atypischen Ausnahmefallen
vorbehalten. Das bedeutet zwar nicht, dass sie allein fir singular auftretende Falle vorgesehen ist; sie kann
vielmehr auch in durch besondere Ausnahmevoraussetzungen gekennzeichneten Fallgruppen gewahrt
werden. Die Voraussetzungen einer BilligkeitsmafRnahme sind aber im Fall einer solchen Gruppenregelung
dieselben wie bei einer Einzelfallentscheidung der Finanzbehorde: Die Erhebung oder Einziehung muss
gemalf § 163 Satz 1 und § 227 AO "nach Lage des einzelnen Falls" unbillig sein. Eine Gruppe
gleichgelagerter Einzelfalle kann daher mit dem Ziel einer einheitlichen Behandlung zusammenfassend
beurteilt werden, doch missen hinsichtlich all dieser Einzelfélle die Voraussetzungen der sachlichen
Unbilligkeit vorliegen (BFH-Urteile vom 9. Juli 1970 IV R 34/69, BFHE 99, 448, BStBI 1l 1970, 696, und vom
25. November 1980 VII R 17/78, BFHE 132, 159, BStBI Il 1981, 204). Typisierende Billigkeitsregelungen in
Gestalt subsumierbarer Tatbestdande kommen deshalb nicht in Betracht; sie konnen allein Bestandteil einer
gesetzlichen Regelung sein (Frotscher in Schwarz, a.a.O., § 163 Rz 32; Klein/Risken, a.a.0., § 163 Rz 6 f.).

113 BilligkeitsmafRnahmen dienen der Anpassung des steuerrechtlichen Ergebnisses an die Besonderheiten des
Einzelfalls, um Rechtsfolgen auszugleichen, die das Ziel der typisierenden gesetzlichen Vorschrift verfehlen
und deshalb ungerecht erscheinen. Sie gleichen Harten im Einzelfall aus, die der steuerrechtlichen
Wertentscheidung des Gesetzgebers nicht entsprechen und damit zu einem vom Gesetzgeber nicht
gewollten Ergebnis flihren (vgl. die Nachweise in Klein/Risken, a.a.0., § 163 Rz 32). Griinde aulRerhalb des
Steuerrechts wie z.B. wirtschafts-, arbeits-, sozial- oder kulturpolitische Griinde kénnen einen
Billigkeitsentscheid somit nicht rechtfertigen (BFH-Urteile vom 19. Januar 1965 VIl 22/62 S, BFHE 81, 572,
BStBI 11l 1965, 206, und in BFHE 99, 448, BStBI || 1970, 696).

114 aa) Soweit der vorlegende Senat sowie Stimmen im Schrifttum Falle eines durch Forderungsverzicht
entstandenen Sanierungsgewinns fiir im vorgenannten Sinn atypische Einzelfélle halten, weil der
Sanierungsgewinn nicht zu einem Liquiditatszufluss oder einem Zuwachs an Leistungsfahigkeit fiihre (Seer,
FR 2014, 721, 727; Buschendorf/Vogel, DB 2016, 676, 679; ebenso Rz 62 des Vorlagebeschlusses in BFHE
249, 299, BStBI 1l 2015, 696), folgt der Grof3e Senat dieser Ansicht nicht.

115 Ein aus betrieblichen Griinden erklarter Verzicht auf eine betriebliche Darlehensforderung ist --ungeachtet
der Art der Gewinnermittlung und ungeachtet dessen, ob sie mit der Erhéhung der Liquiditat oder der
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit verbunden ist-- als Betriebseinnahme zu erfassen (§ 4 Abs. 1 und 3
EStG; ggf. i.V.m. § 5 Abs. 1 EStG und § 8 Abs. 1 KStG); auch handelt es sich hierbei nicht um eine
atypische, vom Gesetzgeber nicht gewollte Gewinnerh6hung oder Verlustminderung. Vielmehr zeigt sich
gerade im Fall der Gewinnermittlung durch Betriebsvermogensvergleich (§ 4 Abs. 1 EStG), dass die
Besteuerung des durch einen solchen Forderungsverzicht entstandenen Gewinns die notwendige Folge der
gesetzlich vorgegebenen Gewinnermittlungsart ist. Letztere umfasst die Forderungen und Verbindlichkeiten
als Teil des positiven und negativen Betriebsvermdgens mit der Folge, dass der mit dem Forderungsverzicht
des Glaubigers ausgeldste und betrieblich veranlasste Wegfall der Schuld das Nettovermdgen des
Schuldners mehrt und damit seinen Gewinn sowie die hierdurch ausgedrickte wirtschaftliche
Leistungsfahigkeit erhoht. Hierbei ist unerheblich, dass der Forderungsverzicht als solcher die Liquiditat des
beglinstigten Unternehmers nicht (unmittelbar) erhdht. DemgemaR ist es auch ausgeschlossen, eine hierauf
beruhende Besteuerung als ungewollte und "UberschielRende" Folge einer typisierenden gesetzlichen
Regelung zu qualifizieren.

116 Darlber hinaus trifft es nicht zu, dass der durch den Forderungsverzicht eines Glaubigers entstandene
Gewinn nur bilanzieller Natur und nicht mit einer Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit
verbunden ist. Vielmehr ist eine solche Steigerung auf Seiten des Steuerpflichtigen faktisch bereits mit der
urspriinglichen Leistung des Glaubigers eingetreten, die allerdings wegen des bilanziellen Ausweises einer
Verbindlichkeit zundchst gewinnneutral blieb, weshalb nunmehr, nachdem der Steuerpflichtige die Leistung
wegen des Forderungsverzichts endglltig behalt, die frihere Steigerung seiner Leistungsfahigkeit in Gestalt
einer Gewinnerhdhung ertragsteuerlich zu bertcksichtigen ist.
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117 bb) Dies ist auch nicht anders zu beurteilen, wenn der Forderungsverzicht in Sanierungsabsicht erklart wird.
Der in der Literatur vertretenen Ansicht, der einem wirtschaftlich notleidenden Unternehmen in
Sanierungsabsicht gewahrte Schuldenerlass verhindere lediglich den endgultigen Zusammenbruch des
Unternehmens und fiihre daher nicht zu einem Zuwachs an Leistungsfahigkeit (Seer, FR 2014, 721, 727;
Krumm, DB 2015, 2714; Buschendorf/\Vogel, DB 2016, 676, 679 ff.; Gondert/Biittner, Steuerbefreiung von
Sanierungsgewinnen, DStR 2008, 1676), ist nicht zu folgen. Vielmehr verfolgt gerade der in
Sanierungsabsicht gewahrte Schuldenerlass den Zweck, dem angeschlagenen Unternehmen durch
Steigerung seiner Leistungsfahigkeit wieder aufzuhelfen, indem z.B. erwirtschaftete Ertrage nicht mehr fir
den Schuldendienst verwendet werden missen, sondern fir notwendige Investitionen verbleiben. Kénnte
hingegen ein seitens der Glaubiger gewahrter Schuldenerlass nichts an der mangelnden Leistungsfahigkeit
und der prekaren Liquiditat des in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckenden Unternehmens andern, fehlte
es schon an der Sanierungseignung des Forderungsverzichts, die der sog. Sanierungserlass (im Anschluss
an die frihere BFH-Rechtsprechung zu § 3 Nr. 66 EStG a.F.) nach wie vor fordert. Unbeschadet der
vorstehend unter aa) aufgefiihrten Griinde ist daher gerade im Fall eines in Sanierungsabsicht gewahrten
und fur die Sanierung geeigneten Schuldenerlasses eine Steigerung der Leistungsfahigkeit des nunmehr
ganz oder teilweise entschuldeten Unternehmens bereits mit dem Fortfall der Verbindlichkeit zu bejahen.

118 Soweit gleichwohl in Fallen eines in Sanierungsabsicht erklarten Forderungsverzichts die steuerliche
Begunstigung des auf Seiten des Steuerpflichtigen entstehenden Gewinns fur erforderlich gehalten wird, um
die beabsichtigte (und fiir erstrebenswert erachtete) Sanierung eines notleidenden Unternehmens nicht zu
hindern und die Glaubiger nicht vom Verzicht auf ihre Forderungen abzuhalten (vgl. statt vieler: Krumm, DB
2015, 2714, 2715; Gondert/Bittner, DStR 2008, 1676; Fritsche, Die Streichung von § 3 Nr. 66 EStG ...,
DStR 2000, 2171, 2172; vgl. auch Groh, DB 1996, 1890; Kroschel, DStR 1999, 1383; s.a. Rz 72 des
Vorlagebeschlusses in BFHE 249, 299, BStBI 1l 2015, 696), liegen diese wirtschafts-, ggf. auch
arbeitsmarktpolitischen Grunde auflerhalb des Steuerrechts und kénnen --wie ausgefihrt-- keine
BilligkeitsmalRnahme rechtfertigen.

119 Dass die Besteuerung des Sanierungsgewinns fur das betroffene Unternehmen problematisch ist, weil der
durch den Forderungsverzicht gewonnene wirtschaftliche Spielraum wieder eingeengt wird und die
steuerliche Belastung das Unternehmen "zur Unzeit" trifft (so Krumm, DB 2015, 2714, 2715), fiihrt ebenfalls
nicht zu sachlicher Unbilligkeit, denn sachliche Grinde fiir eine Billigkeitsentscheidung sind unabhangig von
den wirtschaftlichen Verhaltnissen des Steuerpflichtigen zu beurteilen (BFH-Urteil vom 30. August 1963
111 112/60 U, BFHE 77, 522, BStBI 1l 1963, 511). Die Pflicht der Finanzverwaltung, Steueranspriiche
durchzusetzen, ist nicht schon deshalb sachlich unbillig, weil sie zu einer erheblichen wirtschaftlichen
Beeintrachtigung des Steuerschuldners fuhrt (BFH-Urteil vom 26. Oktober 2011 VII R 50/10, BFH/NV 2012,
552).

120 cc) Daruber hinaus sieht der sog. Sanierungserlass, soweit er gleichwohl BilligkeitsmaRnahmen nach §§ 163
und 227 AO fur Sanierungsgewinne anordnet, keine Einzelfallprifung vor, sondern enthalt typisierende
Regelungen, welche die sachliche Unbilligkeit unter den dort beschriebenen Voraussetzungen ohne
Rucksicht auf die Hohe des Sanierungsgewinns und der darauf entfallenden Steuer sowie ungeachtet einer
zu befirchtenden Gefahrdung der Unternehmenssanierung als gegeben unterstellen.

121 Gerade bei der vom sog. Sanierungserlass unter Nr. lll geforderten vorrangigen Verlustverrechnung kann
der nach Verrechnung verbleibende Sanierungsgewinn so gering sein, dass seine Besteuerung eine
Gefahrdung der Unternehmenssanierung nicht befiirchten Iasst. Gleichwohl gewahrt der sog.
Sanierungserlass in jedem Fall eines verbleibenden Sanierungsgewinns den Steuererlass. Die auch in
Fallen sog. Gruppenunbilligkeit erforderliche Prifung der Unbilligkeit im Einzelfall (vgl. BFH-Urteil in BFHE
99, 448, BStBI II 1970, 696) unterbleibt.

122 Eine weitere Typisierung enthalt das BMF-Schreiben in BStBI | 2003, 240, unter Nr. 1, soweit die
geforderten Voraussetzungen eines Sanierungsgewinns (Sanierungsbedurftigkeit und -fahigkeit des
Unternehmens, Sanierungseignung des Schuldenerlasses und Sanierungsabsicht der Glaubiger) als
gegeben angesehen werden, wenn ein Sanierungsplan vorliegt. Diese Typisierung geht auf die (bereits
dargestellte) frihere BFH-Rechtsprechung zu § 3 Nr. 66 EStG a.F. zuriick. Im Rahmen der damaligen
gesetzlichen Regelung war sie zulassig; im Rahmen eines Steuererlasses aus Billigkeitsgriinden ist sie es
nicht.

123 b) Da eine Regelung, die der Gesetzgeber abstrakt hatte treffen kdnnen, nicht Gegenstand von
BilligkeitsmaRnahmen sein kann (BFH-Urteil in BFHE 99, 448, BStBI 1l 1970, 696), spricht gegen die mit
dem sog. Sanierungserlass angenommene sachliche Unbilligkeit des Weiteren, dass die Steuerfreiheit eines
Sanierungsgewinns lber viele Jahre hinweg --zunachst im KStG, dann im EStG-- auf einer gesetzlichen
Regelung beruhte.

124 Vor allem aber kam mit der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. der Wille des Gesetzgebers klar und
deutlich zum Ausdruck, Sanierungsgewinne kiinftig nicht mehr steuerlich zu privilegieren. Ein
Sanierungsgewinn ist danach steuerlich genauso zu behandeln wie jeder andere durch Vermdgensvergleich
ermittelte Gewinn. Damit sind BilligkeitsmaRnahmen in Einzelfallen nicht von vornherein ausgeschlossen

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bf... 10.02.2017





Bundesfinanzhof Seite 14 von 17

(wie die Vorinstanz mit Urteil in EFG 2013, 1898 und das FG Minchen mit Urteil in EFG 2008, 615
moglicherweise meinen), sondern kommen in Fallen sachlicher Unbilligkeit durchaus in Betracht.
Dementsprechend heil’t es in der Gesetzesbegriindung zur Aufhebung von § 3 Nr. 66 EStG a.F.
abschlieend (vgl. BTDrucks 13/7480, 192): "Einzelnen personlichen oder sachlichen Hartefallen kann im
Stundungs- oder Erlasswege begegnet werden."

125 Gleichwohl Iasst sich nicht annehmen, gerade diejenigen Voraussetzungen, die bisher nach langjahriger
hochstrichterlicher Rechtsprechung zur Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns fihrten
(Sanierungsbedirftigkeit des Unternehmens, Forderungsverzicht der Glaubiger in Sanierungsabsicht sowie
Sanierungseignung des Forderungsverzichts) und die dem Gesetzgeber bei Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG
a.F. bekannt waren, kénnten nach Aufhebung dieser Vorschrift die sachliche Unbilligkeit der Besteuerung
eines Sanierungsgewinns begriinden. So hat auch der vorlegende Senat mit Urteil in BFHE 229, 502, BStBI
112010, 916 sowie mit Beschluss vom 8. Juni 2011 X B 209/10 (BFH/NV 2011, 1828) zu Recht entschieden,
BilligkeitsmaRnahmen kdnnten nicht nach den Kriterien einer Vorschrift beurteilt werden, die der
Gesetzgeber bewusst aufgehoben habe.

126 c) Auch die nunmehr zusatzlich neben die friiheren Voraussetzungen der Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 66
EStG a.F. tretenden Bedingungen, die der sog. Sanierungserlass stellt, kdnnen den Steuererlass aus
Billigkeitsgriinden nicht rechtfertigen.

127 aa) Soweit auf die vom sog. Sanierungserlass unter lll. geforderte vorrangige und vollstandige Verrechnung
des Sanierungsgewinns mit Verlustvortrdgen und negativen Einkunften verwiesen und vertreten wird,
jedenfalls die Besteuerung eines solchen, nicht mehr durch Verlustverrechnung reduzierbaren
Sanierungsgewinns sei als sachlich unbillig anzusehen, weil der zur Zeit der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG
a.F. unbegrenzt mogliche Verlustvortrag mittlerweile durch § 10d Abs. 2 EStG in Gestalt einer sog.
Mindestbesteuerung wieder beschrankt worden sei (Krumm, DB 2015, 2714, 2716; Seer, FR 2014, 721,
727; Vorlagebeschluss in BFHE 249, 299, BStBI Il 2015, 696, Rz 65), folgt der GroRe Senat dieser
Auffassung aus mehreren Griinden nicht.

128 (1) Die Annahme, die Besteuerung eines nach vollstandiger Verlustverrechnung verbleibenden
Sanierungsgewinns laufe den Wertungen des Gesetzgebers zuwider, weil nach der Begrindung des
Entwurfs eines Steuerreformgesetzes 1999 der CDU/CSU- und FDP-Fraktion (BTDrucks 13/7480, 192) mit
der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. allein eine sog. "Doppelbeguinstigung” (Steuerbegiinstigung des
Sanierungsgewinns bei zugleich unbegrenzt méglichem Verlustvortrag) habe vermieden werden sollen (vgl.
z.B. Krumm, DB 2015, 2714, 2716; Gondert/Blttner, DStR 2008, 1676; Braun/Geist, Zur Steuerfreiheit von
Sanierungsgewinnen, BB 2009, 2508; Vorlagebeschluss in BFHE 249, 299, BStBI 11 2015, 696, Rz 60, 61,
65), trifft nicht zu. Vielmehr waren nach der Begriindung des vorgenannten Gesetzentwurfs mehrere Motive
fur die Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. ausschlaggebend, wobei an erster Stelle hervorgehoben wurde,
dass die Bemessungsgrundlage zu verbreitern und Steuervergiinstigungen abzuschaffen seien und dass die
Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns nach den Grundprinzipien des Einkommensteuerrechts systemwidrig
sei, da der durch den Erlass der Verbindlichkeiten entstehende Gewinn entgegen den allgemeinen
ertragsteuerlichen Regeln nicht besteuert werde. Anschlief3end wurde in der Begrindung zwar auf den
seinerzeit unbegrenzt moglichen Verlustvortrag verwiesen, daneben aber auch das Motiv der
Steuervereinfachung genannt (vgl. BTDrucks 13/7480, 192). Dass darliber hinaus die Generierung eines
hoéheren Steueraufkommens ein weiteres zentrales Motiv fiir die Streichung der Steuervergunstigung war,
zeigt die damalige Schatzung der finanziellen Auswirkungen, in der die durch die Aufthebung des § 3 Nr. 66
EStG a.F. veranschlagten Mehreinnahmen fiir das Jahr 2001 mit 42 Mio. DM ausgewiesen wurden
(BTDrucks 13/7480, 165; s.a. Bericht des Finanzausschusses vom 24. Juni 1997, BTDrucks 13/8023, 43).
Der Vorschlag, § 3 Nr. 66 EStG a.F. aufzuheben, wurde schliellich vorgezogen und zur Gegenfinanzierung
der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer in das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform
vom 29. Oktober 1997 aufgenommen.

129 Es ist nicht zulassig, aus diesem Bilindel gesetzgeberischer Motive fir die Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG
a.F. allein die Vermeidung einer sog. "Doppelbegiinstigung" herauszulésen und als Begriindung fur eine
angebliche sachliche Unbilligkeit der Besteuerung fir solche Falle zu verwenden, in denen
Sanierungsgewinne trotz Verrechnung mit Verlusten verbleiben. Damit blieben zum einen die tbrigen Motive
des Gesetzgebers und infolgedessen zum anderen die standige Rechtsprechung des BFH sowie des
BVerwG unbeachtet, der zufolge eine steuerliche Belastung, die der Wertentscheidung des Gesetzgebers
entspricht, weil er sie auch in Anbetracht der Umstande des betreffenden Einzelfalls in Kauf genommen hat,
grundsatzlich hinzunehmen ist und nicht durch eine BilligkeitsmalRnahme beseitigt werden kann (BFH-Urteile
vom 5. Oktober 1966 Il 111/64, BFHE 88, 382, BStBI IIl 1967, 415; vom 26. April 1979 V R 67/74, BFHE
127, 556, BStBI Il 1979, 539; vom 4. Februar 2010 1l R 25/08, BFHE 228, 130, BStBI 11 2010, 663, und vom
20. September 2012 IV R 29/10, BFHE 238, 518, BStBI 11 2013, 505, jeweils m.w.N.; BVerwG-Urteile in HFR
1984, 595, und in HFR 1985, 481).

130 (2) Daruber hinaus gibt es im Hinblick auf die Zeitpunkte weder der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F.
noch der Aufnahme einer Mindestbesteuerung in § 10d EStG Anhaltspunkte fir die Annahme, der
Gesetzgeber habe seinerzeit die Moglichkeit auch nach Verlustverrechnung gleichwohl verbleibender
Sanierungsgewinne Ubersehen. Schon unter der Geltung sowohl des § 11 Nr. 4 KStG a.F. als auch des § 3

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bf... 10.02.2017





Bundesfinanzhof Seite 15 von 17

Nr. 66 EStG a.F. gab es namlich bis zum Beschluss des GroRen Senats in BFHE 93, 75, BStBI 1l 1968, 666
eine langjahrige BFH-Rechtsprechung, der zufolge nur nach Verlustverrechnung verbleibende
Sanierungsgewinne steuerlich begiinstigt waren. Diese Rechtsprechung kann nicht Gbersehen worden sein.

131 Jedenfalls hatte mit der Neufassung des § 10d EStG das Problem trotz Verlustverrechnung verbleibender
Sanierungsgewinne wieder in den Blick ricken mussen, denn spatestens zu jenem Zeitpunkt war klar, dass
sich die bei Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. gegebene Mdglichkeit eines uneingeschrankten
Verlustvortrags geandert hatte und es vermehrt zu nicht verrechenbaren Sanierungsgewinnen kommen
kénnte. Gleichwohl wurden keine Sonderreglungen fiir Sanierungsgewinne geschaffen.

132 (3) Ob hierin zu Recht ein Versaumnis oder ein widerspriichliches Verhalten des Gesetzgebers gesehen
wird (vgl. insoweit die Stellungnahme des beigetretenen BMF; ebenso Seer, FR 2010, 306, 308;
Braun/Geist, BB 2009, 2508), bedarf keiner Entscheidung. Jedenfalls war und ist es vor dem Hintergrund
einer nunmehr wieder beschrankten Verlustverrechnung allein Sache des Gesetzgebers, die aufgehobene
Privilegierung von Sanierungsgewinnen neu zu Uberdenken. Es liegt hingegen nicht in der Kompetenz der
Finanzverwaltung, vermeintlich unschlissige Gesetzesanderungen durch Billigkeitsmalinahmen zu
korrigieren.

133 (4) Darlber hinaus wird ein den Billigkeitsvorschriften der §§ 163, 227 AO fremdes Motiv deutlich, soweit der
sog. Sanierungserlass die vorrangige umfassende Verlustverrechnung sowie bei spater auftretenden
Verlusten den Verlustriicktrag zwingend vorsieht und fir den Fall eines hiervon abweichenden Verhaltens
des Steuerpflichtigen die Riicknahme seines Erlassantrags fingiert (Nr. Ill Abs. 2 des BMF-Schreibens in
BStBI | 2003, 240), denn die sachliche Unbilligkeit der Besteuerung folgt --wie ausgefiihrt-- aus dem den
Sinn und Zweck einer steuerrechtlichen Vorschrift verfehlenden Ergebnis in einem atypischen Einzelfall und
kann nicht --wie es der sog. Sanierungserlass vorsieht-- von bestimmten dem Steuerpflichtigen abverlangten
Handlungen und der Wahrnehmung anderer Méglichkeiten des Steuersparens abhangig sein.

134 Dies gilt umso mehr, als der sog. Sanierungserlass diese MaRnahmen zum Teil ohne Ricksicht auf
entgegenstehende gesetzliche Verrechnungsbeschrankungen verlangt, was von Stimmen in der Literatur als
"schlicht rechtswidrig" bezeichnet wird (Janssen, Erlass von Steuern auf Sanierungsgewinne, DStR 2003,
1055; kritisch auch Siebert/Lickert, Handels- und steuerrechtliche Behandlung eines Forderungsverzichts mit
Besserungsschein und eines Rangricktritts bei der GmbH, online-Dokument, S. 19). Daran zeigt sich, dass
es beim sog. Sanierungserlass nicht um die Abwendung steuerlicher Unbilligkeit i.S. der §§ 163, 227 AO
geht, sondern ein anderes Ziel verfolgt wird, namlich die steuerliche Subventionierung der Sanierung
notleidender Unternehmen. Eine solche Subvention kann von bestimmten Bedingungen wie der vorrangigen
totalen Verlustverrechnung abhangig gemacht werden. BilligkeitsmalRnahmen mit solchen Bedingungen zu
verkniipfen, kommt hingegen nicht in Betracht.

135 bb) Auch soweit der sog. Sanierungserlass unter Nr. |.1. nur unternehmensbezogene, nicht aber
unternehmerbezogene BilligkeitsmalRnahmen vorsieht, unterscheidet er sich zwar von der friiheren
Rechtslage unter der Geltung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. Jedoch lasst sich auch hieraus kein die sachliche
Unbilligkeit der Besteuerung rechtfertigender Grund herleiten. Vielmehr spricht gerade diese Voraussetzung
gegen die im sog. Sanierungserlass liegende Billigkeitsregelung, denn es kann unter Annahme sachlicher
Unbilligkeit der Erhebung oder Einziehung einer Steuer keinen Unterschied machen, wem die sich daraus
ergebende Billigkeitsmalinahme zugutekommt. Erweist sich die Besteuerung im Einzelfall als sachlich
unbillig, sind die Voraussetzungen fur einen Billigkeitserlass unabhangig davon gegeben, ob das
Unternehmen oder der Unternehmer von diesem profitiert.

136 Gerade diese Beschrankung des Billigkeitserlasses auf das betroffene Unternehmen, indem der sog.
Sanierungserlass (von einem Ausnahmefall abgesehen) verlangt, dass das Unternehmen fortgefuhrt wird
(Nr. 1.2. des BMF-Schreibens in BStBI | 2003, 240), zeigt wiederum deutlich, dass es nicht um steuerliche
Unbilligkeit geht, sondern um das wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Ziel, die Sanierung eines
wirtschaftlich notleidenden Unternehmens nicht zu erschweren und Arbeitsplatze zu erhalten (so auch
Bareis/Kaiser, DB 2004, 1841; Hoffmann-Theinert/Haublein, a.a.0.). Ob es aber mit Blick auf wirtschafts-
und arbeitsmarktpolitische Ziele geboten ist, sich seitens des Fiskus daran zu beteiligen, Unternehmen vor
dem finanziellen Zusammenbruch zu bewahren und wieder ertragfahig zu machen, ist keine Entscheidung,
welche die Finanzverwaltung ohne gesetzliche Grundlage im Wege eines Erlasses treffen kann. Diese
politische Entscheidung obliegt dem Gesetzgeber.

137 cc) Sind nach alledem die neben die Erzielung eines Sanierungsgewinns tretenden Bedingungen, die der
sog. Sanierungserlass fur einen Billigkeitserlass zusatzlich fordert, nicht geeignet, die sachliche Unbilligkeit
der Besteuerung zu begriinden, verbleibt die Feststellung, dass die Finanzverwaltung mit dem sog.
Sanierungserlass, der sowohl in inhaltlicher als auch zeitlicher Hinsicht ausdrucklich an die Aufhebung des
§ 3 Nr. 66 EStG a.F. anknupft (Nr. IV des BMF-Schreibens in BStBI | 2003, 240), die vom Gesetzgeber
aufgehobene Steuerbefreiung fiir Sanierungsgewinne jedenfalls im Ergebnis durch Verwaltungsvorschrift
wieder eingefiihrt hat. Darin liegt ein Verstol3 gegen den Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung
(vgl. dazu: BVerfG-Beschluss in BVerfGE 40, 237).
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138 d) Daran andert auch die im sog. Sanierungserlass unter Nr. lll Abs. 1 vertretene Ansicht des BMF nichts,
die Besteuerung von Sanierungsgewinnen nach Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. sei sachlich unbillig,
weil sie mit den Zielen der InsO in Konflikt stehe (so auch statt vieler: Kahlert, FR 2014, 731, 733; ebenso
Rz 71 des Vorlagebeschlusses in BFHE 249, 299, BStBI 11 2015, 696).

139 aa) Das mit der InsO verfolgte Ziel, insolvente Unternehmen zu erhalten und die auf3ergerichtliche
Sanierung zu férdern, zwingt nicht zu der Folgerung, der Fiskus habe sich mit Steuersubventionen an
Sanierungen zu beteiligen. Im Ubrigen waren dem Gesetzgeber im Zeitpunkt der Aufhebung des § 3 Nr. 66
EStG a.F. im Jahr 1997 die Vorschriften der InsO und ihre Ziele bekannt, denn die InsO ist zwar erst am
1. Januar 1999 in Kraft getreten (Art. 110 Abs. 1 des Einfuhrungsgesetzes zur Insolvenzordnung vom
5. Oktober 1994, BGBI | 1994, 2911), war jedoch bereits 1994 verabschiedet und im BGBI | 1994, 2866
verkundet worden. Wenn aber der Gesetzgeber die Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen gemaf § 3
Nr. 66 EStG a.F. in Kenntnis des neuen Insolvenzrechts beseitigte, ist anzunehmen, dass er dessen
Regelungen flr ausreichend hielt, die Sanierung insolventer Unternehmen zu férdern.

140 bb) Dariiber hinaus kann auch bei Annahme eines gesetzgeberischen Zielkonflikts, wie er im sog.
Sanierungserlass beschrieben ist, nicht angenommen werden, er kénne durch BilligkeitsmaRnahmen der
Finanzverwaltung geldst werden. Lassen sich gesetzgeberische Ziele nicht miteinander vereinbaren,
kommen regelmafig mehrere Moglichkeiten der Konfliktldsung in Betracht. Die Entscheidung, welcher Weg
der Konfliktldsung zu beschreiten und welchem Ziel der Vorrang einzurdumen ist, ist allein vom Gesetzgeber
zu treffen und kann nicht Gegenstand einer Verwaltungsvorschrift sein. Wenn in diesem Zusammenhang im
Schrifttum zustimmend vermerkt wird, das BMF habe mit dem sog. Sanierungserlass den Zielkonflikt
zugunsten der InsO geldst (vgl. Kahlert, FR 2014, 731, 733), fehlt die Auseinandersetzung mit der Frage, ob
diese Art der Konfliktldsung in der Kompetenz der Finanzverwaltung liegt.

141 e) Liegen somit in Fallen durch Schuldenerlass erzielter Sanierungsgewinne, wie sie der sog.
Sanierungserlass beschreibt, die Voraussetzungen sachlicher Unbilligkeit i.S. der §§ 163, 227 AO nicht vor,
I&sst sich der nach dem BMF-Schreiben in BStBI | 2003, 240 vorgesehene Steuererlass aus
Billigkeitsgrinden auch nicht mit dem Vorbringen des dem Streitfall beigetretenen BMF rechtfertigen, solche
BilligkeitsmaRnahmen entsprachen dem mutmaRlichen Willen des Gesetzgebers, weil in verschiedenen
Begriindungen zu Gesetzentwirfen Billigkeitsmalinahmen im Allgemeinen oder der sog. Sanierungserlass
im Besonderen erwahnt wiirden (vgl. insoweit auch: Frotscher in Schwarz, a.a.0., § 163 Rz 132; HHR/Musil,
§ 4 EStG Rz 134; Kanzler, FR 2008, 1116, 1117; Geist, Die Besteuerung von Sanierungsgewinnen, BB
2008, 2658; Gondert/Biittner, DStR 2008, 1676; Hoffmann-Theinert/Haublein, a.a.0.; Buschendorf/Vogel,
DB 2016, 676, 679 ff.; s.a. Rz 66 des Vorlagebeschlusses in BFHE 249, 299, BStBI 1l 2015, 696).

142 Diesen Auffassungen, die sich auf den Entwurf eines Unternehmensteuerreformgesetzes der Fraktionen der
CDU/CSU und SPD vom 27. Marz 2007 (BTDrucks 16/4841, 76), auf die Empfehlungen der Ausschisse
zum Birgerentlastungsgesetz Krankenversicherung vom 23. Marz 2009 (BRDrucks 168/1/09, 33) und die
diesbezugliche Stellungnahme des Bundesrates vom 22. April 2009 (BTDrucks 16/12674, 10) stutzen, in
denen BilligkeitsmaRnahmen bzw. die Mdglichkeit der Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen gemaf
dem sog. Sanierungserlass des BMF erwahnt werden, folgt der Grol3e Senat nicht.

143 Zum einen sind derartige AuRerungen in deutlich spateren Begriindungen zu Gesetzentwiirfen von
Parlamentsfraktionen oder in Stellungnahmen von Ausschiissen nicht geeignet, auf einen mutmaRlichen
Willen des historischen Gesetzgebers zu schlieBen. Zum anderen ist der verfassungsrechtliche Aspekt des
insbesondere im Steuerrecht geltenden Legalitatsprinzips zu beachten: Bedurfen Steuervergiinstigungen fur
Sanierungsgewinne einer gesetzlichen Regelung, weil das Tatbestandsmerkmal sachlicher Unbilligkeit der
§§ 163, 227 AO, auf das sich der sog. Sanierungserlass stitzt, nicht vorliegt, ist es ohne Bedeutung, ob sich
in bestimmten Gesetzesmaterialien Hinweise finden, dass der Gesetzgeber den sog. Sanierungserlass
stillschweigend oder konkludent billigt. Die notwendige, aber fehlende rechtliche Grundlage fir eine
steuerrechtliche Beglinstigung von Sanierungsgewinnen kann nicht durch die Erwagung ersetzt werden,
dass der Gesetzgeber in Anbetracht einer vorhandenen Problemldsung durch Verwaltungsvorschrift keinen
Anlass sieht, tatig zu werden.

144 4. Zusammenfassung und Ergebnis

145 Das von der Finanzverwaltung und von Teilen der Rechtsprechung sowie des Schrifttums als richtig
erkannte Ziel, Sanierungsgewinne generell, jedenfalls aber nachdem sie mit Verlusten verrechnet worden
sind, nicht zu besteuern, Iasst sich mit einem Billigkeitserlass nach § 163 Satz 1 oder § 227 AO nicht
erreichen. Die nach der BFH-Rechtsprechung fur das Merkmal sachlicher Unbilligkeit mafligebenden
Kriterien rechtfertigen keine BilligkeitsmaRRnahmen flr die im sog. Sanierungserlass beschriebenen Falle.
Auf besondere, aulRerhalb des sog. Sanierungserlasses liegende Griinde des Einzelfalls, insbesondere auf
personliche Billigkeitsgrinde gestitzte Billigkeitsmalinahmen bleiben allerdings unberiihrt.

146 Der sog. Sanierungserlass gewahrt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindlichen Unternehmen eine
steuerliche Beglinstigung, die durch den Umstand veranlasst wird, dass die Glaubiger mit ihrem
Forderungsverzicht zu erkennen gegeben haben, dass sie die Unternehmenssanierung fir erforderlich und

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bf... 10.02.2017





Bundesfinanzhof Seite 17 von 17

die ergriffenen MaRnahmen flr erfolgversprechend halten. Das Bedurfnis flr eine solche Beguinstigung wird
aus dem wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Interesse am Erfolg der eingeleiteten
Unternehmenssanierung hergeleitet. Ob sich der Fiskus in Anbetracht eines solchen Interesses an der
Sanierung von Unternehmen beteiligt und in welcher Weise er dies tut, d.h. welche der verschiedenen in
Betracht kommenden steuerlichen Erleichterungen fir Sanierungsgewinne gewahrt werden (vgl. zu
unterschiedlichen gesetzlichen Losungen in anderen Landern: Maus, ZIP 2002, 589), ist eine allein dem
Gesetzgeber obliegende politische Entscheidung.

147 Indem das BMF durch sein Schreiben vom 27. Marz 2003 (BStBI | 2003, 240) mit im Rahmen von
BilligkeitsmaRnahmen nicht zulassigen typisierenden Regelungen die vom Gesetzgeber aufgehobene
Steuerbegunstigung von Sanierungsgewinnen unter (leicht) modifizierten Bedingungen wieder einfuhrt, um
(u.a.) einen angeblichen Zielkonflikt mit der InsO zu bereinigen, wird es in gesetzesvertretender Weise tatig.
Mit der Schaffung typisierender Regelungen fur einen Steuererlass auf3erhalb der nach §§ 163 und 227 AO
im Einzelfall méglichen BilligkeitsmaRnahmen nimmt das BMF eine strukturelle Gesetzeskorrektur vor und
verstoRt damit gegen das sowohl verfassungsrechtlich (Art. 20 Abs. 3 GG) als auch einfachrechtlich (§ 85
Satz 1 AO) normierte Legalitatsprinzip.

148 D. Beantwortung der vorgelegten Rechtsfrage

149 Mit dem unter den Voraussetzungen des BMF-Schreibens vom 27. Marz 2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBI |
2003, 240; erganzt durch das BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2009 IV C 6-S 2140/07/10001-01, BStBI |
2010, 18; sog. Sanierungserlass) vorgesehenen Billigkeitserlass der auf einen Sanierungsgewinn
entfallenden Steuer verstof3t das BMF gegen den Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung.

150 Damit bedarf es keiner Stellungnahme des GroRen Senats zu sich im Zusammenhang mit dem sog.

Sanierungserlass stellenden beihilferechtlichen Fragen.

Siehe auch: Pressemitteilung Nr. 10/17 vom 8.2.2017
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Oberster Gerichtshof des Bundes fir Steusrn und Zolle

Pressemitteilung

Nr. 10 vom 07. Februar 2017

BFH verwirft Sanierungserlass des BMF
Beschluss vom 28.11.2016 GrS 1/15

Die im Sanierungserlass des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vorgesehene Steuerbeglinstigung von
Sanierungsgewinnen verstoRt gegen den Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung. Diese Entscheidung des
GrolRen Senats des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 28. November 2016 GrS 1/15 ist von grundlegender Bedeutung fir
die Besteuerung insolvenzgefahrdeter Unternehmen.

1. Rechtslage

Ein Sanierungsgewinn, der dadurch entsteht, dass Schulden zum Zwecke der Sanierung ganz oder teilweise vom
Glaubiger erlassen werden, erhoht das Betriebsvermégen und ist grundsatzlich steuerbar. Bis zum
Veranlagungszeitraum 1997 waren Sanierungsgewinne nach § 3 Nr. 66 des Einkommen-steuergesetzes (EStG) a.F.
in voller Hohe steuerfrei. Voraussetzung war die Sanierungsbedurftigkeit des Unternehmens, der volle oder teilweise
Erlass seiner Schulden, die insoweit bestehende Sanierungsabsicht der Glaubiger sowie die Sanierungseignung des
Schuldenerlasses. Seit Aufhebung dieser Vorschrift durch das Gesetz zur Fortsetzung der
Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 (BGBI | 1997, 2590) ist ein Sanierungsgewinn demgegeniber
grundsatzlich steuerpflichtig. Eine Steuerbefreiung solcher Sanierungsgewinne kann nur durch BilligkeitsmaRnahmen
im Einzelfall erreicht werden.

In dem Sanierungserlass, der sich auf die Billigkeitsregelungen der § 163 und § 227 der Abgabenordnung (AO)
stutzt, hat das BMF in einer allgemeinverbindlichen Verwaltungsanweisung geregelt, dass Ertragsteuern auf einen
Sanierungsgewinn unter ahnlichen Voraussetzungen wie unter der friilheren Rechtslage erlassen werden kénnen
(BMF-Schreiben vom 27. Marz 2003 IV A 6 S 2140 8/03, BStBI | 2003, 240; erganzt durch das BMF-Schreiben vom
22. Dezember 2009 IV C 6 S 2140/07/10001-01, BStBI |1 2010, 18). Liegt ein Sanierungsplan vor, wird davon
ausgegangen, dass diese Voraussetzungen erfillt sind. Eine Prifung im Einzelfall, ob persdnliche oder sachliche
Billigkeitsgriinde vorliegen, findet nicht mehr statt.

2. Streitfall

Die Entscheidung des GroRRen Senats erging im Streitfall eines Klagers, der als Einzelunternehmer seinen Gewinn
nach § 4 Abs. 1 EStG ermittelte. Er war mit seinem Betrieb Uber mehrere Jahre mit Verlust tatig. Im Dezember 2007
verzichteten eine Sparkasse und eine Bankengruppe auf "nicht bedienbare Forderungen". Das fir den Klager
zustandige Finanzamt (FA) berlcksichtigte bei den Einkinften des Klagers aus Gewerbebetrieb auch die
Forderungsverzichte der Banken in Hohe von ca. 620.000 € und setzte mit Steuerbescheid vom 17. Februar 2009
Einkommensteuer entsprechend fest. Der hiergegen eingelegte Einspruch hatte keinen Erfolg.

Der Klager beantragte zudem den "Erlass der Steuern fur 2007 aus dem Sanierungsgewinn". Auch diesen Antrag
lehnte das FA ab. Mit Einspruchsentscheidung vom 18. April 2012 entschied das FA, dass dem Klager kein
Billigkeitserlass nach dem Sanierungserlass zustehe. Es fehle insbesondere an einer Sanierungseignung, da der
Klager auch im Folgejahr einen Verlust erlitten habe. Die Klage zum Finanzgericht hatte keinen Erfolg.

Im Revisionsverfahren, dem das BMF beigetreten ist, legte der X. Senat des BFH dem Grofen Senat die Frage vor,
ob der Sanierungserlass gegen den Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung verstofRt.
3. Entscheidung des Groen Senats

Nach dem Beschluss des GroRen Senats des BFH verstof3t der Sanierungserlass gegen den Grundsatz der
Gesetzmaligkeit der Verwaltung. Dass Sanierungsgewinne der Einkommen- oder Korperschaftsteuer unterliegen
sollen, hat der Gesetzgeber im Jahr 1997 ausdricklich entschieden, indem er die bis dahin hierfir geltende
gesetzliche Steuerbefreiung (§ 3 Nr. 66 EStG a.F.) abschaffte.

Der Finanzverwaltung ist es verwehrt, diese Gewinne aufgrund eigener Entscheidung gleichwohl von der
Besteuerung zu befreien. Sie verstoRt gegen den Grundsatz der GesetzmaRigkeit der Verwaltung, indem sie mit dem
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Sanierungserlass die Besteuerung eines trotz Ausschopfung der Verlustverrechnungs-maglichkeiten verbleibenden
Sanierungsgewinns unter Bedingungen, die der damaligen gesetzlichen Steuerbefreiung ahnlich sind, allgemein als
sachlich unbillig erklart und von der Besteuerung ausnimmt. Die im Sanierungserlass aufgestellten Voraussetzungen
fur einen Steuererlass aus Billigkeitsgriinden beschreiben keinen Fall sachlicher Unbilligkeit i.S. der §§ 163, 227 AO.
Mit der Schaffung typisierender Regelungen flr einen Steuererlass auerhalb der nach §§ 163 und 227 AO im
Einzelfall méglichen Billigkeitsmaflnahmen nimmt das BMF eine strukturelle Gesetzeskorrektur vor und verletzt damit
das sowohl verfassungsrechtlich (Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes) als auch einfachrechtlich (§ 85 Satz 1 AO)
normierte Legalitatsprinzip.

4. Bedeutung der Entscheidung

Der Sanierungserlass gewahrte in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindlichen Unternehmen eine steuerliche
Beglinstigung. Dies beruhte darauf, dass die Glaubiger mit ihrem Forderungsverzicht zu erkennen geben, dass sie
die Unternehmenssanierung fur erforderlich und die ergriffenen MaRRnahmen fiur erfolgversprechend halten. Das
Bedirfnis fur die Begunstigung wurde aus dem wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Interesse am Erfolg der
Unternehmenssanierung abgeleitet. Wichtig war und ist dies insbesondere fiir insolvenzgefahrdete Unternehmen.

Fir den Erfolg des Forderungsverzichts als SanierungsmalRnahme kommt es auch auf die Beteiligung des
Steuerglaubigers an. Denn der aus betrieblichen Griinden vom Glaubiger erklarte Verzicht auf eine betriebliche
Darlehensforderung ist als Betriebseinnahme beim Schuldner zu erfassen. Damit fihrt der Forderungsverzicht zu
einem steuerpflichtigen Gewinn. Die Besteuerung dieses Gewinns wird im Hinblick auf das mit dem
Forderungsverzicht verfolgte Sanierungsziel teilweise als problematisch angesehen. In der Literatur wird zudem
dartber diskutiert, ob die Steuerbefreiung fur Sanierungsgewinne den Charakter einer europarechtswidrigen Beihilfe
in Form einer Steuerverglinstigung aufweist.

Aus der Entscheidung des GroRRen Senats folgt nicht, dass BilligkeitsmalRnahmen auf der Grundlage einer
bundesweit geltenden Verwaltungsanweisung generell unzulassig sind. Vorauszusetzen ist nur, dass in jedem davon
betroffenen Einzelfall tatsachlich ein Billigkeitsgrund fur die Ausnahme von der Besteuerung vorliegt. Die
Entscheidung des GroRen Senats steht auch nicht einem im Einzelfall méglichen Erlass von Steuern auf einen
Sanierungsgewinn aus personlichen Billigkeitsgriinden entgegen.

Auf der Grundlage des Beschlusses des GroRen Senats ist davon auszugehen, dass finanzgerichtliche Klagen auf
Gewahrung einer Steuerbegunstigung nach dem Sanierungserlass keinen Erfolg mehr haben werden. Unberthrt
bleiben individuelle Billigkeitsmallnahmen, die auf besonderen, auRerhalb des Sanierungserlasses liegenden
Griinden des Einzelfalls wie etwa auf personlichen Billigkeitsgriinden beruhen.
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